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Kreditabrechnungen 

Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

1. Ausgangslage 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Ver-

pflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 

200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht, das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.  

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkre-
dit GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 P19004 1601.5040.1301 DSL Wabern Dorf, Schul-
raumerweiterung Gesamt-
leistungswettbewerb 

190'000.00      
exkl. MWST 

2017 227'558.05   
inkl. MWST 

37'558.05 19.77  37'558.05 

2 P19005 1601.503.1332/
3750.503.1332 

DSL Schulanlage Wander-
matte Wabern, Erweite-
rung und Sanierung 

460‘000.00 
11'725‘000.00 
12'185'000.00 

2012 
2013 

 

12'073'285.50 -111'714.50 -0.92   

3 P19007 4610.5040.0203 DSL Gemeindehaus 
Bläuacker, Ablösung der 
Finanzierung durch PK 

14'330'000.00 2017 14'330'000.00 0.00 0   

4 P19008 4610.5000.1201 DSL Kauf Grundstück Areal 
101, Kauf 1/3 Parzelle 
786 

2'140'000.00 2016 2'140'415.10 415.10 0.02 415.10  

5 P19010 3750.503.1677 DSL Niederwangen, neue Mo-
dulbauten + Anpassungen 
Schulhaus 

168‘000.00 
4'632‘000.00 
4'800'000.00 

2011 
2012 

 

4'416'513.00 -383'487.00 -7.99   

6 P19011 3750.503.1238/
3750.5040.1238 

DSL Köniz Buchsee, Erweite-
rung der Schulanlage 

130‘000.00 
4'670‘000.00 
4'800'000.00 

2014 
2015 

 

4'805'565'.60 5'565.60 0.12 5'565.60  

7 P19009 5550.501.4408 DUB Schliern, Sanierung 
Quellfassung Margel 

32'000.00 
850'000.00 
198'000.00 

1'080'000.00 

2010 
2015 
2017 

1'133'682.75 53'682.75 4.97 53'682.75  

8 P20001 5550.501.4364 DUB Spiegel, Weidli, Wasser-
leitungsersatz (P1) 

320'000.00 2012 256'961.30 -63'038.70 -19.70   
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Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrech-

nung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

Nr.  Objekt Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 Wabern Dorf, Schulraumerweiterung 

Gesamtleistungswettbewerb 

12.02.2018 06.08.2019 

2 Schulanlage Wandermatte Wabern, 

Erweiterung und Sanierung 

29.01.2019 17.09.2019 

3 Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung 

der Finanzierung durch PK 

22.01.2018 13.11.2019 

4 Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 

Parzelle 786 

10.03.2017 13.11.2019 

5 Niederwangen, Neue Modulbauten + 

Anpassungen Schulhaus 

18.12.2017 05.12.2019 

6 Köniz Buchsee, Erweiterung der 

Schulanlage 

04.01.2019 05.12.2019 

7 Schliern, Sanierung Quellfassung 

Margel 

16.10.2019 15.11.2019 

8 Spiegel, Weidli, Wasserleitungser-

satz (P1) 

28.08.2019 29.01.2020 

 

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb 

 Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung 

 Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK 

 Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786 

 Niederwangen, Neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus  

 Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage 

 Schliern, Sanierung Quellfassung Margel 

 Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1) 

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

 Fr. 37'558.05 zu Lasten Konto Nr. 1601.5040.1301 (Wabern Dorf, Schulraumerweite-

rung Gesamtleistungswettbewerb) 

 

Köniz, 12.08.2020 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 
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Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

Nr. 1 / 1601.5040.1301 (Direktion DSL; FK-Nr. P19004) 

Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb 

 

Bewilligter Kredit 

08.03.2017 Gemeinderat (exkl. MWST) Fr.  190'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  190'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung (inkl. MWST) Fr. 227'558.05 

Total Ausführungskosten Fr. 227'558.05 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 190'000.00 

Ausführungskosten (inkl. MWST) Fr. 227'558.05 

Kreditüberschreitung                                                                19.77 % Fr. 37'558.05 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 227'558.05 

+ Interne Leistungen Fr.  20'000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 247'558.05 

 

Begründung der Abteilung 
Der Gemeinderat hat den beantragten Kredit für die Durchführung des Gesamtleistungswettbewerbs 
um Fr. 10'000.00 gekürzt: 
GRA vom 27.02.2017: Fr. 200'000.00 exkl. MWST 8%  Fr. 216'000.00  
GRB vom 08.03.2017: Fr. 190'000.00 exkl. MWST 8%  Fr. 205'200.00 
Differenz   Fr. 10'800.00 

 
Aufgrund des vermuteten schlechten Baugrundes wurde die Baugrunduntersuchung vorgezogen. 

 Rg. Nr. 7 CSD Ing. AG  Fr.  6'061.75 

 Rg. Nr. 8 Monitron AG  Fr.  3'726.00 
 

Der Auftrag an den Wettbewerbsbegleiter Basler & Hofmann AG basiert auf der Annahme von 15 
Bewerbungen (Präqualifikation) resp. 5 Projekten. Effektiv wurden 6 Projektteams aus 21 
Bewerbungen ausgewählt und juriert was beim Wettbewerbsbegleiter sowie den externen Juroren zu 
entsprechendem Mehraufwand führte. 
Wettbewerbsbegleiter und Juroren rechneten gemäss Auftrag nach effektivem Aufwand ab. Der 
Wettbewerbsbegleiter Basler & Hofmann AG hat Zusatzleistungen in Rechnungen gestellt: 

 Rg. Nr. 27 B & H AG  Fr.  3'148.20 
 

Total Mehrkosten-Begründung  Fr. 23'735.95 
 

Revisionsbemerkung  
Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der 
Gemeinde Köniz (vgl.Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST war aber geschuldet und 
musste bezahlt werden, weshalb die Abrechnung mit Ausführungskosten inkl. MWST erfolgte. Die 
MWST der Ausführungskosten machte rund Fr. 1‘700 aus.  
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten. 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben erwähnten Ausnahmen als richtig befunden. 

Nr. 2 / Konto 1601.503.1332 / 3750.503.1332 (Direktion DSL; FK-Nr. P19005) 

Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung 

 

Bewilligte Kredite 

02.05.2012 Gemeinderat Fr. 460'000.00 

22.09.2013 Volksabstimmung Fr.  11'725'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  12'185'000.00 
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Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 12'073'285.50 

Total Ausführungskosten Fr. 12'073'285.50 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 12'185'000.00 

Ausführungskosten Fr. 12'073'285.50 

Kreditunterschreitung                                                                -0.92 % Fr. -111'714.50 

 

Einnahmen 

17.09.2014 Beitrag der GVB, Brandschaden (Sonnenweg) Fr. 260'000.00 

30.01.2015 Einnahmen Liegenschaftsbuchhaltung (Restbetrag GVB Fr. 57'157.95 

Sonnenweg) 

18.12.2015 Gutschrift Mobatime AG, Nebenuhr Flex zurückgesandt Fr.  279.70 

30.03.2016 Förderbeitrag effizientes Gebäude Fr.  101'440.00 

04.05.2016 Förderbeitrag Wärmeerzeugung mit Holz Fr.  11'700.00 

05.07.2016 Beitrag Kantonale Denkmalpflege Fr. 100'000.00 

20.07.2016 Beitrag Sportfond Fr. 308'000.00 

Total Fr. 838'577.65 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 12'073'285.50 

+ Interne Leistungen Fr.  435'000.00 

./. Einnahmen Fr. 838'577.65 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 11'669'707.85 

 

Revisionsbemerkung  

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten. 

Für den Brand am Sonnenweg sind von der Gebäudeversicherung Zahlungen eingegangen. Da es 

sich um ein Abbruchobjekt handelte, wurden die Einnahmen von Fr. 317'157.95 auf den vorliegenden 

Kredit verbucht. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden. 

Nr. 3 / Konto 4610.5040.0203 (Direktion DSL; FK-Nr. P19007) 

Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK 

 

Bewilligte Kredite 

25.01.2017 Gemeinderat 

21.05.2017 Volksabstimmung  Fr. 14'330'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  14'330'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 14'330'000.00 

Total Ausführungskosten Fr. 14'330'000.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 14'330'000.00 

Ausführungskosten Fr. 14'330'000.00 

Kreditüberschreitung                                                                0.00% Fr.  0 

 

Revisionsbemerkung  

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 4 / 4610.5000.1201 (Direktion DSL; FK-Nr. P19008) 

Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786 

 

Bewilligter Kredit 

05.12.2016 Parlament Fr.  2'140'000.00 
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Total bewilligter Kredit Fr.  2'140'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 2'140'415.10 

Total Ausführungskosten Fr. 2'140'415.10 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 2'140'000.00 

Ausführungskosten Fr. 2'140'415.10 

Kreditüberschreitung                                                                0.02 % Fr.  415.10 

 

Begründung der Abteilung 

Eine Abweichung von 0.02% ist bei dieser Grössenordnung eine Punktlandung. Die Gebühren des 

Grundbuchamts und des Notars können nicht noch genauer geschätzt werden. 

 

Revisionsbemerkung  

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 5 / Konto 3750.503.1677 (Direktion DSL; FK-Nr. P19010) 

Niederwangen, Neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus 

 

Bewilligte Kredite 

29.06.2011 Gemeinderat Fr. 168'000.00 

30.04.2012 Parlament Fr.  4'632'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  4'800'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 4'416'513.00 

Total Ausführungskosten Fr. 4'416'513.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 4'800'000.00 

Ausführungskosten Fr. 4'416'513.00 

Kreditunterschreitung                                                                -7.99 % Fr. -383'487.00 

 

Einnahmen 

01.07.2014 Kostenbeteiligung Architekt, Schadenfall Fr.  11'127.70 

29.09.2014 Rückerstattung GVB Bern (Versicherung Postbaracke) Fr. 50.30 

06.11.2012 Beitrag Liegenschaftsverwaltung (Verkauf Postbaracke) Fr. 1'000.00 

Total Einnahmen Fr.  12'178.00 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 4'416'513.00 

+ Interne Leistungen Fr.  168'000.00 

./. Einnahmen Fr. 12'178.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 4'572'335.00 

 

Begründung der Abteilung 

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund Kostenberechnungen (Architekt, Fachplaner und Ingenieure) 

und aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenauigkeit erreicht werden. 

Abweichungen im Bereich von +/- 10% sind dabei normal. 

Günstigere Arbeitsvergabe infolge offener Submissionsverfahren auch unterhalb der 

vorgeschriebenen Schwellenwerte. 

 

Revisionsbemerkung  

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten. 
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In der Kreditabrechnung wird eine Unterschreitung von Fr. -383'487.00 ausgewiesen. Die effektive 

Unterschreitung beträgt jedoch Fr. -363'498.30 (-7.57 % der Ausführungskosten). Die Differenz von 

Fr. 19'988.70 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST zurückzuführen. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden. 

Nr. 6 / Konto 3750.503.1238 / 3750.5040.1238 (Direktion DSL; FK-Nr. P19011) 

Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage 

 

Bewilligte Kredite 

29.10.2014 Gemeinderat Fr. 130'000.00 

09.11.2015 Parlament Fr.  4'670'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  4'800'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 4'805'565.60 

Total Ausführungskosten Fr. 4'805'565.60 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 4'800'000.00 

Ausführungskosten Fr. 4'805'565.60 

Kreditüberschreitung                                                                0.12 % Fr.  5'565.60 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 4'805'565.60 

+ Interne Leistungen Fr.  155'000.00 

./. Einnahmen Fr. 0.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 4'960'565.60 

 

Begründung der Abteilung 

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund Kostenberechnungen (Architekt, Fachplaner und Ingenieure) 

und aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenauigkeit erreicht werden. 

Abweichungen im Bereich von +/- 10% sind dabei normal. 

 

Revisionsbemerkung  

In der Kreditabrechnung wird eine Überschreitung von Fr. 5'565.60 ausgewiesen. Effektiv wurde der 

Kredit jedoch um Fr. -44'812.60 (-0.93 % der Ausführungskosten) unterschritten. Die Differenz von   

Fr. -50'378.20 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST zurückzuführen. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 

Nr. 7 / Konto 5550.501.4408 (Direktion DUB; FK-Nr. P19009) 

Schliern, Sanierung Quellfassung Margel 

 

Bewilligte Kredite     

18.08.2010 Gemeinderat (exkl. MWST) Fr. 32'000.00 

23.03.2015 Parlament (exkl. MWST) Fr. 850'000.00 

26.04.2017 Gemeinderat (exkl. MWST) Fr. 198'000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  1'080'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 89'312.35) Fr. 1'133'682.75 

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 1'133'682.75 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 1'080'000.00 

Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 89'312.35) Fr. 1'133'682.75 

Kreditüberschreitung                                                                4.97 % Fr.  53'682.75 
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Einnahmen 

07.07.2017 Tiefbauamt Kanton Bern, Revitalisierung Margelbach Fr.  77'045.35 

17.01.2018 Tiefbauamt Kanton Bern, Revitalisierung Margelbach Fr. 41'954.65 

11.03.2019 Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fr.  47'600.00 

Renaturierungsfonds   

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr. -13'022.90 

Total Einnahmen Fr.  153'577.15 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 1'133'682.75 

./. Einnahmen Fr. -153'577.15 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 980'105.60 

 

Begründung der Abteilung 

Die angegebene Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten werden. 

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Nr. 8 / Konto 5550.501.4364 (Direktion DUB; FK-Nr. P20001) 

Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1) 

 

Bewilligter Kredit     

13.02.2012 Parlament Fr. 320'000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  320'000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 277'333.30 

Total Ausführungskosten Fr. 277'333.30 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 320'000.00 

Ausführungskosten Fr. 277'333.30 

Kreditunterschreitung                                                                - 13.33 % Fr.  -42'666.70 

 

Einnahmen 

03.08.2016 Amt für Wasser und Abfall, 3 Oberflurhydranten Fr.  9'000.00 

11.12.2015 Private Hausanschlussleitungen Fr. 5'287.80 

15.09.2016 Private Hausanschlussleitungen Fr.  23'207.70 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr. -576.35 

Total Einnahmen Fr.  36'919.15 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 277'333.30 

+ Interne Leistungen (bewilligt: Fr. 30'000.00) Fr.  61'154.45 

./. Einnahmen Fr. -36'919.15 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 301'568.60 

 

Begründung der Abteilung 

Die Position Unvorhergesehenes musste nicht gebraucht werden (Fr. 20'000.00). Bei der Position 

Rohrmaterial gab es eine Einsparung von Fr. 35'000.00. Daraus gab es eine Verschiebung zu den 

Rohrlegearbeiten (interne Verrechnungen) von plus Fr. 31'000.00. 

 

Revisionsbemerkung 

Das Parlament hat den Kredit inklusiv MWST beschlossen (gemäss Gemeindeverordnung Art. 105a).  

Vom Parlament wurden interne Leistungen in der Höhe von Fr. 30'000.00 bewilligt. Die effektiven 

internen Leistungen beliefen sich auf Fr. 61'154.45 (Fr. +31'154.45). 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden. 
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(Traktandenliste einfügen)


Diskussion


Parlamentspräsident Mathias Rickli: 





Beschluss


Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.
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Protokoll der Parlamentssitzung vom 22. Juni 2020


Genehmigung


Diskussion


Das Wort zum Protokoll wird nicht verlangt.


Beschluss


[bookmark: _GoBack]Das Protokoll der Parlamentssitzung vom 22. Juni 2020 wird stillschweigend genehmigt.
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Protokoll der Parlamentssitzung vom 29. Juni 2020


Genehmigung


Diskussion


Das Wort zum Protokoll wird nicht verlangt.


Beschluss


[bookmark: _GoBack]Das Protokoll der Parlamentssitzung vom 29. Juni 2020 wird stillschweigend genehmigt.
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Redaktionskommission, Ersatzwahl für Bernhard Zaugg
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Antrag





Diskussion





Beschluss
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Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen


1. Ausgangslage


Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.





Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.





Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt.





An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht, das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. 


2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen


Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:





			Nr.


			FK


			Konto


			Dir.


			Objekt


			Kredit


			Jahr


			Kosten


			Abweichung


			in %


			Nachkredit GR


			Nachkredit Parlament





			1


			P19004


			1601.5040.1301


			DSL


			Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb


			190'000.00      exkl. MWST


			2017


			227'558.05   inkl. MWST


			37'558.05


			19.77


			


			37'558.05





			2


			P19005


			1601.503.1332/3750.503.1332


			DSL


			Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung


			460‘000.00


11'725‘000.00


12'185'000.00


			2012


2013





			12'073'285.50


			-111'714.50


			-0.92


			


			





			3


			P19007


			4610.5040.0203


			DSL


			Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK


			14'330'000.00


			2017


			14'330'000.00


			0.00


			0


			


			





			4


			P19008


			4610.5000.1201


			DSL


			Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786


			2'140'000.00


			2016


			2'140'415.10


			415.10


			0.02


			415.10


			





			5


			P19010


			3750.503.1677


			DSL


			Niederwangen, neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus


			168‘000.00


4'632‘000.00


4'800'000.00


			2011


2012





			4'416'513.00


			-383'487.00


			-7.99


			


			





			6


			P19011


			3750.503.1238/3750.5040.1238


			DSL


			Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage


			130‘000.00


4'670‘000.00


4'800'000.00


			2014


2015





			4'805'565'.60


			5'565.60


			0.12


			5'565.60


			





			7


			P19009


			5550.501.4408


			DUB


			Schliern, Sanierung Quellfassung Margel


			32'000.00


850'000.00


198'000.00


1'080'000.00


			2010


2015


2017


			1'133'682.75


			53'682.75


			4.97


			53'682.75


			





			8


			P20001


			5550.501.4364


			DUB


			Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1)


			320'000.00


			2012


			256'961.30


			-63'038.70


			-19.70


			


			




















Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:





			Nr. 


			Objekt


			Datum letzte Buchung


			Datum Abrechnung an FK





			1


			Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb


			12.02.2018


			06.08.2019





			2


			Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung


			29.01.2019


			17.09.2019





			3


			Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK


			22.01.2018


			13.11.2019





			4


			Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786


			10.03.2017


			13.11.2019





			5


			Niederwangen, Neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus


			18.12.2017


			05.12.2019





			6


			Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage


			04.01.2019


			05.12.2019





			7


			Schliern, Sanierung Quellfassung Margel


			16.10.2019


			15.11.2019





			8


			Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1)


			28.08.2019


			29.01.2020











Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:


1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:


· Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb


· Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung


· Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK


· Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786


· Niederwangen, Neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus 


· Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage


· Schliern, Sanierung Quellfassung Margel


· Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1)


2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:


· Fr. 37'558.05 zu Lasten Konto Nr. 1601.5040.1301 (Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb)





Köniz, 12.08.2020





Der Gemeinderat





Beilagen


1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament
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Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament


Nr. 1 / 1601.5040.1301 (Direktion DSL; FK-Nr. P19004)
Wabern Dorf, Schulraumerweiterung Gesamtleistungswettbewerb





Bewilligter Kredit


08.03.2017 Gemeinderat (exkl. MWST)	Fr. 	190'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	190'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung (inkl. MWST)	Fr.	227'558.05


Total Ausführungskosten	Fr.	227'558.05





Abrechnung


Bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	190'000.00


Ausführungskosten (inkl. MWST)	Fr.	227'558.05


Kreditüberschreitung                                                                19.77 %	Fr.	37'558.05





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	227'558.05


+ Interne Leistungen	Fr. 	20'000.00	


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	247'558.05





Begründung der Abteilung


Der Gemeinderat hat den beantragten Kredit für die Durchführung des Gesamtleistungswettbewerbs um Fr. 10'000.00 gekürzt:


GRA vom 27.02.2017: Fr. 200'000.00 exkl. MWST 8%		Fr.	216'000.00 


GRB vom 08.03.2017: Fr. 190'000.00 exkl. MWST 8%		Fr.	205'200.00


Differenz			Fr.	10'800.00





Aufgrund des vermuteten schlechten Baugrundes wurde die Baugrunduntersuchung vorgezogen.


· Rg. Nr. 7 CSD Ing. AG		Fr. 	6'061.75


· Rg. Nr. 8 Monitron AG		Fr. 	3'726.00





Der Auftrag an den Wettbewerbsbegleiter Basler & Hofmann AG basiert auf der Annahme von 15 Bewerbungen (Präqualifikation) resp. 5 Projekten. Effektiv wurden 6 Projektteams aus 21 Bewerbungen ausgewählt und juriert was beim Wettbewerbsbegleiter sowie den externen Juroren zu entsprechendem Mehraufwand führte.


Wettbewerbsbegleiter und Juroren rechneten gemäss Auftrag nach effektivem Aufwand ab. Der Wettbewerbsbegleiter Basler & Hofmann AG hat Zusatzleistungen in Rechnungen gestellt:


· Rg. Nr. 27 B & H AG		Fr. 	3'148.20





Total Mehrkosten-Begründung		Fr.	23'735.95





Revisionsbemerkung 


Der Kreditbeschluss wurde vom Gemeinderat exkl. MWST bewilligt, was nicht der üblichen Praxis der Gemeinde Köniz (vgl.Gemeindeverordnung Art. 105a) entspricht. Die MWST war aber geschuldet und musste bezahlt werden, weshalb die Abrechnung mit Ausführungskosten inkl. MWST erfolgte. Die MWST der Ausführungskosten machte rund Fr. 1‘700 aus. 


Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben erwähnten Ausnahmen als richtig befunden.


Nr. 2 / Konto 1601.503.1332 / 3750.503.1332 (Direktion DSL; FK-Nr. P19005)
Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung





Bewilligte Kredite


02.05.2012 Gemeinderat	Fr.	460'000.00	


22.09.2013 Volksabstimmung	Fr. 	11'725'000.00	


Total bewilligter Kredit	Fr. 	12'185'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	12'073'285.50


Total Ausführungskosten	Fr.	12'073'285.50





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	12'185'000.00


Ausführungskosten	Fr.	12'073'285.50


Kreditunterschreitung                                                                -0.92 %	Fr.	-111'714.50





Einnahmen


17.09.2014 Beitrag der GVB, Brandschaden (Sonnenweg)	Fr.	260'000.00


30.01.2015 Einnahmen Liegenschaftsbuchhaltung (Restbetrag GVB	Fr.	57'157.95


Sonnenweg)


18.12.2015 Gutschrift Mobatime AG, Nebenuhr Flex zurückgesandt	Fr. 	279.70


30.03.2016 Förderbeitrag effizientes Gebäude	Fr. 	101'440.00


04.05.2016 Förderbeitrag Wärmeerzeugung mit Holz	Fr. 	11'700.00


05.07.2016 Beitrag Kantonale Denkmalpflege	Fr.	100'000.00


20.07.2016 Beitrag Sportfond	Fr.	308'000.00


Total	Fr.	838'577.65





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	12'073'285.50


+ Interne Leistungen	Fr. 	435'000.00	


./. Einnahmen	Fr.	838'577.65


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	11'669'707.85





Revisionsbemerkung 


Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten.


Für den Brand am Sonnenweg sind von der Gebäudeversicherung Zahlungen eingegangen. Da es sich um ein Abbruchobjekt handelte, wurden die Einnahmen von Fr. 317'157.95 auf den vorliegenden Kredit verbucht.


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden.


Nr. 3 / Konto 4610.5040.0203 (Direktion DSL; FK-Nr. P19007)
Gemeindehaus Bläuacker, Ablösung der Finanzierung durch PK





Bewilligte Kredite


25.01.2017 Gemeinderat


21.05.2017 Volksabstimmung 	Fr.	14'330'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	14'330'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	14'330'000.00


Total Ausführungskosten	Fr.	14'330'000.00





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	14'330'000.00


Ausführungskosten	Fr.	14'330'000.00


Kreditüberschreitung                                                                0.00%	Fr.	 0





Revisionsbemerkung 


Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.


Nr. 4 / 4610.5000.1201 (Direktion DSL; FK-Nr. P19008)
Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786





Bewilligter Kredit


05.12.2016 Parlament	Fr. 	2'140'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	2'140'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	2'140'415.10


Total Ausführungskosten	Fr.	2'140'415.10





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	2'140'000.00


Ausführungskosten	Fr.	2'140'415.10


Kreditüberschreitung                                                                0.02 %	Fr.	 415.10





Begründung der Abteilung


Eine Abweichung von 0.02% ist bei dieser Grössenordnung eine Punktlandung. Die Gebühren des Grundbuchamts und des Notars können nicht noch genauer geschätzt werden.





Revisionsbemerkung 


Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.


Nr. 5 / Konto 3750.503.1677 (Direktion DSL; FK-Nr. P19010)
Niederwangen, Neue Modulbauten + Anpassungen Schulhaus





Bewilligte Kredite


29.06.2011 Gemeinderat	Fr.	168'000.00	


30.04.2012 Parlament	Fr. 	4'632'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	4'800'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	4'416'513.00


Total Ausführungskosten	Fr.	4'416'513.00





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	4'800'000.00


Ausführungskosten	Fr.	4'416'513.00


Kreditunterschreitung                                                                -7.99 %	Fr.	-383'487.00





Einnahmen


01.07.2014 Kostenbeteiligung Architekt, Schadenfall	Fr. 	11'127.70


29.09.2014 Rückerstattung GVB Bern (Versicherung Postbaracke)	Fr.	50.30


06.11.2012 Beitrag Liegenschaftsverwaltung (Verkauf Postbaracke)	Fr.	1'000.00


Total Einnahmen	Fr. 	12'178.00





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	4'416'513.00


+ Interne Leistungen	Fr. 	168'000.00


./. Einnahmen	Fr.	12'178.00


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	4'572'335.00





Begründung der Abteilung


Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund Kostenberechnungen (Architekt, Fachplaner und Ingenieure) und aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenauigkeit erreicht werden. Abweichungen im Bereich von +/- 10% sind dabei normal.


Günstigere Arbeitsvergabe infolge offener Submissionsverfahren auch unterhalb der vorgeschriebenen Schwellenwerte.





Revisionsbemerkung 


Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde (trotz Berücksichtigung der Garantiefrist) nicht eingehalten.


In der Kreditabrechnung wird eine Unterschreitung von Fr. -383'487.00 ausgewiesen. Die effektive Unterschreitung beträgt jedoch Fr. -363'498.30 (-7.57 % der Ausführungskosten). Die Differenz von Fr. 19'988.70 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST zurückzuführen.


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben genannten Ausnahmen als richtig befunden.


Nr. 6 / Konto 3750.503.1238 / 3750.5040.1238 (Direktion DSL; FK-Nr. P19011)
Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage





Bewilligte Kredite


29.10.2014 Gemeinderat	Fr.	130'000.00	


09.11.2015 Parlament	Fr. 	4'670'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	4'800'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	4'805'565.60


Total Ausführungskosten	Fr.	4'805'565.60





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	4'800'000.00


Ausführungskosten	Fr.	4'805'565.60


Kreditüberschreitung                                                                0.12 %	Fr.	 5'565.60





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	4'805'565.60


+ Interne Leistungen	Fr. 	155'000.00


./. Einnahmen	Fr.	0.00


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	4'960'565.60





Begründung der Abteilung


Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund Kostenberechnungen (Architekt, Fachplaner und Ingenieure) und aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe Kostengenauigkeit erreicht werden. Abweichungen im Bereich von +/- 10% sind dabei normal.





Revisionsbemerkung 


In der Kreditabrechnung wird eine Überschreitung von Fr. 5'565.60 ausgewiesen. Effektiv wurde der Kredit jedoch um Fr. -44'812.60 (-0.93 % der Ausführungskosten) unterschritten. Die Differenz von   Fr. -50'378.20 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST zurückzuführen.


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.


Nr. 7 / Konto 5550.501.4408 (Direktion DUB; FK-Nr. P19009)
Schliern, Sanierung Quellfassung Margel





Bewilligte Kredite				


18.08.2010 Gemeinderat (exkl. MWST)	Fr.	32'000.00


23.03.2015 Parlament (exkl. MWST)	Fr.	850'000.00


26.04.2017 Gemeinderat (exkl. MWST)	Fr.	198'000.00


Total bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr. 	1'080'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung (exkl. MWST von Fr. 89'312.35)	Fr.	1'133'682.75


Total Ausführungskosten (exkl. MWST)	Fr.	1'133'682.75





Abrechnung


Bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr.	1'080'000.00


Ausführungskosten (exkl. MWST von Fr. 89'312.35)	Fr.	1'133'682.75


Kreditüberschreitung                                                                4.97 %	Fr.	 53'682.75








Einnahmen


07.07.2017 Tiefbauamt Kanton Bern, Revitalisierung Margelbach	Fr. 	77'045.35


17.01.2018 Tiefbauamt Kanton Bern, Revitalisierung Margelbach	Fr.	41'954.65


11.03.2019 Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern,	Fr. 	47'600.00


Renaturierungsfonds		


./. Vorsteuerkürzung Einnahmen	Fr.	-13'022.90


Total Einnahmen	Fr. 	153'577.15





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	1'133'682.75


./. Einnahmen	Fr.	-153'577.15


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	980'105.60





Begründung der Abteilung


Die angegebene Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten werden.





Revisionsbemerkung


Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.


Nr. 8 / Konto 5550.501.4364 (Direktion DUB; FK-Nr. P20001)
Spiegel, Weidli, Wasserleitungsersatz (P1)





Bewilligter Kredit				


13.02.2012 Parlament	Fr.	320'000.00


Total bewilligter Kredit	Fr. 	320'000.00





Ausführungskosten 


Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	277'333.30


Total Ausführungskosten	Fr.	277'333.30





Abrechnung


Bewilligter Kredit	Fr.	320'000.00


Ausführungskosten	Fr.	277'333.30


Kreditunterschreitung                                                                - 13.33 %	Fr.	 -42'666.70





Einnahmen


03.08.2016 Amt für Wasser und Abfall, 3 Oberflurhydranten	Fr. 	9'000.00


11.12.2015 Private Hausanschlussleitungen	Fr.	5'287.80


15.09.2016 Private Hausanschlussleitungen	Fr. 	23'207.70	


./. Vorsteuerkürzung Einnahmen	Fr.	-576.35


Total Einnahmen	Fr. 	36'919.15





Nettokosten für die Gemeinde


Ausführungskosten	Fr.	277'333.30


+ Interne Leistungen (bewilligt: Fr. 30'000.00)	Fr. 	61'154.45


./. Einnahmen	Fr.	-36'919.15


Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	301'568.60





Begründung der Abteilung


Die Position Unvorhergesehenes musste nicht gebraucht werden (Fr. 20'000.00). Bei der Position Rohrmaterial gab es eine Einsparung von Fr. 35'000.00. Daraus gab es eine Verschiebung zu den Rohrlegearbeiten (interne Verrechnungen) von plus Fr. 31'000.00.





Revisionsbemerkung


Das Parlament hat den Kredit inklusiv MWST beschlossen (gemäss Gemeindeverordnung Art. 105a). 


[bookmark: _GoBack]Vom Parlament wurden interne Leistungen in der Höhe von Fr. 30'000.00 bewilligt. Die effektiven internen Leistungen beliefen sich auf Fr. 61'154.45 (Fr. +31'154.45).


Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben genannten Ausnahme als richtig befunden.
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Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament
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1	Ausgangslage


Das Schulhaus liegt etwas abseits vom bäuerlichen Kern des geschützten Weilers Mengestorf. Dabei hat das 1915 in massiver Bauweise erstellte Schulhaus für den Ort bauhistorisch einen hohen Stellenwert.





Schutzstatus:


Der Weiler Mengestorf ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgeführt (ISOS).


"Einmalig homogene Siedlung des 18. Jahrhunderts, Zeugnis des Reichtums im damaligen Ackerbau. 7 Gruppenhöfe am Hangfuss, Hauptbauten mit repräsentativen, südorientierten Giebelfronten; schmucke Nebenbauten, gepflegte Bauerngärten. Heimatstilschulhaus an der Strasse nach Liebewil"


Bezüglich räumlicher und architekturhistorischer Qualitäten geniesst der Weiler Mengestorf, inkl. dem im Heimatstil erstellten Schulhaus, den höchsten Schutz: d.h. Erhaltensziel: Erhalten der Substanz, Abbruchverbot, keine Neubauten.





Der Bau löste das alte Schulhaus von 1835 (Liebewilstrasse 238) ab. Wie beim alten Schulhaus erklärt sich die periphere Lage (nahe der Abzweigung der Oberriedstrasse) dadurch, dass auch Liebewil und Oberried zum Einzugsgebiet der Schule gehören.


Das Heimatstilschulhaus besticht durch seine klare Struktur in Grundriss und Fassade die auch heute noch Gültigkeit besitzt, trotz verschiedener Renovationen und Umbauten – der letzte Umbau datiert von 1978.


Unterschiedlich nutzbare Aussenräume umgeben das Schulhaus. Gegen Süden markiert eine Mauer den Abschluss zum unterhalb gelegenen Sport- und Naturspielplatz.





Auch gesellschaftlich hat das Schulhaus Mengestorf einen hohen Stellenwert.


Nebst dem obligatorischen Unterricht dient das Schulhaus im Ort als Treffpunkt ausserschulische Anlässe für Gross und Klein. Die Räumlichkeiten und Aussenanlagen werden genutzt für Versammlungen von Vereinen, Chorproben und Musikschule, Theater und Feste der Schule, Abendnutzung der Sportanlagen Vereinsfussball, Velo- und OL-Gruppen.


Mengestorf hat von den Standorten Oberscherli, Mittelhäusern und Mengestorf die grösste Schülerzahl. Kurze Schulwege bis zur 6. Klasse machen auch die ländlichen Gebiete der Gemeinde für Familien attraktiv.





Lehrpläne legen den gesellschaftlichen Auftrag der Schule fest und geben Antwort auf die Fragen, welche Bildung die Schule vermitteln soll. Lehrpläne sind immer auch «Zeitzeugen». Hinter ihnen steht das Bemühen, die aktuelle Situation zu repräsentieren und künftige Entwicklungen und Veränderungen vorauszudenken – was ist für die Lernenden von heute in der Welt von morgen von Bedeutung.


Seit der letzten grossen Umbauphase in Mengestorf hat sich die Gesellschaft – und mit ihr die Schule gewandelt. In diesen rund 40 Jahren führte der Weg vom dozierenden über den lernzielorientierten zum kompetenzorientierten Unterricht des «Lehrplan 21». Diese Entwicklung setzt aber auch voraus, dass die technischen und räumlichen Voraussetzungen für die neuen Unterrichtsmethoden und –formen vorhanden sind. Derzeit müssen diese in Mengestorf noch geschaffen werden. Um den Ansprüchen des «Lehrplan 21» vollumfänglich zu genügen, muss das Schulhaus noch ergänzt werden mit: Musikraum, Arbeitsplätzen für die Lehrpersonen, einem Material-/Maschinenraum (Gestalten), einer Bibliothek, Gruppenräumen und einem Mehrzweckraum, der gleichzeitig auch einen zukünftigen Tagesschulbedarf abdecken kann (derzeit werden einzelne Schülerinnen/Schüler nach Niederscherli transportiert).





In der Primarschule von Mengestorf werden Schülerinnen und Schüler (SuS) vom Kindergarten bis zum 6. Schuljahr (Basisstufe und Primarstufe) in vier Klassen unterrichtet. Ab der 7. Klasse besuchen die SuS das Oberstufenzentrum in Niederscherli. Die Schule wird gegenwärtig von 78 Kindern besucht.


Das Kollegium besteht aus 15 Lehrpersonen.


Die Schule Mengestorf führt heute (noch-) keine Tagesschule. Sollte in Mengestorf das Bedürfnis eines Tagesschulangebotes dem Trend aus den urbanen Ortsteilen teilweise folgen, wäre ein Dachstockausbau (mit dem Mehrzweckraum) eine sinnvolle Investition, um ein entsprechendes Angebot sicher zu stellen.





Bis vor ein paar Jahren hatte die Schule drei jahrgangsgemischte Klassen, einen Kindergarten sowie Räume für die Integrative Förderung und das Lehrerkollegium; zudem wurde im Saalbau Gasel ein separater Kindergarten geführt. Seit dem Schuljahr 2014/15 werden im Schulhaus Mengestorf vier Klassen (zwei Basisstufen, zwei Primarschulklassen) unterrichtet; dabei ist der Kindergarten Gasel ins Schulhaus Mengestorf integriert worden. Die beiden Basisstufenklassen beanspruchen heute die ehemaligen Räume für IF und Kollegium/Schulleitung.





Das Bedürfnis der Schule ist offensichtlich: es fehlt an Platz (Vergleich der Hauptnutzflächen (HNF) unter 4. Projektbeschrieb). Es fehlen insbesondere Gruppenräume, ein Mehrzweckraum, ein Schulleiterbüro und ein Arbeits- und Aufenthaltsbereich für die Lehrpersonen; die Garderoben in den Korridoren sind ausgelastet.


Die kleinmassstäbliche Raumaufteilung und die Raumhöhe im Dachgeschoss (alte Hauswartwohnung) sind für die Nutzung als Schulraum ungeeignet und führen zu beengten Raumsituationen.


Durch die veralteten, überdimensionierten Haustechnikanlagen geht zudem nutzbarer Raum im Untergeschoss verloren.


Die letzte grössere Sanierung der Gebäudehülle und des Gebäudeinneren liegt über vierzig Jahre zurück. Das Dach des über hundertjährigen Schulhauses muss, samt allen zugehörigen (Spengler-) Arbeiten, neu eingedeckt werden; die Haustechnik (Toiletten, Duschen) und die elektrischen Anlagen, insb. die Beleuchtung, müssen ersetzt werden. Durch den Ersatz der Fenster und der Wärmedämmung im Dach könnte die heutige Energiebilanz wesentlich verbessert werden.





Im August 2018 hat das Parlament das Vorprojekt und den Projektierungskredit für die Ausarbeitung des Bauprojektes zurückgewiesen. Es verlangte, dass sechs Varianten vorzulegen seien: Sanierung ohne Ausbau, Sanierung und Anbau an das alte Schulhaus sowie sanfte Sanierung plus zusätzlicher neuer Schulraum in einem freistehenden Pavillon (ein- oder zweigeschossig).





Am 19. August 2019 hat das Parlament auf Antrag des Gemeinderates den Variantenentscheid gefällt und einen Projektierungskredit von CHF 220‘000.-- für die Ausarbeitung eines Bauprojektes samt Kostenvoranschlag genehmigt.


Das genehmigte Vorprojekt sieht vor, die alte Hauswartwohnung und den bisher als Estrich genutzten Dachstock zu einem grosszügigen und polyvalent nutzbaren Dachgeschoss auszubauen. Zudem wird vorgeschlagen, dem Kellergeschoss auf der Südseite, für die Unterbringung von Garderoben, Duschen und einem Aussengeräteraum, einen erdüberdeckten Anbau anzudocken.


Mit dem vorgeschlagenen Ausbau könnte das vorhandene Raumpotenzial des Schulhauses optimal genutzt werden; zusammen mit einer notwendigen Sanierung würde der Befreiungsschlag für eine bedürfnis- und zeitgemässe Landschule gelingen.


2.	Schüler- und Klassenzahlen


Die Schülerzahlen in Mengestorf bleiben in den nächsten Jahren recht konstant. Die Zahlen von Ende April 2020 lassen die Aussage zu, dass in den nächsten Jahren der Standort Mengestorf konstant mit 4 Klassen (2x Basisstufe, je 1x 3./4. Klasse und 5./6. Klasse) geführt werden kann.


Ab dem Schuljahr 2021/22 sind die neueintretenden Schülerinnen und Schüler noch als Gesamtzahl gemäss Schuljahrgang eingetragen, da hier eine Klasseneinteilung auf die zwei Basisstufenklassen erst noch erfolgen muss.
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Zu beachten gilt:


In den Zahlen der ab Schuljahr 2021/22 jeweils Neueintretenden sind die allfällig von den Eltern um ein Jahr zurückgestellten Kinder noch enthalten. Die Zahl schwankt von Jahr zu Jahr. Diese Kinder treten dann jeweils ein Jahr später in die Schule ein.


Die Zahl der Neueintretenden im Schuljahr 2024/25 ist noch nicht vollständig. Hier ist erst die momentane Zahl (Stand Ende April 2020) des Schuljahrgangs (1.8.19 – 31.7.20) festgehalten.





Schulkreis Sternenberg


Die Zahlen der anderen Standorte im Schulkreis Sternenberg lassen die gleiche Aussage zu. Die Anzahl der unterrichteten Klassen bleibt zumindest gleich. In Mittelhäusern ist eine Eröffnung einer zweiten Basisstufenklasse auf das Schuljahr 2020/21 angesagt.


Beilage 1.3:	Zusammenzug SuS-Zahlen Schule Sternenberg (pro Schuljahrgang)


3.	Schadstoffe in den bestehenden Baumaterialien.


Der genehmigte Projektierungskredit beinhaltete auch die Sondierungen am bestehenden Gebäude.


Das Schulhaus ist auf mögliche Schadstoffe untersucht worden.


Der letzte Umbau des Schulhauses stammt aus dem Jahr 1978; die Bausubstanz ist somit älter als 1990, in dem das Asbestverbot in der Schweiz in Kraft gesetzt wurde. Dadurch ist das Schulgebäude, rein von seinem Alter und dem zuletzt datierten Umbau, in der Verdachtskategorie für mögliche Asbestvorkommen.


Eine Spezialfirma hat eine detaillierte Asbestuntersuchung im ganzen Gebäude vorgenommen. Asbestvorkommen in den üblicherweise verdächtigen Materialien (Plattenkleber, PVC-Bodenbeläge, Eternitplatten etc.) haben sich bestätigt.


Unerwartet, weil sehr selten und für die Sanierung des Gebäudes relevant, sind die Asbestvorkommen in fast allen Wandverputzen, insbesondere auch in den Unterrichtsräumen. 


Die vorgefundenen Asbestvorkommen sind gebunden und sind ohne mechanische Interventionen weiterhin gesundheitlich unbedenklich.


Mit dem aktuellen Wissenstand muss jedoch das ganze Gebäude vor den eigentlichen Bauarbeiten schadstoffsaniert werden.


Im Untersuchungsdossier sind zudem auch die Untersuchungen zu Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische aromatisch Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie übrige Schadstoffe wie Schwermetalle und Holzschutzmittel kommentiert. 


Für die Sanierung ist eine SUVA-anerkannte und -geprüfte Spezialfirma für die Schadstoffsanierung zu verpflichten.


Beilage 1.6: Untersuchungsdossier; Bauschadstoff-Untersuchung vor Umbau vom 11.12.2019





Das obere Gemeindegebiet liegt in der Radonzone „geringes Risiko“ (Empfehlungen BAG).


Trotzdem wurde im Zuge Schadstoffuntersuchung die Radon-Konzentration in verschiedenen Räumen untersucht. Der Radonreferenzwert von 300 Becquerel (Bq/m3) wird im Untergeschoss z.T. geringfügig überschritten; die Werte können mit gezieltem Luftwechsel unter den Referenz-wert gesenkt werden.


Beilage 1.7: Bericht Radonmessung vom 26.11.2019





Chance für die Schule Mengestorf:


So überraschend und aufwendig die Sanierung sein wird, bietet sie für die Schule Mengestorf die Chance, dadurch zu zeitgemässen Einbauten und Ausstattungen zu kommen. 
Für die Unterrichtsräume im Erd- und Obergeschoss waren nur minimale bauliche Optimierungen vorgesehen. Für die komplette Sanierung aller verputzten Wände müssen jedoch auch die bestehenden Täferdecken und sämtliche Einbauten (zum Teil nachträglich eingebaute Schränke, Korpusse etc.) sowie Haustechnikinstallationen entfernt werden. Im Anschluss an die Asbestsanierung werden die Unterichträume mit neuen Akustikdecken, neuen Haustechnik-Installationen sowie neuen Einbauten und Ausstattungen versehen.


Die Unvorhergesehenen Asbestvorkommen haben wesentliche Auswirkungen auf die Investitionskosten. (>>> 7. Finanzen sowie Beilage 1.4).


4.	Projektbeschrieb (detaillierter Beschrieb siehe Beilage 1.1 „Bauprojekt und Kostenvoranschlag“ des Architekten).


Die massive Konstruktion des Hauses wird belassen. An der Fassade wird die bestehende Putzschicht restauriert. Im Nasszellenbereich wird neu ein Lift eingebaut und die Toiletten werden neu organisiert. Das Treppenhaus muss mit einer neuen Abschlussfront als Fluchttreppenhaus ausgebildet werden. Die bestehenden Fenster werden durch neue mit Dreifachverglasung ersetzt. Um den geforderten Komfort gerecht zu werden, ermöglichen neue Stoffmarkisen einen praktischen Sonnenschutz in den Unterrichtsräumen anstelle, der hölzernen Jalousieläden. Die ursprünglich abgedeckten Holzböden in den Klassenräumen werden wieder hervorgeholt. Infolge der Schadstoffsanierung erhalten die Unterrichtsräume einen zeitgemässen Ausbaustandard.





Die alte Hauswartwohnung im Dachgeschoss wird samt kaltem Estrich zugunsten eines offenen Dachgeschosses zurück gebaut und das ganze Dach neu gedämmt. Es entsteht dadurch ein grosser Mehrzweckraum für Musikunterricht, Elternabende, kleine Aufführungen, oder Tagesschule. Zusätzlich entstehen im Dachgeschoss ein grösserer Arbeits- und Aufenthaltsbereich für Schulleitung und Lehrpersonen sowie ein Gruppenraum für den Förderunterricht. Grossflächige Verglasungen sorgen für akustisch getrennte Räume.


Die überdimensionierte Haustechnik im Untergeschoss wird reorganisiert. Die frühere Jauchegrube dient neu als Lagerraum für die Schule. Die Fenster im Untergeschoss werden für die Verbesserung des Lichteinfalls wo möglich vergrössert, die Aussenwände werden innen gedämmt.





Vergleich Hauptnutzflächen (HNF)





	Ist Zustand m2:	Projekt neu m2:	Differenz m2


UG 			


Werken 	87	108	21


Garderoben / Duschen 	28	49	21


Hauswart / Technik	18	18	0


EG / OG


unverändert	330	330	0m


DG


MZR / Lehrer / Spez.raum	99	199	100





Total Zunahme HNF	562	704	142


Aussengeräteraum	18	30	12








Der neue Ausbau im Untergeschoss erlaubt einerseits eine interne Verbindung der Sportgarderoben zum Rasenspielfeld und wird der –zurzeit nicht erfüllten- Forderung nach geschlechtergetrennten Garderoben gerecht. Für Sportlerinnen und Sportler die den Fussballplatz ausserhalb der Schulzeit nutzen entsteht ein separater Eingang zu den neuen Garderoben.





[bookmark: _GoBack]Im Aussenraum erlaubt die neue Treppe an der Mauer eine direkte Verbindung vom Pausenplatz zum unteren Naturspielplatz der ausgebaut wird. Auf dem Pausenplatz werden Pflästerungen und der Mergelbelag ausgebessert, die Velounterstände ergänzt und neu gedeckt.


5.	Partizipation


Während der Projektierung hatten die Gesamtschulleitung Sternenberg und die Schulhausleitung Mengestorf an mehreren Besprechungen Gelegenheit, betriebliche Anregungen einzubringen.


Ins Projekt aufgenommen wurde insbesondere der Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer auf dem heutigen, verlandeten Biotop auf der Spielfeldebene einen neuen, stufengerechten Spielplatz zu bauen.





6.	Energie und Bauökologie


Die Wärmeversorgung erfolgt seit 2000 durch den Nahwärmeverbund vom benachbarten Grundstück, basierend auf Holzschnitzel.


Gemäss Energiegesetz ist ein Teil des Strombedarfs am, beziehungsweise auf dem Gebäude oder in der Umgebung zu produzieren. Nach Verhandlungen mit dem benachbarten Landwirt bietet sich die Gelegenheit mittels eines Zusammenschlusses zum Energieverbrauch (ZEV) durch eine neue Photovoltaikanlage auf der Nachbarliegenschaft diesem Anliegen Rechnung zu tragen.


Der Gemeinderat hat –unabhängig des Kreditentscheides durch das Parlament- in einer Absichtserklärung gegenüber dem Landwirt signalisiert, bei diesem Projekt mitzumachen. Das heisst, die Nachbarn Renate und Beat Burren bauen und betreiben auf ihrem Nebengebäude eine PV-Anlage; die Gemeinde bezieht künftig über den Stromverbund Solarstrom für die Schulanlage, anstelle des bisherigen Strombezugs aus dem BWK-Netz. Der so bezogene Solarstrom wird günstiger sein als der Energie-Blue Strom der BKW.


Es ist vorgesehen, dass die Parteien (Landwirt Burren als Lieferant und die Gemeinde als Kon-sument) einen Stromliefervertag über 20, ev. 30 Jahre aushandeln und abschliessen.


Die Fläche und damit der Anteil des produzierten Solarstroms wird dadurch wesentlich besser sein als bei der Erstellung einer eigenen kleinen PV-Anlage auf den drei Restflächen (Orientie-rung von Ost, Süd, West) über den Lukarnen des Schulhausdaches; zudem wird die Effizienz der PV-Anlage auf dem optimal exponierten Pultdach auf dem benachbarten Grundstücks hö-her sein.


Die energetischen Massnahmen am Gebäude verfolgen das Ziel, mit der Ressource Energie intelligent umzugehen. Die Gebäudehülle wird im Dachgeschoss und im Untergeschoss umfassend innengedämmt. Die Unterrichtsräume im EG und OG erhalten neue dreifach-IV-Fenster.


Diese Massnahmen reduzieren den Energiebedarf beträchtlich. Sie erlauben eine gute Vereinbarung der denkmalpflegerischen Anforderungen und den energetischen und ökologischen Anliegen. 


Gesunde, umweltverträgliche Bauprodukte tragen der Nachhaltigkeit und Baubiologie Rechnung. Sämtliche verwendeten Materialien sind natürlich und als ECO-tauglich beurteilt. Der ressourcenschonende Umgang erlaubt es eine Sanierung gemäss den Aspekten des Nachhaltigen Bauens und reduziert somit die Umweltbelastungen und schafft ein schadstoffarmes Raumklima.


7. 	Finanzen


Aufgrund der unvorhergesehenen Mehraufwendungen durch die nötige Asbestsanierung und die dadurch entstehenden Folgekosten für den neuen Ausbau und Ausstattung der Unterrichtsräume wurden die Kosten transparent dargestellt.


Die verschiedenen Spalten lassen einen Vergleich zu den grob geschätzten Kosten (+/-25%) anlässlich der Projektierungskreditgenehmigung zu und bilden die Sanierungskosten resp. die Folgekosten der Asbestsanierung ab.


Zusätzlich werden die Kosten für Zusatzleistungen (siehe 5. Partizipation) sowie die Umzugskosten abgebildet. (Beilage 1.4).





In den grob geschätzten Kosten (+/-25%) für den Variantenentscheid waren keine Mobiliar- und Umzugskosten berechnet worden.






Anlagekosten


Die Anlagekosten, gegliedert nach BKP, basieren auf dem Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit nach SIA +/-10%) des Architekten.


		Zusatzleistungen und	Kostenvoranschlag
		Folgekosten der	inkl. MWSt.


		Schadstoffsanierung





BKP 0	Grundstück	0	0	0


BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	112‘000	215‘000	327‘000


BKP 2	Gebäude	2‘766‘000	882‘000	3‘648‘000


BKP 4	Umgebung	75‘000	80‘000	155‘000


BKP 5	Baunebenkosten	75‘000	15‘000	90‘000


BKP 9	Ausstattung	125‘000	70‘000	195‘000


BKP 6	Reserve	70‘000	50‘000	120‘000





BKP 0-9	Anlagekosten	3‘223‘000	1‘312‘000	4‘535‘000


Abzüglich bereits bewilligter Projektierungskredit	-220‘000





Beanspruchter Ausführungskredit inkl. MWSt.	4‘315‘000
(Kostengenauigkeit gem. SIA +/-10%)





Aufteilung Bruttokredit:


Davon Gebäudekosten BKP 2 	


BKP 2	Gebäude	2'766‘000	882‘000	3‘648‘000





BKP 0, 1, 4, 5, 6, 9	457'000	430'000	887'000





Total		3'223'000	1'312'000	4'535'000





Mehrkosten (nach Kategorien)





Kosten für die eigentliche Schadstoffsanierung	CHF	140'000


Folgekosten aufgrund der Schadstoffsanierung	CHF 	847'000


in den betroffenen Schulräumen


· vorgängige Abbruch u. Demontage 


· neue Haustechnische Installationen


· neue Innenausbauten


· Honorare


Reserve	CHF 	 50'000


Totalkosten aus Schadstoffsanierung und Folgekosten			CHF 1'037'000





Mehrkosten für Zusatzleistungen					CHF      80'000


Neuer Spielplatz anstelle des früheren Biotops					





Kosten durch die vertiefte Bearbeitung des Projekts				CHF    180'000


Differenz GKS (+/-25%) zu KV (+/-10%)					


· Vergrösserung Sockelbereich für


geschlechtergetrennte Garderoben / Duschen  


· Akustische Abschlüsse im Dachbereich


· Honorare


· Ausstattungen





Umzugskosten	CHF			CHF     15'000	





Total Schadstoffsanierung, Folgekosten und Zusatzleistungen		CHF 1'312'000





Die detaillierte Begründung der Mehrkosten ist in Beilage 1.3 „Erläuterungen Mehrkosten“ ersichtlich.





Der für die Ausführung benötigte Kredit beträgt CHF 4‘315‘000.-- zuzüglich allfällige Teuerung; Baupreisindex Espace Mittelland, Renovation Umbau: Oktober 2019: 99.7 Punkte (Basis Oktober 2015 = 100).





Fördergelder sind keine zu erwarten.





Investitionsplanung


Für die Projektierung und Realisierung „Mengestorf; Schulhaus Sanierung und Ausbau, Dachstock und Untergeschoss“ sind gemäss IAFP für die Jahre 2019 bis 2022 folgende Beträge eingestellt worden: 2019: 150‘000; 2020: 100‘000; 2021: 1‘800‘000; 2022: 1‘100‘000; Total CHF 3‘150‘000.--. 


Aufgrund der oben erwähnten Schadstoffvorkommnisse und der daraus entstehenden Folgeaufwände wurden die Eingaben für den in Bearbeitung stehenden, Investitionsplan entsprechend angepasst, resp. präzisiert; dabei wurde der für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehene Sockelbetrag für „noch nicht definierte Objekte“ entsprechend reduziert.


2019: 100‘000; 2020: 220‘000; 2021: 2‘140‘000; 2022: 2‘140‘000; Total CHF 4‘600‘000.


8.	Termine


Aufgrund der Komplexität ist das Geschäft auf Vorschlag der GPK in einem Verfahren mit zwei GPK-Sitzungen behandelt werden.





-Kreditantrag Gemeinderat (2. Lesung)	12. August 2020


-Kreditantrag Parlament (2. Lesung GPK)	7. September 2020


-Kreditantrag Parlament 	14. September 2020


-Baugesucheingabe	September 2020


-Ausführungsplanung	Oktober 2020 bis Juni 2021


-Vorarbeiten / Asbestsanierung	Juli 2021


-Sanierung / Realisierung 	August 2021 bis Juli 2022


-Inbetriebnahme	August 2022





Geplantes Vorgehen.


Für eine rationelle Sanierung muss das Schulhaus für ein ganzes Schuljahr geleert werden.


Die Abklärungen, auf welche Schulanlagen die vier Klassen im Schuljahr 2021/2022 verteilt werden laufen. Im Vordergrund steht die Verschiebung von je zwei Klassen mittels Schulbus in die Schulhäuser in Niederscherli und Ried.





Als Erstes muss für die Asbestsanierung das Schulhaus geräumt werden. Dazu müssen in den zu sanierenden Räumen auch Einbauten, Installationen und Täferdecken sorgfältig demontiert werden.


Ein von der SUVA anerkanntes Asbestsanierungsunternehmen wird für die Sanierung im Gebäude Unterdruck erzeugen; dazu werden Zugangsschleusen eingerichtet. In dieser Zeit ist der Zutritt zum Gebäude für Dritte untersagt.


Selbstverständlich müssen die asbesthaltigen Abfälle gesondert entsorgt werden.


Bevor die Räumlichkeiten für die eigentlichen Bauarbeiten freigegeben werden können, werden Raumluftmessungen durchgeführt. Nach Abschluss der Asbestsanierungsarbeiten werden diese auf Geheiss der kantonalen Behörde dokumentiert. Die Raumluftmessungen werden nach den Bauarbeiten und vor der Aufnahme des Schulbetriebes wiederholt.


9.	Folgen bei Ablehnung des Geschäfts


In der Parlamentsdebatte, anlässlich des bewilligten Projektierungskredites im August 2019, war die Sanierung des Schulhauses unbestritten; mehrheitlich wurde attestiert, dass dringender Schulraumbedarf besteht.


Aufgrund der durchgeführten Schadstoffuntersuchung und in Kenntnis davon ist eine Schadstoffsanierung angezeigt.


Bei Ablehnung des Geschäftes müssten die anstehenden Unterhaltsarbeiten an der Gebäudehülle (insb. Dachsanierung) und der Haustechnik (insb. Sanitär- und Elektroinstallationen) zusammen mit der Schadstoffsanierung über ein Unterhaltskonto (als gebundene Ausgabe) saniert werden.


Ohne Realisierung des vorgestellten Ausbauprojektes bleiben die sehr unbefriedigten Raumverhältnisse im Schulhaus bestehen; die Chance würde verpasst die anstehenden Sanierungen mit einem Ausbau zu verknüpfen und damit mit einem cleveren Konzept die vorhandenen Raumreserven auf lange Zeit optimal zu nutzen.


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:





1. Für das Schulhaus Mengestorf Sanierung und Ausbau, Dachstock und Untergeschoss sowie für die Schadstoffsanierung inkl. daraus entstehende Folgekosten wird ein Kredit von CHF 4‘315‘000 (inkl. MwSt. zuzüglich allfälliger Teuerung) zu Lasten Konto Nr.3750.5040.1500 „Mengestorf Gebäudehüllensanierung / Dachstock“ bewilligt.





2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen, die im Laufe der Bauausführung im Interesse des Werkes notwendig sind, vorzunehmen, sofern sie den Rahmen des Bauprojektes und des Kredites nicht sprengen.





Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.











Köniz, 12. August 2020





Der Gemeinderat


Beilagen


1.1) Bauprojekt und Kostenvoranschlag des Architekten (elektronisch)


1.2) Zusammenzug SuS - Zahlen Schule Sternenberg


1.3) Erläuterungen Mehrkosten


1.4) Folgekosten nach HRM2


1.5) Kennzahlen Vergleichsobjekte
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Gemeinde Köniz Abteilung Gemeindebauten Landorfstrasse 1 CH-3098 Köniz
Sanierung und Ausbau Schulhaus Mengestorf Mengestorfstrasse 145 CH-3144 Gasel



BAUPROJEKT UND KOSTENVORANSCHLAG
Johannes Saurer Architekt BSA Atelierhaus Uttigenstrasse 27 CH-3600 Thun



Thun, 31. März 2020



Gemeinde Köniz Erziehungsdirektion
des Kantons Bern
Amt für Kultur
Denkmalpflege
Schwarztorstrasse 31
Postfach
3001 Bern
Telefon 031 633 40 30
denkmalpflege erz.be.ch



Mengestorf



Mengestorfstrasse 145



Bewertung erhaltenswert



Grundstücks-Nr. 2833
Koordinaten 2595742 / 1194202



Beschreibung
Schulhaus von 1915, renov. 1978
Quaderförmiger Massivbau unter geknicktem Walmdach. Der Baukörper ist durch kräftige Lisenen asymmetrisch
gegliedert. Fenster im OG auf Sohlbankgesimsen. Z.T. Rundbogenfenster. Wohl spätere Umbauten vor allem in der NW-
Ecke. Nachträgliche Dachaufbauten und -einschnitte. Typus des neuklassizistischen Landschulhauses, in Anlehnung an
ältere Landsitze oder Pfarrhäuser. Der Bau löste das alte Schulhaus von 1835 (Liebewilstrasse 238) ab. Wie beim alten
Schulhaus erklärt sich die periphere Lage (nahe der Abzweigung der Oberriedstrasse) dadurch, dass auch Liebewil und
Oberried zum Einzugsgebiet  der Schule gehörten.
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Planungsteam



Bauherrschaft



Gemeinde Köniz
Abteilung Gemeindebauten
Landorfstrasse 1
3098 Köniz



Nutzer



Schule Sternenberg
Schulleitung
Sam Meyer
Bodengässli 6
3145 Niederscherli



Schulhausverantwortliche
Brigitte Krähenbühl
Mengestorfstrasse 145
3144 Mengestorf



Architekt



Johannes Saurer Architekt BSA 
Atelierhaus Uttigenstrasse 27  
3600 Thun



T 031 / 970 95 33



T 031 / 981 08 39



T 031 / 842 18 10



T 033 / 221 08 48
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Spezialisten



Bauingenieur



Nydegger + Finger AG
Klaraweg 1
3006 Bern         T 031 / 352 99 88



Holzbauingenieur und Brandschutzexperte



Indermühle Bauingenieure
Scheibenstrasse 6
3600 Thun         T 031 / 954 14 64



Elektroingenieur



fux & sarbach ENGINEERING AG
Worbstrasse 140
3073 Gümligen         T 031 / 388 80 00



HLKS-Ingenieur



Enerplan AG
Obere Zollgasse 76
3072 Ostermundigen        T 031 / 925 37 37



Bauphysik und Akustik



Weber Energie und Bauphysik
Gutenbergstrasse 14
3011 Bern        T 031 / 302 65 55
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Fachstellen



Berner Heimatschutz



Martin Gsteiger, Bauberater
Sandrainstrasse 3b
3000 Bern



Fachstelle Hindernisfreies Bauen



Beatrix Grunder, Fachberaterin
Cäcilienstrasse 21
3007 Bern



T 031 / 310 20 44



T 031 / 941 37 07
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Ausgangslage



Das erhaltenswerte Schulhaus Mengestorf ist im Jahr 1915 erbaut und 1978 renoviert worden. Es liegt im 
ländlichen Teil der oberen Gemeinde Köniz. In der Primarschule von Mengestorf werden Schüler vom Kin-
dergarten bis zum 6. Schuljahr (Basisstufe und Primarstufe) in vier Klassen unterrichtet. Zum Einzugs- ge-
biet der Schule gehören neben Mengestorf selbst, die Ortschaften Oberried, Liebewil, Herzwil und Gasel. 
Das Schulhaus Mengestorf ist Teil des Schulkreises Sternenberg. Ab der 7. Klasse besuchen die Schüler 
das Oberstufenzentrum in Niederscherli. Die Schule wird von durchschnittlich 75 Schülern besucht. Hier 
arbeiten mehr als 15 Lehrpersonen sowie ein Hauswart.



Die Übersicht des Schulraumkonzepts 2015 zeigt, dass die Schülerzahlen stabil bleiben und für die nächs- 
ten Jahre keine zusätzlichen Schulklassen nötig sind. Bis vor ein paar Jahren hatte die Schule drei Klas- 
sen und einen Kindergarten. Die jetzigen Gruppenräume wurden als Schulleiterzimmer und Sekretariat / 
IF genutzt. In den Jahren 2014-2016 wurden der Kindergarten und die 1. und 2. Klasse in zwei Basisstu-
fenklassen eingerichtet. Die heutige Schulleitung hat die Vorgaben der Gemeinde weitergeleitet, um die 
Bedürfnisse der Schule aufzuzeigen. Der Wunsch der Schule ist, mehr Platz zu haben. Es fehlen Grup-
penräume, ein Mehrzweckraum und grössere Lehrer- und Aufenthaltsräume. Die Toiletten sind veraltet.



Parlamentsbeschluss vom 27. August 2018



Das Parlament beschliesst die Rückweisung des Geschäfts mit folgendem Auftrag: Dem Parlament ist 
eine Projektierung in Varianten vorzulegen, die eine der gesamtheitlichen Betrachtung der Schulraum- 
situation „Sternenberg“ gerecht werdende Beschlussfassung zulassen. Konkret soll neben Varianten zu 
verschiedenen Ausbauvorhaben mindestens eine Variante vorgelegt werden, die ausschliesslich die not- 
wendigen Sanierungen des Schulhauses berücksichtigt.



Parlamentsbeschluss vom 19. August 2019



Für das Schulhaus Mengestorf Sanierung und Ausbau, Dachstock und Sockel im Untergeschoss (Variante 
A), wird ein Projektierungskredit von CHF 220‘000 (inkl. MwSt. zuzüglich allfälliger Teuerung) zu Lasten 
Konto Nr. 3750.5040.1500 „Schulhaus Mengestorf Sanierung und Ausbau“ bewilligt.
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Bauinventar



Bewertung: erhaltenswert. Schulhaus von 1915, renoviert 1978. Quaderförmiger Massivbau unter ge-
knicktem Walmdach. Der Baukörper ist durch kräftige Lisenen asymmetrisch gegliedert. Fenster im OG 
auf Sohlbankgesimsen. Z.T. Rundbogenfenster. Wohl spätere Umbauten vor allem in der NW-Ecke. Nach-
trägliche Dachaufbauten und Einschnitte. Typus des neuklassizistischen Landschulhauses, in Anlehnung 
an ältere Landsitze oder Pfarrhäuser. Der Bau löste das alte Schulhaus von 1835 (Liebewilstrasse 238) 
ab. Wie beim alten Schulhaus erklärt sich die periphere Lage (nahe der Abzweigung der Oberriedstrasse) 
dadurch, dass auch Liebewil und Oberried zum Einzugsgebiet der Schule gehörten.



Auszug aus dem Bauinventar des Kantons Bern
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Objektbeschrieb



Das Schulhaus liegt etwas abseits vom bäuerlichen Kern des geschützten Weilers Mengestorf. Als nahezu 
einziger Bau von Mengestorf ist es in massiver Bauweise erstellt worden und hat für den Ort bauhisto-
risch wie gesellschaftlich einen hohen Stellenwert. Unterschiedlich nutzbare Aussenräume umgeben das 
Schulhaus. Erschlossen wird das Schulgelände nordseitig von der Ortsstrasse. Auf der Westseite befindet 
sich der Pausenplatz mit der überdachten Pausenhalle. Demgegenüber befindet sich auf der Ostseite der 
Allwetterplatz, der zweimal im Jahr auch als Viehschauplatz von den Bauern genutzt wird. Gegen Süden 
markiert eine Mauer den Abschluss zum unterhalb gelegenen Sport- und Naturspielplatz. Die Mauer wird 
gesäumt von Platanen und Kastanienbäumen, welche als Filter zur weiten Aussicht eine stimmige Situa-
tion schaffen.



Die dicken, massiven Mauern erzeugen, zusammen mit der gut proportionierten Befensterung, ein ange-
nehmes Raumklima in den Schulzimmern. Die im Dachgeschoss entstandene Lehrerwohnung wird mitt-
lerweile für den Schulunterricht gebraucht wie auch als Büro für die Lehrpersonen. Der Dacheinschnitt auf 
der südlichen Dachfläche und der dadurch entstandene Balkon wird heute, ausser als Zugang zu den La-
gerräumen im Kniestockbereich, nicht genutzt. Die Raumaufteilung im Dachgeschoss und die Einbauten 
für die überdimensionierte Haustechnikanlage im Untergeschoss führen zu einem Verlust an nutzbarem 
Raum und zu verengten Raumsituationen. Im Untergeschoss befindet sich nebst den Technikräumen zwei 
Unterrichtsräume für das Gestalten, sowie eine Umkleidegarderobe samt Dusche. Diese erfüllt die heutige 
Anforderung nach geschlechtergetrennten Garderoben nicht.



Der letzte Umbau des Schulhauses stammt aus dem Jahr 1978. Die Bausubstanz ist somit älter als 1990 
(Asbestverbot). Unerwartet und für die Sanierung des Schulhauses relevant sind die Asbestvorkommen 
in fast allen Wandputzen, insbesondere auch in den Unterrichtsräumen. Mit dem aktuellen Wissensstand 
muss das ganze Gebäude vor den eigentlichen Bauarbeiten schadstoffsaniert werden.
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Projektbeschrieb



Die Statik des Schulhauses basiert grösstenteils auf gemauerten Wänden zur Lastabtragung. Die massive 
Konstruktion des Hauses wird belassen. An der Fassade wird die bestehende Putzschicht restauriert. Im 
Nasszellenbereich wird neu ein Lift eingebaut und die Toiletten reorganisiert. Das Treppenhaus wird durch 
eine neue Verglasung als Fluchttreppenhaus ausgebildet. Die bestehenden Fenster werden durch neue 
mit dreifacher Isolierverglasung ersetzt. Um den geforderten Komfort gerecht zu werden, ermöglichen 
neue Stoffmarkisen einen optimalen Sonnenschutz in den Klassenzimmern anstelle der hölzernen Jalou-
sieläden. Anhand des ursprünglichen Farbbildes treten in den Klassenzimmern die originalen Holzböden 
zwischen hell verputzten Wänden wieder in Erscheinung. Infolge der Schadstoffsanierung erhalten die 
Unterrichtsräume einen zeitgemässen Ausbaustandard.



Die im Dachgeschoss bestehende Wohnung samt Estrich wird zugunsten eines offeneren Dachgeschos-
ses rückgebaut und das gesamte Dach wird neu gedämmt. Es ensteht ein grosser Mehrzweckraum, in 
dem bei Aufführungen ein kleines Publikum empfangen werden kann. Aufgrund der Dachgeometrie ent-
steht hier eine besondere Atmosphäre. Zusätzlich kommen im Dachgeschoss grössere Räumlichkeiten 
für die Lehrpersonen zu liegen, sowie ein Gruppenraum für IF / Logopädie. Grossflächige Verglasungen 
sorgen für akustisch getrennte Innenräume. In den Räumen sorgt die innere Verkleidung aus hell gestri-
chener Holzschalung und Vorhängen für eine freundliche und wohnliche Atmosphäre. Die Dachbalken 
sind neu sichtbar und ebenfalls hell gestrichen und gebühren dem Alter des Gebäudes Ehre. 



Die überdimensionierte Haustechnik im Untergeschoss wird reorganisiert. Die frühere Jauchegrube dient 
neu als Lager für die Schule. Auf der Innenseite des Untergeschoss wird eine Schicht aus Mineraldäm-
mung angebracht. Die Fenster im Untergeschoss werden für eine Verbesserung  des Lichteinfalls vergrös-
sert. Der neue Ausbau im Untergeschoss erlaubt einerseits eine interne Verbindung der Sportgarderoben 
zum Rasenspielfeld und wird der - zur Zeit nicht erfüllten - Forderung nach geschlechtergetrennten Gar-
deroben gerecht. Zusätzlich entsteht für Abendbelegungen der Garderoben separater Eingang.



Im Aussenraum erlaubt die neue Treppe an der Mauer eine direkte Verbindung vom Pausenplatz zum un-
teren Naturspielplatz der ausgebaut wird. Auf dem Pausenplatz werden die Pflästerung und der Kiesbelag 
ausgebessert, die Velounterstände ergänzt und neu abgedeckt.
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Energie



Die Wärmeversorgung erfolgt seit 2000 durch die Fernwärme vom benachbarten Grundstück. Dieser Wär-
meverbund, basierend auf einer Holzschnitzelanlage, erlaubt es der Schule, auf eine erneuerbare Ener-
giequelle zurückzugreifen. Ausserdem ist gemäss Energiegesetz ein Teil des Strombedarfs am bzw. auf 
dem Gebäude oder in der näheren Umgebung zu produzieren. Es bietet sich neu die Chance mittels eines 
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) durch eine neue Photovoltaikanlage auf der Nachbarslie-
genschaft diesem Anliegen Rechnung zu tragen. Die Ausnützung der Solarenergie ist dadurch wesent-
lich besser als die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach. Dieses weist durch die 
Selbstbeschattung einen kleineren Effizienzgrad auf, als das Pultdach des Schopfs auf dem benachbarten 
Grundstück. Der ZEV ist dadurch empfehlenswerter als eine Photovolatikanlage auf dem eigenen Schul- 
hausdach. Eine gegenseitige Absichtserklärung zu diesem ZEV ist bereits erfolgt.



Die energetische Gebäudeerneuerung verfolgt das Ziel, dass mit der Ressource Energie intelligent um-
gegangen wird. Die Gebäudehülle wird im Untergeschoss, sowie im Dachgeschoss umfassend innenge-
dämmt. In den Klassengeschossen wird die Gebäudehülle durch den Ersatz der Fenster mit neuer drei-
fach Isolierverglasung ertüchtigt. Diese beiden Massnahmen reduzieren den Energiebedarf beträchtlich. 
Sie erlauben eine gute Vereinbarung der denkmalpflegerischen Anforderungen und den energetischen 
und ökologischen Anliegen. Erwartungsgemäss wird dies den Gebäudestandard 15 aber nicht erreichen 
können, was bedeutet, dass nicht mit Fördermitteln aus der kantonalen Energieförderung gerechnet wer-
den kann. 



Bauökologie



Gesunde, umweltverträgliche Bauprodukte tragen der Nachhaltigkeit und Baubiologie Rechnung. Sämtli-
che verwendeten Baumaterialien sind natürlich und als ECO-tauglich beurteilt. Der ressourcenschonende 
Umgang erlaubt eine Sanierung gemäss den Aspekten des Nachhaltigen Bauens und reduziert somit die 
Umweltbelastungen und schafft ein schadstofffreies Raumklima.
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Raumprogramm
 



Untergeschoss



Untergeschoss Erweiterung



Erdgeschoss



Textiles Gestalten
Technisches Gestalten
Werkstatt
Arbeitsplatz Hauswart / Technik
Putzraum
Lager Schule
Tonlager
Korridor
Treppenhaus



Garderobe / Dusche Mädchen
Garderobe / Dusche Knaben
Garderobe / Dusche Lehrer
Geräteraum Hauswart
WC
Korridor



Klassenzimmer Primarstufe
Klassenzimmer Basisstufe
Gruppenraum Basisstufe
Garderobe
WC Mädchen
WC Knaben
Lager Schule
Zugang Lift
Treppenhaus



43.9 m2
41.4 m2
22.4 m2
18.6 m2



4.7 m2
14.4 m2



6.6 m2
32.0 m2
12.6 m2



21.8 m2
21.8 m2



5.2 m2
30.8 m2



6.4 m2
15.6 m2



69.3 m2
69.3 m2
26.3 m2
32.2 m2



4.5 m2
4.5 m2
1.9 m2
3.1 m2



22.3 m2



 •
 •
 •
 •



 



 •
 •
 •
 



 •
 •
 •



 
 
 •



Gebäudevolumen: GV = 4‘005 m3



Geschossfläche: GF = 1‘250 m2



Nutzfläche: NF = 925 m2



Hauptnutzfläche HNF = 704 m2
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Obergeschoss



Dachgeschoss



Klassenzimmer Primarstufe
Klassenzimmer Basisstufe
Gruppenraum Basisstufe
Garderobe
WC Mädchen
WC Knaben
WC Lehrer / IV
Lager Schule
Treppenhaus



Mehrzweckraum
Gruppenraum IF / Logo
Büro Lehrer
Aufenthalt Lehrer / Küche
Vorraum
Treppenhaus



69.3 m2
69.3 m2
26.3 m2
32.2 m2



4.8 m2
4.9 m2
3.8 m2
1.0 m2



22.3 m2



104.4 m2
21.8 m2
38.1 m2
35.1 m2
20.8 m2
11.2 m2



 •
 •
 •



 



 •
 •
 •
 •



 
 
 •



Gebäudevolumen: GV = 4‘005 m3



Geschossfläche: GF = 1‘250 m2



Nutzfläche: NF = 925 m2



Hauptnutzfläche HNF = 704 m2
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Orthofoto 1:5‘000
Schulhaus Mengestorf, Mengestorfstrasse 145 CH-3144 Mengestorf



Johannes Saurer Architekt BSA



STUDIUM VON LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
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BAUPROJEKTSANIERUNG UND AUSBAU SCHULHAUS MENGESTORF



Dachaufbau  neu
. Biberschwanz-Dachziegel  mit
  bestehenden  oder alten Ziegeln
. Lattung 30/50 mm
. Konterlattung  / Hinterüftung  50/60 mm
. Unterdachbahn
. Weichfaserplatte  auf Sparren  genagelt
. Sparrenlage  150/120mm ausgedämmt  mit Zellulose
. OSB-Platte  als Dampfbremse , Stösse luftdicht verklebt
. Installationsrost , 50mm ausgedämmt  mit Mineralwolle
. Holztäfer, weiss gestrichen



Wandaufbau  Kniestock  neu
. Ziegelsteinmauer  bestehend
. Dämmung  aus Zellulose, 220 mm 
. OSB-Platte  als Dampfbremse , Stösse luftdicht verklebt
. Installationsrost , 30mm 
. Einbauschrank , weiss gestrichen Einbauschrank  im



Kniestock



Bodenaufbau  DG
. Massivholzriemen  Eiche, geseift oder geölt , 24 mm
. Fermacell  Estrichelement  2E 32, 30 mm
. Riemenboden , bestehend
. Balkenlage , bestehend
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Konstruktionsschnitt Dachgeschoss 1:25
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Modellfoto Dachgeschoss
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Materialkonzept



Schulhaus



Fassade



Fenster / Türen
Sonnenschutz
Dach 
Boden
Innenwände
Decke
Schränke
Küchen
Toiletten
Korridor
Treppenhaus
Möblierung
Beleuchtung  
Heizung
Lüftung



Aussenraum



Ausbau Untergeschoss



Fassade
Dach
Boden
Wand
Decke



Mineralischer Verputz, gestrichen
Dachuntersicht, gestrichen   
Neue Holzfenster, dreifache Isolier-Verglasung, nach historischem Vorbild
Neue Stoffmarkisen ausstellbar anstelle bestehender Fensterläden
Biberschwanzziegel, Spenglerarbeiten Cu-Ti-Zi
Originaler Holzboden, geseift oder geölt
Kalkputz, geglättet und gestrichen
neue Akustikdecke aus Gipskartonplatten, ausgedämmt
Schreinerarbeiten: Fronten MDF lackiert
Fronten MDF lackiert, Arbeitsfläche Massivholzplatte
neuer Bodenbelag aus keramischen Platten, Wände verputzt und gestrichen
Originaler Klinkerboden, Wände verputzt und gestrichen
Geländer restauriert, Brandschutzverglasung, Eiche massiv
Bestehende Schulmöbel, ergänzt mit neuen Einrichtungselementen
Neue Pendelleuchten, LED
teilweise neue Röhrenradiatoren, lackiert
Komfortlüftung sichtbar geführt im UG, Einzelraumlüfter in WC und DG



neue Aussenraumorganisation mit neuem Unterstand für Container



Sichtbeton
Flachdach bekiest und begehbar
Bodenbelag aus keramischen Platten
Wandbelag aus keramischen Platten
Mineralischer Verputz
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Baubeschrieb



VORBEREITUNGSARBEITEN



Bestandesaufnahmen / Baugrunduntersuchungen
Rissprotokolle, Sondierlöcher.Vermessen bestehender Konstruktion als Grundlage für Werkstatt-
planung, Arbeitsvorbereitung ab Ingenieurplänen und nach Vermessen; Materialauszüge, Stück-
listen.



Räumungen, Terrainvorbereitungen, Abbrechen von Gebäudeteilen
Schulhaus: Abbruch: Allg. Fenster und Fensterläden. Demontage Boiler. Ausbauten: Deckenver-
kleidungen Klassenzimmer, Holzplatten, Füllmaterial Boden, Bodenbeläge PVC, Linoleum und 
Plättli, Demontage und Zwischenlagerung von Heizkörper und Lavabos. 
Abbruch DG: Innenausbau Wohnung, Unterdach bis und mit Ziegellattung.
Abfuhr und Entsorgung.



Schadstoffsanierung, Abbruch des mit Schadstoffen belasteten Innenputzes und Plattenklebers.
Abfuhr und Entsorgung als Sondermüll.



Sicherungen / Provisorien
Sicherung vorhandener Leitungen, provisorische Abstützung für Lifteinbau. 



Anpassung an bestehende Leitungsnetze
Anpassen von bestehenden Leitungen: Kanalisation, Elektro, Telefon inkl. Grabarbeiten.
Ersatz von bestehenden Leitungen: Wasserleitung inkl. Grabarbeiten.



GEBÄUDE



Baugrube für Ausbau Untergeschoss
Baugrubenaushub, Hinterfüllung des Bauwerks. Humusierung mit Grobplanie.



1



102



112



112



120



150



2



201











SANIERUNG UND AUSBAU SCHULHAUS MENGESTORF BAUPROJEKT UND KOSTENVORANSCHLAG 26



Rohbau 1
Baustelleninstallation; Baugrubenaushub
Schulhaus: Baumeisteraushub für Liftgrube. Erstellen des Liftschachts und lokaler Abbruch der 
Decken. Ortbetonarbeiten für Liftsack. Ergänzen und Anpassen von bestehender Mauerwerks-
konstruktion. Spitz- und Zuputzarbeiten  für die Vergrösserung der Fenster UG. Zugang zu ehe-
maliger Sickergrube im UG. Montage, Miete und Demontage von Fassadengerüst. Energetische 
Sanierung durch Innendämmung im UG und DG der Gebäudehülle. Anpassung Dachstuhl mit 
neuer Südgaube.



Ausbau Untergeschoss: Baumeisteraushub für neuen Treppenabgang zum Ausbau im Unterge-
schoss, Kanalisations- und Erschliessungsleitungen. Ortbetonarbeiten Bodenplatte, Wände und 
Decke.



Rohbau 2
Schulhaus: Holzfenster, Fichte/Tanne, 3-fach Isolierverglasung, deckend gestrichen. Ausstell-
markisen aus Stoff. Ersatz Haupt- und Nebeneingangstüren. Spenglerarbeiten in Kupfertitanzink; 
Regenrinnen, Ablaufrohre, Blitzschutzanlage. Dach komplett abdecken, Unterdach einbauen, 
Konterlattung und Ziegellattung erneuern, Zwischensparrendämmung einbauen. Eindeckung Bi-
berschwanzziegel antik und neu, eingemischt. Schneefänge. Bestehender Fassadenputz ausfrä-
sen und ergänzen. Äussere Malerarbeiten an Fassadenputz. Erstellen des neuen barrierefreien 
Zugangs beim Nebeneingang.
Ausbau UG: Verbindungstreppe zum Schulhaus aus Beton, neue Eingangstüren. Flachdach: im 
leichten Gefälle mit befestigtem Gehbelag, bekiest. Fassade: Sichtbeton.



Elektroanlagen
Apparate Starkstrom
Neue Schaltgerätekombination mit EW-Zähler als Schrank mit kompletter Verdrahtung und Liefe-
rung / Montage auf die Baustelle. Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelakku.
Starkstrominstallationen
Neuer Ringerder, Potentialausgleich und Blitzschutz. Brüstungskanal im Textilen und Techni-
schen Gestalten und Werkstatt UG entlang Fassade. Neue Zuleitung für Lift. Sämtliche Küchen-
apparateanschlüsse. Komplette Vorrohrung und Verkabelung für Lichtinstallation in neuem De-
ckenaufbau. Punktuelle Auslässe. Neue Installationen für Haustechnikapparate. Steigzone im 
Liftschacht. 



210



220



230











SANIERUNG UND AUSBAU SCHULHAUS MENGESTORF BAUPROJEKT UND KOSTENVORANSCHLAG 27



Leuchten
Lieferung und Montage aller Beleuchtungskörper. 
Unterrichtsräume und MZR: dimmbare Leuchten. Leuchtmittel LED Energieeffizienzklasse A+. 



Schwachstrominstallationen
UKV Rack im UG inkl. Zuleitungen. Installationen im Gebäude mind. 4 Steckdosen pro Zimmer. 
Leerrohrinstallationen für Beamer und Audioanlage mit Lautsprecheranschlüssen in Klassenzim-
mer und MZR. Installation für Internet im Gebäude, Dienstanbieter Swisscom.
Revision der Leitungsführung, wo nötig Ersetzen und wenn möglich unsichtbar geführt, ansons-
ten in Alurohr. Rack im DG für Richtfunkanlage Ulmizberg, Dienstanbieter Cablecom.
Lieferung und Installation Telefonapparate für Kommunikation in und aus den Räumen.
Baustromverteiler pro Geschoss für die gesamte Bauzeit.
Betrieb und Installation Richtfunkanlage Ulmizberg während der Bauzeit und auch danach. 



Heizung
Neuorganisation und Erneuerung der Technik im UG, Revision der bestehenden Wärmevertei-
lung, Wärmeabgabe erfolgt über neue Radiatoren, welche an die bestehenden Leitungen ange-
schlossen sind. Gegebenfalls wird lokal ersetzt und angepasst. Das Fernwärmenetz der Schul-
anlage bleibt bestehen.



Lüftung
Neue Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung in den Nassbereichen des Anbaus UG und kon-
trollierte Radonabsaugung in Technischem und Textilem Gestalten im UG. Zentrale Aufberei-
tungsanlage im Geräteraum an der Decke. Lokale KWL-Geräte für die Räume IF/Logo und Auf-
enthalt Lehrer/Küche im DG. Luftfassung an der Aussenfassade über Vordachbereich.
Entlüftung der innenliegenden WCs über Einzelraumlüfter. Fortluft über Dach geführt.



Sanitäranlagen 
Komplett neue Sanitäranlagen inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen im Nasszellenbereich EG, 
OG, DG und Ausbau UG. Erstellen aller neuen Kalt- und Warmwasserleitungen ab bestehender 
Netzwasserzuleitung / Wassererwärmer. Erstellen der Schmutzwasserleitungen. Zusammenfüh-
rung und Anschluss an bestehende Kanalisation. Sanitärapparate in Standardweiss, Armaturen 
und Garnituren verchromt. Dämmung der Heizung- und Sanitärleitungen gemäss Vorschriften. 
Bestehende Sanitäranlagen im UG und Klassenzimmer revidieren.



233



242



244



250











SANIERUNG UND AUSBAU SCHULHAUS MENGESTORF BAUPROJEKT UND KOSTENVORANSCHLAG 28



Kücheneinrichtungen
Zweckmässige Küchenkombination im DG mit Massivholzabdeckung. Apparate: Glaskeramik 
Kochfeld, Backofen, Kühlschrank und Geschirrspüler. Küchenkombination Basisstufe mit Massiv-
holzabdeckung. Apparate: mit Glaskeramik Kochfeld und Backofen.



Transportanlagen
Einbau eines rollstuhlgängigen Personenaufzuges im Nasszellenbereich. Verkürzte Schachthöhe 
240 cm, Motor in Liftschacht integriert. Kabinengrösse 110 x 140 cm.



Ausbau 1
Schulhaus: Innere Maler- und Gipserarbeiten an Wänden, Kalkputz geglättet. Neue Akustikdecke 
in den Unterrichtsräumen. Originalen Parkett hervorholen und mit Öllasur behandeln. Neue Fuss-
leiste aus Massivholz. Neue Brandschutzverglasung EI 30 zwischen Treppenhaus und Garderobe 
Rahmen Eichenholz, neue Zimmertüren, Einbauschränke, Garderoben, Arbeitsflächen und Fens-
terbänke, WC-Trennwände. Schliessanlagen gemäss Schliessplan Schulanlage. 
Dachgeschoss: Raumtrennung durch innere Verglasung, Rahmen Fichtenholz gestrichen.
Ausbau Untergeschoss: Innere Gipser- und Keramikarbeiten an Wänden und Decke. Innendäm-
mung aus Multiporplatten. Garderobe und WC-Trennwände. Schliessanlagen gemäss Schliess-
plan Schulanlage.



Ausbau 2
DG: Verlegung Massivholzriemen aus Eiche über neue Estrichplatten. Abschluss neuer Innen-
dämmschicht aus Zellulose mit Wandverkleidung aus Massivholzschalung, gestrichen. 
Innere Malerarbeiten und Holzschutzarbeiten. 
Nasszellenbereich: Bodenbelag aus Keramikplatten.
Ausbau Untergeschoss: Bodenbelag aus Keramikplatten.
Baureinigung vor Bauübergabe.



Honorare für Architekt, Bauingenieur, Holzbauingenieur, Elektroingenieur, HLKS-Ingenieur, Sani-
täringenieur, Bauphysiker und Brandschutzexperte.
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UMGEBUNG



Gartenanlagen
Ausbau neuer Spielplatz. Neue Treppenanlage zwischen Pausen- und Spielplatz. Verschiebung 
bestehender Garagen als Lager für Spielgeräte und Hauswart. Belagsarbeiten entlang Stütz-
mauer aus Rundkies inkl. Flachdachentwässerung und Versickerung. Wiederherstellung und 
Ausbesserung Pflästerung und Kiesbelag rund um Schulhaus. Neue Abdeckung und Ergänzung 
Velounterstände. Erstellung eines neuen Unterstands für Container und Spielgeräte. Pflanzung 
neuer Bäume auf Südseite Allwetterplatz unterhalb der Böschung, Nussbaum oder Linde. Neue 
Abfallkörbe und neuer Briefkasten. Ausebnen des Mergelbelags beim Feldweg auf der Westseite.



BAUNEBENKOSTEN



Bewilligungen / Gebühren
Baubewilligung. Anschlussgebühren für Kanalisation, Elektro, Wasser.



Bemusterungen / Kopien / Dokumentationen
Kosten für Bemusterungen und Materialprüfungen, Fotos, Plankopien, Fotokopien und Dokumen-
tationen nach Fertigstellung.



Versicherungen
Gebäudeversicherungen, Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung.



Übrige Baunebenkosten
Nachbarentschädigung. Gutachten / Expertisen. Reisespesen. Aufrichte / Einweihung. 
Baureklame.



Baustrom / Bauwasser



Zügelunternehmen
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AUSSTATTUNGEN



Mobiliar
Ergänzungen zu Möbelbestand, Bestuhlung MZR, div. Stühle / Hocker / Arbeitstische, Regalele-
mente Basisstufe, Garderoben.
Neue Säulenwandtafel in Klassenzimmer Primarstufe, neue Aufängetafeln entlang Metallleiste in 
den Unterrichtsräumen, Orientierungstafeln und Beschriftungsschilder. Beamer in Unterrichtsräu-
men und MZR. Kombi-Feuerlöschposten pro Geschoss. Geräte, Reinigungsmaschine Hauswart.



Textilien 
Stoffvorhänge als innerer Sichtschutz- und Akustikmassnahme im DG.



RESERVE



Reserve für Unvorhergesehenes.
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Kostenzusammenstellung



Grundlagen für die Kostenberechnung



1 Bauprojekt 1:100, Stand Bauprojekt, Februar 2020



2 Detailstudien 1:25, Stand Bauprojekt, Februar 2020



3 Abklärungen mit Ämtern und Instanzen



4 Kostenermittlung des Bauingenieurs, des Holzbauingenieurs, des Elektro- und HLS-Ingenieurs



5 Richtpreise / Unternehmerofferten für Vorbereitungsarbeiten, Rohbau 1, Rohbau 2, 
 Installationen, Aufzüge, Ausbau 1 und Ausbau 2



6 Kostenschätzung für Mobiliar



7 Kosten inkl. 7.7 % MWST.



8 Baukostenindex Espace Mittelland Stand Oktober 2019 Renovation/Umbau Index 101.0 Punkte  
 (Basis Oktober 2015, 100.0 Punkte)



9 Kostengenauigkeit +/- 10 %



10 Allfällige Förderbeiträge des Kantons und der Denkmalpflege sind im KV nicht enthalten.
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ANLAGEKOSTEN



0 GRUNDSTÜCK 0 - 0 



1 VORBEREITUNGSARBEITEN 112‘000 215‘000 327‘000



2 GEBÄUDE 2‘766‘000 882‘000 3‘648‘000



4 UMGEBUNG 75‘000 80‘000 155‘000



5 BAUNEBENKOSTEN 75‘000 15‘000 90‘000



9 AUSSTATTUNG 125‘000 70‘000 195‘000



9 RESERVE 70‘000 50‘000 120‘000



0 - 9 ANLAGEKOSTEN inkl. MWST. CHF 3‘223‘000 1‘312‘000 4‘535‘000



                       gegliedert nach BKP, Kostenstand März 2020



Zusatzleistungen und  
Folgekosten der  



Schadstoffsanierung KV
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0 GRUNDSTÜCK 0 - 0 



1 VORBEREITUNGSARBEITEN 112‘000 215‘000 327‘000



101.00 Bestandesaufnahmen 2‘000 - 2‘000



102.00 Baugrunduntersuchungen 2‘000 - 2‘000



102.10 Schadstoffuntersuchung 5‘000 - 5‘000



112.00 Abbruch- und Demontagearbeiten 40‘000 ••  75‘000 115‘000



112.10 Schadstoffsanierung 20‘000 ••  140‘000 160‘000



120.00 Sicherungen / Provisorien 3‘000 - 3‘000



152.00 Kanalisationsleitungen 19‘000 - 19‘000



153.00 Elektroleitungen 4‘000 - 4‘000



155.00 Sanitärleitungen 12‘000 - 12‘000



156.00 Grab- und Nebenarbeiten 5‘000 - 5‘000



2 GEBÄUDE 2‘766‘000 882‘000 3‘648‘000



201.00 Aushub / Auffüllungen 65‘000 - 65‘000



211.00 Baumeisterarbeiten 190‘000  •  50‘000 240‘000



211.10 Gerüstungen 45‘000 - 45‘000



214.00 Montagebau in Holz 165‘000 - 165‘000



216.00 Natur- und Kunststeinarbeiten 35‘000 - 35‘000



221.00 Fenster aus Holz 310‘000 - 310‘000



222.00 Spenglerarbeiten 35‘000 - 35‘000



KV



Zusatzleistungen und  
Folgekosten der  



Schadstoffsanierung



Zusatzleistungen
Folgekosten der Schadstoffsanierung



  
 •
••
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223.00 Blitzschutz 6‘000 - 6‘000



224.00 Bedachungarbeiten Steildach 175‘000 - 175‘000



224.10 Bedachungsarbeiten Flachdach 20‘000 - 20‘000



225.00 Wärmedämmung UG 95‘000 - 95‘000



226.00 Äussere Verputzarbeiten 65‘000 - 65‘000



227.10 Äussere Malerarbeiten 40‘000 - 40‘000



228.30 Sonnenschutz 40‘000 - 40‘000



230.00 Elektroanlagen 80‘000 ••  110‘000 190‘000



233.00 Leuchten 95‘000 - 95‘000



242.00 Heizungsanlagen 50‘000 ••  30‘000 80‘000



244.00 Lüftungsanlagen 55‘000 ••  15‘000 70‘000



250.00 Sanitäranlagen 120‘000 ••  45‘000 165‘000



258.00 Kücheneinrichtungen 15‘000 ••  35‘000 50‘000



261.00 Aufzüge 60‘000 - 60‘000



271.00 Gipserarbeiten 45‘000 ••  175‘000 220‘000



272.00 Metallbauarbeiten 20‘000 - 20‘000



273.00 Schreinerarbeiten 225‘000 ••  150‘000 375‘000



275.00 Schliessanlagen 15‘000 - 15‘000



281.00 Unterlagsböden 40‘000 - 40‘000



281.60 Bodenbeläge Nassbereich 30‘000 - 30‘000



281.70 Bodenbeläge aus Holz 55‘000 - 55‘000



281.80 Schmutzschleusen 5‘000 - 5‘000



282.40 Wandbeläge Nassbereich 40‘000 - 40‘000



282.50 Wand- und Deckenverkleidung aus Holz 55‘000 •  30‘000 85‘000



KV



Zusatzleistungen und  
Folgekosten der  



Schadstoffsanierung



Zusatzleistungen
Folgekosten der Schadstoffsanierung



  
 •
••
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285.00 Innere Malerarbeiten / Holzschutz 20‘000 ••  45‘000 65‘000



287.00 Baureinigung 15‘000 - 15‘000



291.00 Architekt 340‘000 •  30‘000 370‘000



291.00 Architekt - ••  145‘000 145‘000



292.00 Bauingenieur 21‘000 - 21‘000



292.10 Holzbauingenieur 17‘000 - 17‘000



293.00 Elektroingenieur 25‘000 ••  15‘000 40‘000



294.00 HLKS-Ingenieur 15‘000 ••  7‘000 22‘000



296.00 Brandschutzexperte 12‘000 - 12‘000



296.30 Bauphysiker, Bauakustiker 10‘000 - 10‘000



4 UMGEBUNG 75‘000 80‘000 155‘000



421.00 Gartenanlagen 15‘000 •  30‘000 45‘000



423.00 Ausstattungen 35‘000 •  25‘000 60‘000



429.00 Belagsarbeiten, Plätze 25‘000 •  25‘000 50‘000



5 BAUNEBENKOSTEN 75‘000 15‘000 90‘000



511.00 Bewilligungen, Baugespann 10‘000 - 10‘000



512.00 Anschlussgebühren Abwasser 12‘000 - 12‘000



512.10 Anschlussgebühren Elektrizität 2‘000 - 2‘000



512.40 Anschlussgebühren Wasser 4‘000 - 4‘000



521.00 Bemusterungen, Materialprüfungen 7‘000 - 7‘000



KV



Zusatzleistungen und  
Folgekosten der  



Schadstoffsanierung



Zusatzleistungen
Folgekosten der Schadstoffsanierung



  
 •
••
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523.00 Fotos 3‘000 - 3‘000



524.00 Vervielfältigungen, Plankopien 15‘000 - 15‘000



525.00 Dokumentation 4‘000 - 4‘000



530.00 Versicherungen 5‘000 - 5‘000



562.00 Nachbarentschädigung 1‘000 - 1‘000



564.00 Gutachten / Expertisen 4‘000 - 4‘000



565.00 Reisespesen 1‘000 - 1‘000



566.00 Aufrichte / Einweihung 3‘000 - 3‘000



568.00 Baureklame 1‘000 - 1‘000



590.00 Baustrom / Bauwasser 3‘000 - 3‘000



591.00 Zügelunternehmen - •• 15‘000 15‘000



9 AUSSTATTUNG 125‘000 70‘000 195‘000



900.00 Mobiliar 80‘000 • 40‘000 120‘000



900.00 Mobiliar - •• 30‘000 30‘000



921.00 Vorhänge 45‘000 - 45‘000



999 RESERVE 70‘000 50‘000 120‘000



999.00 Reserve 70‘000 •• 50‘000 120‘000



0 - 9 ANLAGEKOSTEN inkl. MWST. CHF 3‘223‘000 1‘312‘000 4‘535‘000



KV



Zusatzleistungen und  
Folgekosten der  



Schadstoffsanierung



Zusatzleistungen total: 230‘000 CHF
Folgekosten der Schadstoffsanierung total: 1‘082‘000 CHF



  
 •
••
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Objektdaten



Objekt



Hauptnutzfläche HNF (SIA 416)
Nutzfläche NF (SIA 416)
Geschossfläche GF (SIA 416)
Rauminhalt GV (SIA 416)
Bearbeitete Umgebungsfläche BUF



HNF / GF
NF / GF



Kosten BKP 2
Kosten BKP 4
Kosten BKP 1 - 9



Gebäudekosten BKP 2 / m3 GV
Gebäudekosten BKP 2 / m2 GF
Kosten Umgebung BKP 4 / m2 BUF



704
925



1‘250
4‘005
1‘290



0.56
0.74



3‘648‘000
155‘000



4‘535‘000



911
2‘918



120



m2
m2
m2
m3
m2



CHF 
CHF
CHF 



CHF
CHF
CHF



Schulhaus Mengestorf, Mengestorfstrasse 145, CH-3144 Gasel
Bauzeit Sommer 2021 - Sommer 2022
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Termine



Varianten / Vorprojekt   



Bauprojekt / Kostenvoranschlag  



Beschlussfassung Parlament / Baugesuch   



Voraussichtlicher Baubeginn



Voraussichtliche Fertigstellung / Bezug



April  2019



März   2020



August  2020



Juli   2021



August  2022



Wo nicht anders vermerkt         Johannes Saurer Architekt BSA



Titelbild            Denkmalpflege des Kantons Bern



Orthofoto Seite 13          map.geo.admin.ch



Abbildungsverzeichnis
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Zusammenzug SuS - Zahlen Schule Sternenberg



Oberscherli 9. Kl. 8. Kl. 7. Kl. 6. Kl. 5. Kl. 4. Kl. 3. Kl. BS 4 BS 3 BS 2 BS 1 Total



2019/20



67



2020/21



64



2021/22



66



2022/23



63



2023/24



65



2024/25



66



Mittelhäusern 9. Kl. 8. Kl. 7. Kl. 6. Kl. 5. Kl. 4. Kl. 3. Kl. BS 4 BS 3 BS 2 BS 1 Total



2019/20



64



2020/21



55



2021/22



63



2022/23



68



2023/24



75



2024/25



77
11 7 9 5 16 12 11 6



4 11 7 9 5 16



4 4 11 7 9 5 16 12



12 11



10



9 5



8



713



14 8



7 4 4 11 7 9 5 16



9



8 7 4 4 11 7 9 5



7



8



86



8 6



8 8



88



7 8688



8 8 8 6



4 4 11 7



9



9



9



9



9



9



10



10



10



10



10 9



8



868



6



8



10



9



9 5



9 5





marlon.marti


Texteingabe


Beilage 1.2











Mengestorf 9. Kl. 8. Kl. 7. Kl. 6. Kl. 5. Kl. 4. Kl. 3. Kl. BS 4 BS 3 BS 2 BS 1 Total



2019/20



76



2020/21



78



2021/22



78



2022/23



77



2023/24



73



2024/25



74



Niederscherli 9. Kl. 8. Kl. 7. Kl. 6. Kl. 5. Kl. 4. Kl. 3. Kl. BS 4 BS 3 BS 2 BS 1 Total



2019/20



276



2020/21



300



2021/22



302



2022/23



302



2023/24



293



2024/25



273



unvollständig



10 6



8 13 9 6 12 10 6 10



9 8 13 9 6 12



6 12



10 9 8 13 9 6 12 10



11 10 9 8 13 9



13 9



12 11 10 9 8 13 9 6



6 12 11 10 9 6



16 24 20 17 12 22 14 21



24 20 17 12 22 14 21 24



20 17 12 22 14 21 24 22



17 12 22 14 21 24 22 24



12 22 14 21 24 22 24 18



22 14 21 24 22 24 18 10



33 47 50



47 50 49



50 49 51



49 51 46



51 46 39



46 39 33
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Erläuterungen Mehrkosten                Beilage 1.3 
 
Aufgrund der unvorhergesehenen Mehraufwendungen durch die nötige Asbestsanierung und die 
dadurch entstehenden Folgekosten für den neuen Ausbau und Ausstattung der Unterrichtsräume 
wurden die Kosten transparent dargestellt. 
 
Die verschiedenen Spalten lassen einen Vergleich zu den grob geschätzten Kosten (+/-25%) 
anlässlich der Projektierungskreditgenehmigung zu und bilden die Sanierungskosten resp. die 
Folgekosten der Asbestsanierung ab. 
Zusätzlich werden die Kosten für Zusatzleistungen sowie die Umzugskosten abgebildet. 
 
Mehrkosten aus der Schadstoffsanierung 
Die Kosten für die eigentliche Schadstoffsanierung: 
BKP 112.10 Schadstoffsanierung   CHF  140‘000 
 
Die daraus entstehenden Folgekosten: 
BKP 112.00 Abbruch- und Demontagearbeiten  CHF    75‘000 BKP 1 CHF 215‘000 
 
BKP 230.00.Elekroanlagen   CHF  110‘000 
BKP 242.00 Heizungsanlagen   CHF    30‘000 
BKP 244.00 Lüftungsanlagen   CHF    15‘000 
BKP 250.00 Sanitäranlagen    CHF    45‘000 
BKP 258.00 Kücheneinrichtungen  CHF    35‘000 
BKP 271.00 Gipserarbeiten   CHF   175‘000 
BKP 273.00 Schreinerarbeiten   CHF  150‘000 
BKP 285.00 Innere Malerarbeiten  CHF    45‘000 
BKP 292.00 Architekt    CHF  145‘000 
BKP 293.00 Elektroingenieur   CHF    15‘000 
BKP 294.00 HLKS-Ingenieur   CHF      7‘000 BKP 2 CHF 772‘000 
 
BKP 600.00 Reserve     CHF    50‘000 BKP 6 CHF   50‘000 
Total Kosten aus Schadstoffsanierung und Folgekosten      CHF 1‘037‘000 
 
Mehrkosten für Zusatzleistungen: neuer Spielplatz anstelle des früheren Biotops 
BKP 421.00 Gartenanlagen   CHF    30‘000 
BKP 423.00 Ausstattungen (Spielgeräte) CHF     25‘000 
BKP Belagsarbeiten Plätze   CHF    25‘000 
Total Zusatzleistungen Spielplatz     BKP 4    CHF      80‘000 
 
Kosten durch die vertiefte Bearbeitung des Projekts. 
Differenz zwischen Grobkostenschätzung (+/-25%) anlässlich des Variantenentscheides 2019 
und dem vorliegenden Bauprojekt (+/-10%):  
-Vergrösserung Sockelbereich (für Geschlechter getrennte Duschen / Garderoben): 
BKP 201.00 Aushubarbeiten   CHF    15‘000 
BKP 211.00 Baumeisterarbeiten  CHF    35‘000 BKP 2 CHF   50‘000 
 
-Akustische Abschlüsse im Dachbereich (zwischen den verschiedenen Räumen/Nutzungen) 
BKP 282.50 Wand- und Deckenverkleidungen CHF    30‘000 BKP 2 CHF   30‘000 
 
-Honorare 
BKP 292.00 Architekt / Ingenieure  CHF    30‘‘000 BKP 2 CHF   30‘000 
Ausstattungen 
BKP 900.00 Mobiliar    CHF    70‘000 BKP 9 CHF   70‘000 
Total Differenz GKS zu BP          CHF    180‘000 
 
Umzugskosten 
BKP 591.00  Umzugskosten   CHF    15‘000 BKP 5 CHF   15‘000 
Total Kosten für Umzug und Schülertransporte       CHF      15‘000 
 
Total Schadstoffsanierung, Folgekosten Zusatzleistungen      CHF 1‘312‘000 
 
 
 
GBAU / wy 8.6.2020 / rev. 2.7.2020 / rev. 03.08.2020 
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FOLGEKOSTEN nach HRM2



Finanzielle Transparenz bei Beschlüssen



Rechtliche Grundlage: Art. 58 GV  (Finanzielle Transparenz bei Beschlüssen)



Bei Beschlüssen, die unmittelbar oder zu einem späteren Zeitpunkt mit Aufwendungen oder Erträgen für die Gemeinde



verbunden sind, ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und 



die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientieren.



JAHR % 2020 2021 2022 2023 2024



INVESTITIONSOBJEKT (Kto-Nr. / Bezeichnung):   



3750.5040.1500 Mengestorf, Schulhaus Sanierung und Ausbau, Dachstock und Untergeschoss



Beträge in CHF 4'535'000  = Eingabefelder !!! BRUTTOKREDIT: 4'535'000.00



Inbetriebnahme des Objektes (Jahr): 2022  = Abschreibungsbeginn nach Nutzungsdauer (siehe Spalte J)



INVESTITIONSTRANCHEN: 300'000      2'000'000   2'235'000   



FOLGEKOSTEN:



Kapitalkosten:



Abschreibungen ab Betrieb 4.00% 0 0 181'400 181'400 181'400



(Anlagekategorien sind unten aufgeführt = scrollen!)



Fremdfinanzierungszinsen 1% 750 6'500 17'088 22'675 22'675



(bei einem Fremd- / Selbst-Finanzierungsgrad von je 50%)



Betriebskosten



Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) % 0 0 0 0 0



Personalkosten (z. B. Lohn Hauswart) % 0 0 0 0 0



oder 



Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) CHF



Personalkosten (z. B. Lohn Hauswart) CHF



abzüglich Folgeerträge / wegfallende Kosten



Folgeertäge (z. B. zusätzlicher Mietertrag) CHF



wegfallende Kosten (z. B. keinen Mietaufwand) CHF



Total Folgekosten 750 6'500 198'488 204'075 204'075
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Direktion Sicherheit und Liegenschaften



Abteilung Gemeindebauten



Schulhaus Mengestorf Sanierung und Ausbau Versicherungswert (GVB): CHF 2'425'000.00 amtl. Bewertung: CHF 1'074'000.00



Kennwerte vergleichbarer Objekte betr. Nutzungen und/oder betr. Gebäudetypen (gem. SIA 416)



Objekt



BKP 1-9 BKP 2 BKP 2 BKP 1 - 9 BKP 2 BKP 1 - 9



Sanierung und Ausbau Schulhaus Mengestorf 4'535'000 3'648'000           4005 1250 911                 1132 2'918              3628



3'468'000 2'876'000           4005 1250 718                 866 2'301              2774



Sanierung Schulhaus Oberwangen 2'970'000 2'675'000           4578 1291 584                 649 2'072              2301



Sanierung Altes Schulhaus Schliern 3'640'000 2'871'000           2'180 683 1'317              1670 4'204              5329



Gesamtsanier. Altes Schulhaus N'wangen 3'750'000 3'230'000           2'970 960 1'088              1263 3'365              3906



Gesamtsanier. Tagesschule Lorraine Bern 3'779'000 2'747'000           1'663 567 1'652              2272 4'845              6665



Gesamtsan. Kindergarten Wylerstr. Bern 4'098'000 3'389'000           2'930 908 1'157              1399 3'732              4513



Gesamtsanier. mit Dachausbau,Bümpliz 1'570'000 1'370'000           1'208 423 1'134              1300 3'239              3712



Gesamtsanier. mit Büroeinbau Brünnen 3'585'000 2'690'000           2'240 637 1'201              1600 4'223              5628



Neubau Schule und Sport Ried inkl. Sportanlage 27'760'000 15'887'000         19'982 4029 795                 1389 3'943              6890



Neubau Modulbau 2 Schule Niederwangen 4'400'000 2'800'000           5'880 844 476                 748 3'318              5213



Neubau Schultrakt Wabern Dorf (Zündhölzli) 6'400'000 4'500'000           6120 1414 735                 1046 3'182              4526



Neubau und Sanierung Schule Spiegel 20'530'000 13'656'000         40'550 12259 337                 506 1'114              1675



10'805'000 6'600'000           10690 2962 617                 1011 2'228              3648



Neubau und Sanierung Wabern Wandermatte 11'750'000 9'738'000           15590 3932 625                 754 2'477              2988



Neubau Doppelkiga Oberönz, Herz.-buchsee 1'845'000 1'410 372 -                  1309 -                  4960



Gemeindebauten



Köniz, 18. Mai 2020 kue



Köniz, 29. Mai 2020 marm



Köniz, 1. Juli 2020 marm



Kosten/m2 Geschoss-fläche 



Kosten/m3 



Geb.-volumen



Kosten/m3 



Geb.-volumen



Neubau und Sanierung Schule Spiegel "Nur Neubau"



Sanierung und Ausbau Schulhaus Mengestorf



"Ohne Schadstoffsanierung"



Total Anlagekosten Gebäude-



volumen m3



Geschoss-



fläche m2
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[bookmark: _GoBack]Betreuungsgutscheinsystem, Berichterstattung Auswirkungen


Kenntnisnahme; Direktion Bildung und Soziales


1. Ausgangslage


Per 1. August 2019 hat die Gemeinde Köniz im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung das System der Betreuungsgutscheine eingeführt. Dazu waren Anpassungen des Reglementes und der Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung der Gemeinde Köniz nötig. An seiner Sitzung vom 18.3.2019 hat das Könizer Parlament das neue Reglement beschlossen (siehe Beilage 1, Parlamentsgeschäft 18.3.2019). Auf Wunsch des Parlaments wurde im Reglement festgehalten, dass der Gemeinderat dem Parlament ein Jahr nach der Systemumstellung und danach alle drei Jahre einen Bericht über die Auswirkungen des Gutscheinsystems vorlegen soll. Der Bericht soll insbesondere über die Entwicklung der Funktionen und Qualifikationen der Mitarbeitenden der zugelassenen Kitas Auskunft geben. Zudem soll der Gemeinderat dem Parlament allenfalls erforderliche Massnahmen unterbreiten, sollte das Ziel verfehlt werden, dass jedes anspruchsberechtigte Kind einen Betreuungsgutschein erhält. 





Da im Verlauf eines Jahres im Bereich der Tageseltern rückwirkende Mutationen gemacht werden müssen, können in diesem Bereich jeweils nur per 31.12. und per 31.7. vollständig aktualisierte Auswertungen gemacht werden. Die zuständige Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport, BSS, hat deshalb eine eingehende Auswertung der Gutscheindaten für die Monate August bis Dezember 2019 vorgenommen. Diese sind noch nicht aussagekräftig genug, um in Bezug auf die Bedarfsentwicklung verlässliche Prognosen zu stellen. Dies kann frühstens per Ende Juli 2021 besser eingeschätzt werden. Die ausgewerteten Daten zeigen aber insbesondere die Auswirkungen auf die durchschnittliche Betreuungsmenge sowie die finanziellen Auswirkungen für die Eltern.


2. Bezugsberechtigung und finanzielle Mittel


Weder von Seiten des Kantons noch von Seiten der Gemeinde besteht für die Eltern ein Anspruch auf einen Betreuungsgutschein. Bei der Ausgabe von Betreuungsgutscheinen für Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Entsprechend der Kantonalen Verordnung über die Angebote zur Sozialen Integration, ASIV, sind die Gemeinden zudem berechtigt, die Ausgabe von Gutscheinen zu kontingentieren. Aus diesem Grund kann man nicht von einer Anspruchsberechtigung sprechen. 


Der Könizer Gemeinderat hat in seinen Legislaturzielen jedoch festgehalten, dass allen Eltern, die entsprechend den kantonalen Vorgaben bezugsberechtigt sind und einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde einreichen, auch ein Betreuungsgutschein ausgestellt werden soll. Aufgrund einer Bedarfsschätzung durch die Abteilung BSS hat der Gemeinderat die entsprechenden Mittel ins Budget aufgenommen. Im Jahr 2019 reichte der budgetierte Betrag aus, um allen bezugsberechtigten Eltern einen Gutschein auszustellen. Das Budget wurde dabei nicht ausgeschöpft. Im laufenden Jahr 2020 geht die Abteilung BSS davon aus, dass die budgetierten Mittel ebenfalls ausreichend sein werden. Eine genauere Hochrechnung kann erst ca. im Verlauf der Monate August/September vorgenommen werden, wenn der grösste Teil der Anträge für diese Periode eingegangen ist und bearbeitet wurde. Sollte sich abzeichnen, dass die Mittel nicht ausreichen, wird die Abteilung BSS einen entsprechenden Nachkreditantrag stellen.


3. Auswirkungen auf die Betreuungsqualität / Personalschlüssel


Bereits vor der Einführung des Gutscheinsystems lag die Zuständigkeit für die Gestaltung und Überprüfung der Qualitätsvorgaben beim Kantonalen Jugendamt. Dieses stellt die Betriebsbewilligungen für die Kitas aus, führt jährliche Kontrollbesuche durch und überprüft dabei die Einhaltung der Personalschlüssel (Anzahl Fach-/Nichtfachpersonal pro Kind) sowie der Vorgaben bezüglich Raumgrössen, Sicherheit etc. Die Gemeinde Köniz erhält vom Jugendamt jeweils Kopien der Betriebsbewilligungen der Könizer Kitas sowie Kopien der jährlichen Aufsichtsberichte. Bis zum 31.7.2019, also im vorherigen System mit subventionierten Plätzen, hatte die Abteilung BSS Leistungsvereinbarungen mit den meisten Könizer Kitas und stand mit diesen in regelmässigem Kontakt. Aufgrund der geführten Gespräche sowie anhand der Aufsichtsberichte konnte man davon ausgehen, dass die kantonalen Vorgaben in allen Kitas eingehalten wurden.  


Diese kantonalen Vorgaben und auch die Zuständigkeiten haben sich mit dem Systemwechsel nicht verändert. Verändert hat sich jedoch der Austausch zwischen der Gemeinde Köniz und den Könizer Kita-Anbietern, da die Leistungsvereinbarungen per 31.7.2019 gekündigt wurden. Die Gutscheine werden seither nicht mehr bloss in wie bisher 17 Könizer Kitas sondern in rund 40 Kitas in Köniz und den umliegenden Gemeinden eingelöst. All diese Kitas müssen im Besitz einer Betriebsbewilligung des Kantonalen Jugendamtes sein, damit sie von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern die Zulassung zum Gutscheinsystem erhalten. Die Gemeinde Köniz ist nicht berechtigt, Auskünfte über die Einhaltung der Personalschlüssel oder anderer Qualitätsvorgaben von all diesen Kitas einzuholen. Von jenen ausserhalb der Gemeinde Köniz erhält die Abteilung BSS keine Kopien der Betriebsbewilligungen und Aufsichtsberichte und verlässt sich darauf, dass das Kantonale Jugendamt seine diesbezügliche Aufsichtsfunktion seriös wahrnimmt. 


Für die Berichterstattung an das Parlament aber auch aufgrund der Medienberichte über die Kitas der Anbieter Globegarden und Pop e poppa hat die Abteilung BSS beim Kantonalen Jugendamt angefragt, ob es aus deren Sicht Hinweise auf Verletzungen der Vorgaben oder allgemein Hinweise auf einen Qualitätsverlust aufgrund des Systemwechsels gibt. Über die genannten Kitas durfte das Jugendamt aus Datenschutzgründen keine konkreten Auskünfte geben, versichert aber, dass sowohl angemeldete wie nicht angemeldete Kontrollbesuche wie bisher in regelmässigen Abständen in allen Kitas durchgeführt werden. Die Anbieter müssen dabei Belegungs-, Einsatz- und Personalpläne über mehrere Monate vorlegen, welche anlässlich der Aufsichtsbesuche vor Ort besprochen und geprüft werden. 


Das Kantonale Jugendamt kann nicht ausschliessen, dass in einzelnen Kitas Unregelmässigkeiten auftreten. Deshalb ist es wichtig, dass Dritte (Eltern, Mitarbeitende o.a.) im Rahmen einer aufsichtsrechtlichen Anzeige/Anfrage Regelverstösse melden. Auf der Website des Kantonalen Jugendamtes wird über die Möglichkeit der aufsichtsrechtlichen Anzeige informiert und es ist ein entsprechendes Formular aufgeschaltet. Das Jugendamt geht aber nicht davon aus, dass der Systemwechsel als solcher sich negativ auf die Betreuungsqualität auswirken wird. 


In Bezug auf die Praktikumsplätze liegen keine aktuellen Daten vor. Bis und mit dem Jahr 2018 wurden diese anlässlich des kantonalen Reportings erhoben. Für das Jahr 2019 hat die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion auf die Erhebung von Reportingdaten verzichtet. Mit dem Gutscheinsystem wird das kantonale Reporting ganz wegfallen. Es kann also nicht beurteilt werden, ob der Systemwechsel dazu führt, dass zu Lasten von regulär angestelltem Nicht-Fachpersonal mehr Praktikumsplätze geschaffen wurden. 


Das Kantonale Jugendamt erachtet einen Praktikumsplatz pro Betreuungsgruppe von 12 Kindern für angemessen. Gemäss Reporting wurden im Jahr 2018 in 17 Könizer Kitas mit insgesamt rund 440 Betreuungsplätzen lediglich 20 Praktikumsplätze bereitgestellt, was einen Praktikumsplatz pro 22 Kinder ausmacht. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Zahl seither verändert hat.


4. Auswirkungen auf die Anzahl der betreuten Kinder


			Stand


			Angebot


			Anzahl betreute Kinder


			Anzahl belegte Plätze


			 Betreuung in %





			31.12.2018*


			Kindertagesstätten


			475


			230


			48%





			31.12.2019


			Kindertagesstätten


			610


			265


			43%





			31.12.2018*


			Tageseltern


			230


			53


			23%





			31.12.2019


			Tageseltern


			153


			31


			20%








*Nur Einwohner der Gemeinde Köniz ohne damalige Kooperationsgemeinden.





Durch die Einführung der Gutscheine konnten mehr Kinder bzw. deren Eltern von einer Subventionierung der Kinderbetreuung profitieren. In den Kindertagesstätten war eine Zunahme von rund 135 Kindern zu verzeichnen, wogegen die Anzahl Kinder bei Tageseltern um rund 77 abnahm. Insgesamt resultiert eine Zunahme von rund 58 Kindern bzw. rund 13 Plätzen.


In den Kindertagesstätten entspricht die Zunahme ungefähr den Erwartungen. Die deutliche Abnahme im Bereich der Tageseltern hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass für die Eltern in diesem Bereich die Kosten übermässig gestiegen sind (siehe 5. Auswirkungen auf die Betreuungskosten). 


Die Abnahme der durchschnittlichen Betreuungsmenge um rund 5% in den Kitas und 3% bei Tageseltern kann auf die strengeren Vorgaben bezüglich Berufstätigkeit zurückgeführt werden.


5. Bedarfsabdeckung


Mit dem neuen Gutscheinsystem kann nicht mehr abgeschätzt werden, ob im Bereich der subventionierten Betreuung noch ein ungedeckter Bedarf vorhanden ist. Die Gemeinde führt selbst keine Warteliste mehr für subventionierte Plätze. Für Gutscheine kann keine Warteliste geführt werden, da ein Antrag erst eingereicht werden kann, wenn bereits ein Platz gefunden wurde. Entsprechend der Rückmeldungen von einigen Anbietern kann jedoch davon ausgegangen werden, dass im Moment noch genügend Betreuungsplätze vorhanden sind. Dies könnte sich ab August 2020 ändern, sobald auch viele andere Gemeinden auf das System von Betreuungsgutscheinen umgestellt haben und somit die Könizer Plätze auch von Kindern ausserhalb der Gemeinde Köniz belegt werden können. Wie gross der Gesamtbedarf in der Region ist und ob dieser abgedeckt werden kann, wird sich wohl erst im Verlauf der kommenden zwei Jahre zeigen, sobald alle Gemeinden auf das neue System umgestellt haben.


6. Auswirkungen auf die Betreuungskosten für die Eltern


Mit dem vorherigen System von subventionierten Plätzen galt das kantonale, nach Einkommen abgestufte Tarifmodell. Das bedeutet, dass für alle Kinder unabhängig von deren Alter und unabhängig von der Kindertagesstätte bzw. der Tagesfamilienorganisation, in der sie platziert wurden, der gleiche Tarif angewendet wurde. Die Subventionierung erfolgte nicht direkt an die Eltern, sondern an die Anbieter, welche die subventionierten Plätze im Auftrag der Gemeinde bereitstellten. Aufgrund der für verschiedene Altersgruppen festgelegten Betreuungsschlüssel bzw. –faktoren (1.5 für Kinder bis 12 Monate, 1.0 für Vorschulkinder und 0.75 für Kindergartenkinder in Kitas) erhielten die Anbieter zwar das 1.5-fache der üblichen Normkosten für die Betreuung von Kleinkindern und lediglich das 0.75-fache für die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter (mit Ausnahme Tageseltern), den Eltern wurde aber immer der gleiche Tarif in Rechnung gestellt. Mit der Umstellung auf Gutscheine werden nicht mehr die Betreuungsanbieter finanziert. Diese stellen den Kunden ihre eigenen, privaten Tarife in Rechnung. Stattdessen erhalten neu die Eltern von Kleinkindern bis 12 Mte. den 1.5-fachen Gutscheinbetrag und jene von Kindergartenkindern, die in Kitas betreut werden, lediglich den 0.75-fachen Gutscheinbetrag. Nebst den unterschiedlichen privaten Tarifen führen diese Faktoren zusätzlich zu einer unterschiedlichen, nach Alter der Kinder abgestuften Subvention und somit zu unterschiedlichen Betreuungskosten für die Eltern.





Dazu kommt, dass die Subvention im Gutscheinmodell im Bereich der Kitas kleiner ausfällt als im aktuell in vielen Gemeinden noch gültigen Tarifmodell. Die Auswertung der ersten fünf Monate des neuen Gutscheinsystems (siehe Beilage 2, Auswertungstabelle) hat ergeben, dass die Könizer Eltern in dieser Zeit mit rund CHF 54‘700.00 weniger subventioniert wurden. Dazu kamen Mehrkosten aufgrund der privaten Tarife in der Höhe von rund CHF 148‘000.00. Insgesamt zahlen die Eltern somit rund 16.50% mehr Betreuungskosten als mit dem alten Tarifsystem, was in den fünf Monaten einen Betrag von insgesamt rund CHF 203‘000.00 ausmachte. 


In den Kindertagesstätten sind die Auswirkungen mit durchschnittlich 13.97% Mehrkosten etwas kleiner, wogegen für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittlich mehr als 36% Mehrkosten eine markante Kostensteigerung zu verzeichnen ist. Bei den Tageseltern liegen die Mehrkosten ausschliesslich bei den höheren Tarifen, die Subvention fällt dort praktisch gleich hoch aus wie vorher.





Bei Kindern bis zum zwölften Lebensmonat fallen die Betreuungskosten durchschnittlich tiefer aus als beim bisherigen System. Deren Eltern zahlen in den Kindertagesstätten fast 10% weniger als bisher. Bei den Vorschulkindern entsprechen die Mehrkosten mit 13.69% dem Durchschnitt, während die Erhöhung bei Kindergartenkindern in Kitas ganze 39.45% ausmacht.





Während die Mindersubvention sich bei allen Einkommensgruppen prozentual gleich auswirkt, ist die Auswirkung der Mehrkosten, die aufgrund der privaten Tarife entstehen, zwar in Franken für alle Eltern gleich, dies wirkt sich prozentual bei den kleineren Einkommen jedoch deutlich höher aus als in der oberen Einkommensklasse. Bei den massgebenden Jahreseinkommen von mehr als CHF 140‘000 machen die Mehrkosten im Durchschnitt nicht ganz 4% aus, wogegen diese bei Einkommen unter CHF 70‘000 durchschnittlich rund 123% ausmachen. In Einzelfällen, insbesondere bei Bezügern von Sozialhilfe, betragen die Elternbeiträge bis zum vierfachen des bisherigen Minimaltarifes, was somit zu einer Verschiebung von Sozialhilfekosten zu Lasten der individuellen Sozialhilfe führt.





Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:





Das Parlament nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats über die Umsetzung und die 


Auswirkungen des Systems der Betreuungsgutscheine.








Köniz, 5. August 2020





Der Gemeinderat





Beilagen


1) Einführung Betreuungsgutscheine vom 18.3.2019


2) Tabelle Auswirkungen Betreuungsgutscheine


koeniz / 346776


image1.png









Traktandum 7/Beilage/1_PARA Berichterstattung Auswirkung Betreuungsgutscheinsystem Beilage 1.pdf




 Parlament Fachstelle Parlament 
Landorfstrasse 1 
3098 Köniz 
 
T 031 970 92 06 
parlament@koeniz.ch 
www.parlament.koeniz.ch 



Parlamentssitzung Nr. 4 vom 18.03.2019 



Protokollauszug 



 
 
Einführung Betreuungsgutscheine für Kindertagesstätten und Tageseltern, Anpassung 
des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung 
Beschluss; Direktion Bildung und Soziales 



1. Ausgangslage 



Im Juni 2016 hat der Berner Regierungsrat beschlossen, im Jahr 2019 für die familiener-
gänzenden Betreuungsangebote, Kindertagesstätten und Tageseltern, die Finanzierung mittels 
Betreuungsgutscheinen einzuführen. Das neue Finanzierungssystem soll die bisherige Subven-
tionierung von Plätzen ablösen. Die dazu nötigen Anpassungen der kantonalen Verordnung 
über die Angebote zur sozialen Integration, ASIV, werden voraussichtlich per Ende Februar 
definitiv vorgenommen sein. Die geänderte Verordnung soll gemäss Gesundheits- und Fürsor-
gedirektion des Kantons Bern, GEF per 1. April 2019 in Kraft treten. Erstmals können Betreu-
ungsgutscheine durch die Gemeinden per 1. August 2019 ausgegeben werden. Bis Ende 2020 
soll das neue Finanzierungssystem in allen Gemeinden des Kantons Bern, welche sich am 
Gutscheinsystem beteiligen, umgesetzt sein. Die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen ist für 
die Gemeinden freiwillig. Die Kosten für die familienergänzenden Betreuungsangebote können 
jedoch nur noch mit dem kantonalen Lastenausgleich abgerechnet werden, wenn auf dieses 
System umgestellt wird.  
Mit dem Gutscheinsystem soll einerseits erreicht werden, dass den betroffenen Eltern der Zu-
gang zu den Betreuungsangeboten erleichtert wird, andererseits sollen damit gleiche Voraus-
setzungen und Chancen für alle Anbieter auf dem Markt geschaffen werden. 
Die Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport, BSS, hat bereits per 1. April 2017 die 
Aufgaben im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung zwischen sich und den Anbie-
tern von Betreuungsangeboten so aufgeteilt, dass die Aufteilung weitgehend dem künftigen 
System mit Betreuungsgutscheinen entspricht. Sowohl die Gemeinde wie auch die Anbieter 
sind somit so gut wie möglich auf die Umstellung vorbereitet. Der Gemeinderat von Köniz hat 
daher an seiner Sitzung vom 13. Februar beschlossen, auf den erstmöglichen Termin vom Au-
gust 2019 Gutscheine für Plätze in Kindertagesstätten oder bei Tageseltern auszugeben. Die 
heutigen Leistungsvereinbarungen mit den Anbietern zur Bereitstellung von subventionierten 
Plätzen wurden auf diesen Zeitpunkt gekündigt. 
Den Eltern wurde Mitte Februar eine erste kurze Information über die Umstellung zum Gut-
scheinsystem zugestellt. Details über das neue Vorgehen erhalten die Eltern ca. in der zweiten 
Aprilhälfte zusammen mit der jährlichen Aufforderung zur Einkommensüberprüfung. 
 
Am 21. Januar hat die SP eine Interpellation zum Thema Betreuungsgutscheine eingereicht, 
welche zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet wird.  



2. Heutiges System 



Die Gemeinde Köniz stellt für ihre Einwohner eine bestimmte Anzahl durch den Kanton und die 
Gemeinde subventionierte Plätze in Kindertagesstätten und Stunden bei Tageseltern bereit. Für 
diese Plätze und Betreuungsstunden wird den Eltern der kantonale, nach Einkommen und Fa-
miliengrösse abgestufte Sozialtarif durch die Anbieter in Rechnung gestellt. Die Gemeinde ver-











Seite 2/5 



 



 



 



gütet den Kitas und der Tagesfamilienorganisation, TFO, die Differenz zwischen den Elterntari-
fen und den kantonal festgelegten Normkosten pro Platz.  
Die Anzahl subventionierte Plätze und Betreuungsstunden richtet sich nach der Ermächtigung 
durch die GEF und dem entsprechend durch die Gemeinde bereitgestellten Budget und ist so-
mit beschränkt. Für den Nachfrageüberschuss wird eine Warteliste geführt. Aufgrund des jährli-
chen Ausbaus von Kita-Plätzen konnte die Wartefrist stark reduziert werden. Aktuell beträgt 
diese durchschnittlich 4 bis 5 Monate und kann in einzelnen Fällen deutlich länger sein, insbe-
sondere da die meisten Neubelegungen jährlich im August erfolgen. Dennoch verfügt Köniz 
heute über ein sehr gut ausgebautes Angebot.  
Als eine von wenigen Gemeinden führt Köniz seit Jahren eine zentrale Anlauf- und Anmelde-
stelle für alle subventionierten Betreuungsangebote. Die Eltern müssen sich nicht bei einzelnen 
Kitas auf eine Warteliste setzen lassen. Sie können sich für alle für sie in Frage kommenden 
Kitas der Gemeinde Köniz gleichzeitig auf die Warteliste eintragen. 
Die subventionierten Plätze wurden in den vergangenen Jahren entsprechend dem Bedarf auf 
die verschiedenen Gemeindegebiete verteilt. Bei der Verteilung wurden sämtliche Anbieter in 
der Gemeinde berücksichtigt, deren Angebot den Vorgaben der kantonalen Verordnung ent-
spricht. Es wurde darauf geachtet, dass die Anbieter ungefähr im gleichen Verhältnis subventi-
onierte und private Plätze bereitstellen konnten. 



3. Auswirkungen Gutscheinsystem 



Mit der Einführung von Betreuungsgutscheinen werden nicht mehr die Plätze sondern direkt die 
Eltern subventioniert. Sofern die Voraussetzungen für einen Beitrag erfüllt sind, erhalten die 
Eltern auf Gesuch hin einen Betreuungsgutschein, der entsprechend dem heutigen Tarifmodell 
nach Einkommen und Familiengrösse abgestuft ist. Dieser Gutschein kann in allen Kitas oder 
TFO des Kantons Bern eingelöst werden, die vom Kanton eine Zulassung für die Abrechnung 
von Betreuungsgutscheinen erhalten haben. Der Gutschein wird erst ausgestellt, wenn durch 
die Kita oder durch die TFO eine Platzbestätigung vorliegt. Er gilt maximal bis zum 31.7. des 
Folgejahres und muss für das nächste Jahr (massgebend ist das Schuljahr von August bis Juli) 
neu beantragt werden. Die jährliche Beantragung entspricht grundsätzlich dem heutigen Vorge-
hen bei der jährlichen Einkommensüberprüfung. In Bezug auf die Subventionierung bleibt das 
Vorgehen sowohl für die Eltern wie auch für die Gemeinde Köniz ungefähr gleich. Neu werden 
die Eltern über das Online Portal jedoch nur noch den Antrag für einen Gutschein stellen kön-
nen, die Anmeldung für Kitaplätze oder Tageseltern erfolgt direkt bei den in Frage kommenden 
Anbietern. Diese führen künftig ihre eigenen Wartelisten, auf denen nicht mehr zwischen sub-
ventionierten und privaten Plätzen unterschieden wird. 
Die Umstellung auf Betreuungsgutscheine bedeutet somit auch, dass keine bestimmte Anzahl 
an subventionierten Plätzen mehr zur Verfügung gestellt werden kann. Den Anbietern ist freige-
stellt, welche Kinder sie künftig in ihre Kitas aufnehmen. Die meisten Neubelegungen erfolgen 
jeweils im August. Die jährliche Überprüfung der Berechtigung und der Einkommen zur Ausstel-
lung eines Gutscheines wird jeweils zwischen Mai und Juli vorgenommen. Die Kitas sind auf 
eine möglichst gute Auslastung der Plätze angewiesen und werden per August frei werdende 
Plätze so rasch wie möglich belegen wollen. Solange nicht genügend Kitas vorhanden sind, ist 
somit weder sichergestellt, dass Kunden mit Gutscheinen schneller einen Platz erhalten als mit 
dem heutigen System, noch ist gewährleistet, dass gleichviele Kunden mit Gutscheinen einen 
Platz erhalten werden wie bisher.  



4. Kontingentierung von Gutscheinen 



Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der Gemeinde Köniz weder genügend Kita-Plätze vorhanden, um 
den gesamten Bedarf zu decken noch werden durch den Kanton und die Gemeinde die finanzi-
ellen Mittel bereitgestellt, um allen Eltern, welche die Vorgaben für eine Subventionierung erfül-
len, einen Betreuungsgutschein auszustellen. Sollten weiterhin weder genügend Plätze noch 
genügend finanzielle Mittel vorhanden sein, werden die Eltern ihre Kinder künftig sowohl auf 
eine oder mehrere Wartelisten für ein Betreuungsangebot wie auch auf eine Warteliste für den 
Erhalt eines Betreuungsgutscheines anmelden müssen. Diese verschiedenen Wartelisten las-
sen sich kaum zusammen koordinieren. So könnte es vorkommen, dass die Eltern auf einen 
bestimmten Zeitpunkt zwar einen Platz erhalten würden, ihnen aber noch kein Gutschein aus-
gestellt werden kann, weil das Budget eingeschränkt ist. Umgekehrt könnten Gutscheine aus-
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gegeben werden, die angefragten Eltern können jedoch noch keinen Platz vorweisen. Auf den 
gleichen Zeitpunkt sowohl einen Platz wie auch einen Gutschein zu erhalten, dürfte im Fall ei-
ner Beschränkung der Mittel nicht so einfach sein. Insbesondere jene Eltern, die sich nicht vo-
rübergehend den privaten Kita-Tarif leisten können und auf eine Subventionierung angewiesen 
sind, dürften einen erhöhten Aufwand bei der Platzsuche haben, auch wenn eine freiere Kita-
Wahl besteht. Der Zugang zu subventionierten Betreuungsangeboten wird den Eltern erst dann 
erleichtert, wenn genügend Kita-Plätze vorhanden sind und die Gemeinde die Ausgabe von 
Gutscheinen nicht beschränkt. 
 
Auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze hat die Gemeinde keinen Einfluss. Die GEF 
geht davon aus, dass der freie Markt automatisch die Schaffung von mehr Kitas bewirken wird. 
Auch eine bedarfsgerechte Ausgabe von Gutscheinen durch die Gemeinde kann nicht garan-
tiert werden. Die Gemeinden werden weiterhin ein bestimmtes Budget für die familienergän-
zenden Betreuungsangebote bereitstellen. Sowohl der tatsächliche Bedarf wie auch die durch-
schnittliche, einkommensabhängige Subventionierung sind nur bedingt planbar. Ein überdurch-
schnittlicher Bedarfsanstieg, z.B. durch Geburtenzuwachs oder durch Zuzüge kann auch bei 
einer guten Planung zu Budgetüberschreitungen führen. Für diese müsste dann allenfalls ein 
Nachkredit gesprochen werden. Auch die Folgejahre müssten diesem Bedarfsanstieg ange-
passt werden. Somit kann immer ein Bedarfsüberschuss entstehen, der zu einer Kontingentie-
rung von Gutscheinen und zur Führung einer Warteliste führt.  



5. Finanzen 



Finanzielle Auswirkungen auf die Anbieter und auf die Kunden von Betreuungsangebo-
ten 
Mit dem heutigen System werden die Plätze mit Pauschalen in der Höhe der Normkosten durch 
die Gemeinde bei den Anbietern eingekauft. Dabei ist eine Belegung von minimal 95% verlangt 
(Vorgabe Kanton), damit die Pauschalen zu 100% entrichtet werden. Da die in der Betriebsbe-
willigung festgelegte maximale Anzahl von Plätzen nie zu 100% ausgelastet werden kann, ge-
hen diese Leerstandkosten neu zu Lasten der Anbieter. Zusätzlich fallen für diese die Ausbil-
dungspauschalen weg, die sie in den vergangenen Jahren für die Ausbildung von Lernenden 
erhalten haben.  
Zudem erhielten die Anbieter heute das 1,5-fache eines Platzpreises (Normkosten) für die Be-
treuung von unter einjährigen Kindern. Für die deutlich kleinere Gruppe von Kindern im Kinder-
gartenalter wurde das 0,75-fache der Normkosten vergütet. Die Kunden zahlten unabhängig 
des Alters den gleichen Tarif. Der Wegfall der höheren Abgeltung für Kleinkinder und die zu-
sätzlichen Risiken müssen die Anbieter künftig in die Tarifgestaltung mit einbeziehen.  
 
Neu werden die Betreuungsfaktoren nicht mehr den Kitas vergütet sondern den Eltern bei der 
Berechnung der Gutscheinhöhe entweder aufgerechnet (unter einjährige Kinder Faktor 1,4) 
oder in Abzug gebracht (Kindergartenkinder Faktor 0,8). Den Anbietern wird lediglich ein ein-
heitlicher Tarif für Kunden mit oder ohne Betreuungsgutscheine vorgegeben. Wieviel diese für 
die verschiedenen Altersgruppen in Rechnung stellen, bestimmen die Anbieter selbst. Dies 
kann künftig je nach Altersgruppe zu unterschiedlichen Tarifen führen. Im Durchschnitt muss 
davon ausgegangen werden, dass die Tarife für die Kunden vor allem in städtischen Gebieten 
ansteigen werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde 
Verwaltungsaufwand: 
Aufgrund der erwähnten, frühzeitigen Aufgabenumverteilung kann man davon ausgehen, dass 
die Umstellung auf das Betreuungsgutscheinsystem in der Gemeinde Köniz nicht zu einem 
grösseren Verwaltungsaufwand führen wird. Definitiv kann dies allerdings erst beurteilt werden, 
wenn eine Zeit lang Erfahrungswerte gesammelt werden können. 
 
Subventionsaufwand: 
Entsprechend dem aktuellen Entwurf der geänderten ASIV wird die Höhe eines Gutscheines 
ungefähr der heutigen Subvention durch das abgestufte Tarifmodell entsprechen. Aufgrund des 
Wegfalls des Leerstandrisikos und leichten Minderausgaben für Kleinkinder unter einjährig kön-
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nen mit einer gleichbleibenden Subventionssumme somit etwas mehr Gutscheine ausgegeben 
bzw. mehr Plätze mitfinanziert werden. 
Um die Vorzüge des Gutscheinsystems umsetzen zu können und den Eltern den Zugang zu 
erleichtern, wird es jedoch erforderlich sein, die zur Verfügung gestellten Mittel aufzustocken.  
Wenn in Zukunft allen Eltern, welche die Vorgaben der kantonalen Verordnung ASIV erfüllen, 
ein Gutschein ausgestellt werden soll, muss mittel- bis langfristig daher mit einem schwer plan-
baren Zusatzaufwand gerechnet werden. 
Kurzfristig dürften die Kosten nur gering steigen, da gar nicht für alle Kinder Plätze gefunden 
werden können. Wie erwähnt, ist die Anzahl freier Plätze beschränkt.  
Die meisten Kitas haben ihre Kapazität bereits erreicht. Ob und innert welcher Frist neue Plätze 
entstehen werden, ist zurzeit nicht abschätzbar.  
Der Gemeinderat geht davon aus, dass in den Jahren 2020 bis 2021 maximal die Hälfte der 
heutigen Wartenden innert kurzer Frist einen Kita-Platz finden wird. Der finanzielle Mehrauf-
wand dürfte daher noch in einem überschaubaren Rahmen liegen. 
Gemäss einer Hochrechnung der Abteilung BSS dürfte der Mehraufwand in diesen Jahren ge-
genüber dem Budget 2019 brutto rund CHF 117‘000 ausmachen. Netto liegen die Mehrkosten 
bei rund CHF 24‘000. 
Nicht gerechnet sind dabei jene Kosten, welche aufgrund höherer Eingaben in den Lastenaus-
gleich auf die Gemeinde Köniz zukommen werden. Der Kanton hebt die Kontingentierung auf. 
Es können somit künftig sämtliche Gutscheine mit dem Lastenausgleich abgerechnet werden. 
Ob und in welchem Umfang die Berner Gemeinden künftig ihre Betreuungsangebote erhöhen 
werden, ist noch nicht abschätzbar. 
Ebenfalls nicht abschätzbar ist, wie sich die Berechnung der Gutscheinhöhe entwickeln wird. 
Die GEF hat den Auftrag, den Systemwechsel kostenneutral zu vollziehen. Sie behält sich vor, 
bei einer zu starken Kostenentwicklung die Eckwerte anzupassen. Es ist also nicht auszu-
schliessen, dass die Beiträge pro Kind künftig entsprechend gesenkt werden, damit die Kosten-
neutralität gewährleistet bleibt. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich daher noch nicht voraussagen, 
mit welchem Mehraufwand mittel- bis langfristig für die Subventionierung von Gutscheinen zu 
rechnen ist. Dies wird sich erst zeigen, wenn sowohl auf Ebene der Gemeinde wie auch auf 
Seiten des Kantons erste Erfahrungswerte über die Entwicklung des Bedarfs und des Angebo-
tes vorliegen.  
 
Um kurzfristig möglichst allen Eltern einen Gutschein ausstellen zu können, müsste bei den 
Ausgaben für Kitas im Vergleich zum Budget 2019 mit einem Mehraufwand von CHF 261‘000 
gerechnet werden, bei den Tageseltern aufgrund der rückläufigen Nachfrage hingegen mit einer 
Aufwandsenkung von rund CHF 144‘000.  des Mehraufwandes fliessen in den kantonalen Las-
tenausgleich. Die Nettomehrkosten der Gemeinde würden somit rund CHF 24‘000 betragen. Es 
ist vorgesehen, diesen Mehraufwand ins Budget 2020 aufzunehmen.  
Der Gemeinderat hat in seinen Legislaturzielen unter dem Schwerpunkt 3.2 „Die Gemeinde 
verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ mit der Massnahme 3.2.3 „Kantonales Gut-
scheinsystem einführen“ folgenden Indikator definiert: Jedes anspruchsberechtigte Kind erhält 
einen Betreuungsgutschein. 



6. Anpassung des Reglements 



Die Umstellung auf das System von Betreuungsgutscheinen bedingt eine Anpassung des Reg-
lements sowie der Verordnung der Gemeinde Köniz über die familienergänzende Kinderbetreu-
ung. Die Anpassung der Verordnung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und wurde 
durch diesen beschlossen. Über die Anpassung des Reglements entscheidet das Parlament. 
Die Abteilung BSS hat in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Recht die nötigen Anpassungen 
vorgenommen. Es handelt sich dabei vorwiegend um Umformulierungen der bereits bestehen-
den Artikel, damit diese dem Gutscheinsystem entsprechen. 
Die Anpassung des Reglements hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. Es lässt offen, in 
welchem Umfang künftig Gutscheine für die Betreuung in Kitas oder bei Tageseltern ausgestellt 
werden. 
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Antrag 



Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen: 



1. Die Änderung des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung wird gemäss vorgeleg-
tem Entwurf beschlossen. 



2. Die Änderung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 
Köniz, 13. Februar 2019 
Der Gemeinderat 
 



Beilagen 



1) Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung, Änderung, Entwurf 
 



Beschluss 



1. Die Änderung des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung wird gemäss vorgeleg-
tem Entwurf mit den beschlossenen Ergänzungen von Art. 4 Abs. 3 und Art. 9a beschlossen. 
(Abstimmungsergebnis: 22 gegen 6 Stimmen) 



2. Die Änderung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 
(Abstimmungsergebnis: 23 gegen 4 Stimmen) 



 
 
 
Verena Remund 
Leiterin Fachstelle Parlament 
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Familienergänzende Kinderbetreuung Köniz Beilage 2



Finanzielle Auswirkungen GU-System



Auswertung August bis Dezember 2020



Altersgruppen



Angebot Kita TFO Total Kita TFO Total Kita TFO Total Kita TFO Total



Total Kosten Aug. bis Dez. 2019:



Total Gutscheine 1'592'297.35 250'956.70    1'843'254.05 137'790.05    28'574.20      166'364.25    1'314'768.55 124'633.30    1'439'401.85 139'738.75    97'749.20      237'487.95    



Total Elternbeiträge* 1'237'230.55 193'343.15    1'430'573.70 88'274.05      24'249.10      112'523.15    1'007'811.00 97'570.35      1'105'381.35 141'145.50    71'523.70      212'669.20    



Vollkosten* 2'829'527.90 444'299.85    3'273'827.75 226'064.10    52'823.30      278'887.40    2'322'579.55 222'203.65    2'544'783.20 280'884.25    169'272.90    450'157.15    



Vergleich mit Tarifsystem:



Höhe kantonaler Sozialtarif* 1'085'616.63 141'812.85    1'227'429.48 97'943.11      12'996.49      110'939.60    886'461.00    74'317.49      960'778.49    101'212.52    54'498.87      155'711.39    



Höhe Subvention bei Tarifsystem 1'647'041.72 250'932.62    1'897'974.34 151'637.60    29'010.67      180'648.26    1'357'185.33 123'818.57    1'481'003.91 138'218.79    98'103.38      236'322.17    



Mindersubvention Kt./Gde. -54'744.37     24.08              -54'720.29     -13'847.55     -436.47          -14'284.01     -42'416.78     814.73            -41'602.06     1'519.96         -354.18          1'165.78         



Mehrkosten durch private Tarife 96'869.55      51'554.38      148'423.93    -23'516.61     601'993.10    578'476.50    78'933.22      88'544.01      167'477.23    41'452.94      1'075.85         42'528.79      



Total Mehrkosten Eltern 151'613.92    51'530.30      203'144.22    -9'669.06       11'252.61      1'583.55         121'350.00    23'252.86      144'602.86    39'932.98      17'024.83      56'957.81      



Mehrkosten Eltern in % 13.97% 36.34% 16.55% -9.87% 86.58% 1.43% 13.69% 31.29% 15.05% 39.45% 31.24% 36.58%



Anzahl Kinder mit Gutschein Stand 31.12.19 610                 153                 763                 42                   7                     49                   510                 63                   573                 58                   83                   141                 



Anzahl Plätze mit Gutschein Stand 31.12.19 264.95            31.16              296.11            17.30              1.90                19.20              222.85            17.71              240.56            24.80              11.56              36.36              



Durchschn. Betreuung/Kind Stand 31.12.19 43% 20% 39% 41% 27% 39% 44% 28% 42% 43% 14% 26%



Mehrkosten Kitaplätze - Beispiele verschiedene Einkommensklassen 4 Personen-Haushalt



bei Kita mit mittlerem Tarif von 2'350.00/Monat für Vollzeitbetreuung



Normtarif* abz. Subv. Elternbeitrag Privattarif* abz. Subv. Elternbeitrag Davon Min- Davon Mehr-



CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF in % dersubvention kosten Tarife



Minimaleinkommen/Sozialhilfebezüger 2'203.20         2'062.80         140.40            2'350.00         2'000.00         350.00            209.60            149.29% -62.80             146.80            



Mittleres Einkommen 110'000 Netto 2'203.20         1'304.70         898.50            2'350.00         1'264.95         1'085.05         186.55            20.76% -39.75             146.80            



Hohes Einkommen 180'000 Netto 2'203.20         70.50              2'132.70         2'350.00         68.40              2'281.60         148.90            6.98% -2.10               146.80            



*Betreuungskosten/-tarife ohne Verpflegung



Mehrkosten mit GU-System



Total Mehrkosten



alle Altersgruppen bis 12. Lebensmonat Vorschulalter ab 1 jährig ab Kindergarten/Basisstufe 1



Elternbeitrag bei Tarifsystem Elternbeitrag bei Gutscheinsystem
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[bookmark: _GoBack]V2005 Richtlinienmotion (Mitte-Fraktion BDP-CVP-EVP-glp) „Beschaffung Elektrofahrzeuge“


Beantwortung; Direktion Planung und Verkehr


Vorstosstext


Der Gemeinderat wird beauftragt, beim Ersatz von Gemeindefahrzeugen (insb. Kleinunterhaltsfahrzeuge) jeweils Elektrofahrzeuge zu beschaffen, sofern diese auf dem Markt als Serienfahrzeuge angeboten werden.


Begründung


Seit einiger Zeit werden Unterhaltsfahrzeuge für Gemeinden vollständig elektrisch betrieben auf dem Markt  angeboten.[footnoteRef:1] Diese Fahrzeuge haben den Vorteil, dass sie kein CO2 ausstossen und viel leiser sind als vergleichbare Fahrzeuge, die mit Verbrennungsmotoren betrieben werden. Oft sind die Elektrofahrzeuge über die gesamte Lebensdauer betrachtet auch billiger als fossil Betriebene. Dies gilt erst recht, wenn man in Rechnung stellt, dass fossile Treibstoffe künftig mit höheren Abgaben belastet werden dürften. [1:  Vgl. zum Beispiel Viktor Meili AG (http://www.meiliswiss.com)] 






Als umwelt- und finanzbewusst handelnde Gemeinde soll Köniz daher bei Ersatzbeschaffungen von Unterhaltsfahrzeugen Elektrofahrzeuge kaufen. Zumindest, sofern entsprechende Modelle auf dem Markt als Serienfahrzeuge angeboten werden.


Eingereicht


10. Februar 2020


Unterschrieben von 21 Parlamentsmitgliedern


Toni Eder, Casimir von Arx, Sandra Röthlisberger, Roland Akeret, Andreas Lanz, Beat Biedermann, Lucas Brönnimann, Matthias Müller, Bernhard Zaugg, Simon Stocker, David Müller, Ruedi Lüthi, Lydia Feller, Vanda Descombes, Christian Roth, Franziska Adam, Käthi von Wartburg, Heinz Nacht, David Burren, Katja Niederhauser, Iris Widmer


Antwort des Gemeinderates


Formelle Prüfung (nur bei Motion)


Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-


stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu. 





Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:


Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu.





Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, beim Ersatz von Gemeindefahrzeugen (insb. Kleinunterhaltsfahrzeuge) jeweils Elektrofahrzeuge zu beschaffen, sofern diese auf dem Markt als Serienfahrzeuge angeboten werden.


Es gelten die Grundlagen für das öffentliche Beschaffungswesen; u.a. Art. 7 Verwaltungsorganisationsverordnung.





Anmerkung: Die vorliegende Motionsprüfung hat bei der allfälligen Umsetzung dieser Motion keine Auswirkungen auf die Bestimmung der Zuständigkeit zur Genehmigung des entsprechenden Kredits. Hierfür sind die Bestimmungen der Gemeindeordnung massgebend.





Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie vor.


Ausgangslage


Die Motion V2005 (Mitte-Fraktion BDP-CVP-EVP-glp) „Beschaffung Elektrofahrzeuge“ möchte den Gemeinderat beauftragen, beim Ersatz von Gemeindefahrzeugen (insb. Kleinunterhaltsfahrzeuge) jeweils Elektrofahrzeuge zu beschaffen, sofern diese auf dem Markt als Serienfahrzeuge angeboten werden.





Für die Fahrzeugbeschaffung der Gemeindeverwaltung ist die Gruppe Fahrzeuge und Werkstatt (FuW) im Dienstzweig Unterhalt, Abteilung Verkehr und Unterhalt, Direktion Planung und Verkehr zuständig. Sie beschafft, unterhält, bewirtschaftet und betreibt zentral sämtliche Fahrzeuge (sowie Maschinen und Geräte) mit einem Anschaffungspreis von mehr als CHF 5'000.-. Der Wiederbeschaffungswert der Fahrzeugflotte beträgt rund CHF 10 Mio.


Bei einer Beschaffung werden die funktionellen Anforderungen durch die Gruppe FuW und die bestellende Abteilung abgeklärt und daraus ein Leistungsverzeichnis erstellt. Hier können anhand des Einsatzspektrums Anforderungen an die Motorisierung enthalten sein. Anschliessend erfolgt je nach Vergabeverfahren die Ausschreibung. Eingegebene Offerten, welche die Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis erfüllen, werden gemäss den Kriterien der Wirtschaftlichkeit beurteilt. 





Per Jahresende 2019 verfügt die Gemeindeverwaltung mit ihren über 600 Angestellten über zwei Fahrzeuge des Typs "Unterhaltsfahrzeuge" (Kommunalfahrzeuge), wie sie im Motionstext als Beispiel erwähnt sind. Über kleine Unterhalts-/Kommunalfahrzeuge verfügt die Gemeinde nicht. In der Fahrzeugflotte der Gemeinde befinden sich zu diesem Zeitpunkt weiter 15 PW (davon je zwei mit Elektro- und mit Hybridantrieb), elf Allrad-PW (4x4), 16 Pickups/Lieferwagen, 30 (Klein-)Traktoren (19 in Schulanlagen, 11 im Werkhof), zwei Hubstapler (beide elektrisch), drei Strassenreinigungsfahrzeuge und fünf Schulbusse. Zahlreiche Fahrzeuge der Gemeindeverwaltung müssen über besondere Aufbauten oder Einrichtungen für Spezialzwecke verfügen, so dass selten reine Serienfahrzeuge eingesetzt werden können.





Von den zusammengezählt 42 Fahrzeugen der Kategorien Personenwagen und Pickups/Lieferwagen müssen pro Jahr und durchschnittlich rund zwei bis sechs Fahrzeuge ersetzt werden. Zahlreiche der genannten Fahrzeuge der Gemeindeverwaltung (v.a. PW) befinden sich im sogenannten "Fahrzeugpool" und können über ein einfaches Tool von allen Mitarbeitenden reserviert und so gemeinsam benutzt werden. Weiter können alle Gemeindemitarbeitenden für kurze Dienstfahrten gratis die PubliBikes verwenden. 





Bei der 2019 vom Gemeinderat beschlossenen Ersatzbeschaffung der Kehrichtwagen wurden die ersten drei Entsorgungsfahrzeuge mit aktuellster Dieselantriebstechnologie bis Ende 2020 beschafft. Für die restlichen zwei dann noch ausstehenden Kehrichtwagen werden bei guter Entwicklung der Angebote an elektrischen Kehrichtwagen (Technologie, tiefe Kosten) im Ersatzjahr alternative Antriebsformen geprüft.





Im Werkhofareal verfügt die Gemeindeverwaltung aktuell über eine Ladebuchse für ihre beiden Elektrofahrzeuge.





Gemäss HRM2 werden Fahrzeuge nach zehn Jahren abgeschrieben. Die Lebenszykluskosten von Fahrzeugen werden üblicherweise gemäss dem TCO-Modell (total cost of ownership) kalkuliert. Zusammenfassend zählen dazu die Anschaffungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten. Bezogen auf Elektrofahrzeuge sind auch allfällige Kosten für die Ladeinfrastruktur sowie Wiederverkaufserlöse von Bedeutung.


Marktsituation


Die aktuelle Marksituation zeigt sich je nach Einsatzgebiet der Fahrzeuge unterschiedlich.





Personenwagen
Gemäss dem Merkblatt "Elektromobilität für Gemeinde" von energie schweiz, eigenen Erfahrungen und Händleraussagen sind ausgereifte Elektrofahrzeuge vor allem im PW-Bereich serienmässig und von verschiedenen Herstellern verfügbar. Die Anschaffungskosten reiner Elektrofahrzeuge betragen in der Regel rund Faktor 1.25 bis 2.0 verglichen mit dem gleichen Modell mit herkömmlichem Antrieb. Die TCO dieser Elektrofahrzeuge sind in der Realität nicht bekannt (Serien wechseln sehr schnell, es bestehen keine Langzeiterfahrungen, die in der Presse bekannten Angaben sind Händlerangaben). Die Gruppe FuW geht davon aus, dass sich die TCO von Elektrofahrzeugen wie folgt präsentieren: deutlich höhere Anschaffungskosten, geringere Betriebskosten, technisch komplexere Unterhaltsarbeiten, hohe Einmalkosten für die Ladeinfrastruktur, sehr tiefe (oder gar keine) Wiederverkaufserlöse sowie allenfalls zusätzliche Entsorgungskosten.





Personenwagen Allrad


Ausser dem Tesla sowie ersten SUV ist kein Elektro-Serienfahrzeug verfügbar. Verfügbar sind jedoch ausgereifte Plug-in-Hybride (Fahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Akku sowohl via Verbrennungsmotor als auch am Stromnetz geladen werden kann) mit zuschaltbarem Allradantrieb. Solche Fahrzeuge sind im Anschaffungspreis um einen Faktor 1.1 bis 1.5 teurer und weisen gute Erfahrungswerte bezüglich Unterhalts- und Betriebskosten aus.





Kommunalfahrzeuge und (Klein-)Traktoren


Keine Serienfahrzeuge verfügbar, Prototypen wie der im Motionstext genannte Meili bestehen.





Pickups/Lieferwagen und Strassenreinigungsfahrzeuge


Einige Hersteller bieten Serienfahrzeuge an, jedoch ist die mögliche Zuladung auf Grund des höheren Fahrzeuggewichts (Batterie) beschränkt.





Schulbusse


Einige Hersteller bieten Spezialanfertigungen an.





Kostenbestimmend bei Nutzfahrzeugen sind in der Regel die notwendigen Aufbauten, während bei PW der Anschaffungspreis wichtig ist.


Einsatzbereich


Basierend auf der Ausgangslage in der Gemeinde Köniz sowie der Marktsituation ist der Fokus einer allfälligen Elektrofahrzeug-Beschaffungsstrategie auf Personenwagen sowie Pickups/Lieferwagen empfehlenswert: Dort stehen bei der Gemeinde zahlreiche Fahrzeuge im Einsatz, und es existieren Serienmodelle verschiedener Hersteller, welche sich für den Kommunaleinsatz eignen könnten. Die täglich zurückzulegenden Distanzen dieser Fahrzeugtypen befinden sich innerhalb der Reichweite heutiger Elektrofahrzeuge, da praktisch keine Langdistanzfahrten durchgeführt werden.





Für einen Einsatz von Elektrofahrzeugen sprechen verschiedene Punkte: die Gesamtökobilanz (unter der Voraussetzung, dass der Energiebezug nachhaltig und die Entsorgung/ das Recycling gelöst ist), die geringen lokalen Schadstoffemissionen, die tiefere Lärmerzeugung (kaum Motorengeräusch), allenfalls tiefere Betriebskosten und die Vorbildfunktion der Gemeinde. 


Kritisch müssen folgende Punkte vor einer Beschaffung von Elektrofahrzeugen geprüft werden: Notwendiger Aufbau einer Ladeinfrastruktur am Fahrzeugstandort, höhere Anschaffungspreise (budgetrelevant), kaum vorhandene Langzeiterfahrung (Langlebigkeit), tieferer Anteil selbst durchführbarer Unterhalts-/Reparaturarbeiten (Motor, Akku technische Systeme) und allenfalls geringere Auswahl an Fahrzeuganbietern. 


Zukünftige Beschaffung von Elektrofahrzeugen in der Gemeinde Köniz


Der Gemeinderat unterstützt die Absicht der Motionäre, nur Elektro-Serienfahrzeuge in die Beschaffungsüberlegungen einzubeziehen. Entgegen dem Wortlaut "(kleine) Unterhaltsfahrzeuge" aber im Sinne der Motion hat der Gemeinderat die Gruppe FuW beauftragt, bei künftigen Beschaffungen von Personenwagen, Allrad-Personenwagen und Pickups/Lieferwagen die Eignung von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen für den verlangten Einsatzzweck zu prüfen. Pro Jahr dürften so zwei bis sechs Beschaffungen neu geprüft werden.


Ökologische Zuschlagskriterien sollen bei Beschaffungen dieser Fahrzeugtypen die bisherigen Wirtschaftlichkeitskriterien ergänzen. Dies erlaubt bei Eignung eines Elektrofahrzeuges auch dessen Beschaffung, obwohl der Anschaffungspreis höher sein kann. Es ist davon auszugehen, dass damit mehr Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge beschafft werden. Der Beschaffungsprozess durch Fachleute der bestellenden Abteilung sowie der Gruppe FuW ist optimal, flexibel und soll nicht verändert werden.


Finanzen


Aufgrund der höheren Anschaffungspreise solcher Fahrzeuge und dem Fehlen von Erfahrungswerten zu den TCO wirkt sich eine auf Elektrofahrzeuge fokussierte Fahrzeug-Beschaffungsstrategie auf die Budgetierung der Investitionsplanung und der Erfolgsrechnung aus. Die Umsetzung der Motion kann mit den bestehenden zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln in der Investitions- und der Erfolgsrechnung bei der Gruppe Fahrzeuge und Werkstatt nicht erfolgen. Wird die Motion vom Parlament angenommen, müssen folgende Beträge erhöht werden:


1. Erhöhung des Investitionsbudgets Fahrzeuge und Werkstatt (Kontengruppe 2660) um jährlich CHF 40'000 infolge höherer Fahrzeugpreise bei der Anschaffung.


2. Erhöhung der Erfolgsrechnung Unterhalt Fahrzeuge durch eigenes Personal um 
CHF 5'000 infolge technisch komplexeren Fahrzeugen (teilweise müssen ganze Systeme ersetzt statt repariert werden) und Unsicherheiten über das Ausmass des Unterhalts und die Langlebigkeit der Fahrzeuge.


3. Erhöhung der Erfolgsrechnung Unterhalt Fahrzeuge durch Dritte um CHF 10'000 infolge höherem Anteil nicht selbst durchführbarer Reparaturen bei komplexen elektronischen Bauteilen. Der Unterhalt an bestimmten Elektroteilen muss oft zwingend durch den Hersteller oder autorisierte Dritte erfolgen (sonst Garantieverfall).


4. Einmalige Investitionskosten bei der Abteilung Liegenschaften: Im Werkhofareal an der Muhlernstrasse 101 existiert aktuell eine Ladebuchse für die beiden bestehenden Elektrofahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur für einen ausgebauten E-Fahrzeugpark muss vor diesem Hintergrund auf die künftigen Bedürfnisse dimensioniert und neu erstellt werden. Die Kosten für Planung und Realisierung werden mit dem heutigen Wissenstand grob auf rund 
CHF 250'000 bis CHF 500'000 geschätzt. Der Gemeinderat hat die Liegenschaftsverwaltung beauftragt, die Planung der Ladestation inkl. einer Solaranlage an die Hand zu nehmen mit dem Ziel, die Kosten für einen entsprechenden Antrag an das Parlament im Detail zu eruieren. 


Falls sich eine grösser werdende Flotte von Elektrofahrzeugen als betrieblich günstiger erweist, also vermutlich tiefere TCO auch real zutreffen, dürfte der budgetierte Betrag für den Fahrzeugunterhalt bereits in einigen Jahren wieder sinken und unter dem heutigen Betrag liegen. Damit wäre der Nutzen einer Beschaffung von Elektrofahrzeugen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich, was ein wichtiges Ziel des Gemeinderates ist.


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:


Die Motion wird erheblich erklärt.


Köniz, 10. Juni 2020





Der Gemeinderat


Beilage


1) Formelle Prüfung der Motion vom 26. Februar 2020
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Formelle Prüfung der Motion








Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-


stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu. 





Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:


Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu.





Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, beim Ersatz von Gemeindefahrzeugen (insb. Kleinunterhaltsfahrzeuge) jeweils Elektrofahrzeuge zu beschaffen, sofern diese auf dem Markt als Serienfahrzeuge angeboten werden.





Es gelten die Grundlagen für das öffentliche Beschaffungswesen; u.a. Art. 7 Verwaltungsorganisationsverordnung. 





[bookmark: _GoBack]Anmerkung: Die vorliegende Motionsprüfung hat bei der allfälligen Umsetzung dieser Motion keine Auswirkungen auf die Bestimmung der Zuständigkeit zur Genehmigung des entsprechenden Kredits. Hierfür sind die Bestimmungen der Gemeindeordnung massgebend.





Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie vor.








Cornelia Rauch


Stv. Gemeindeschreiberin
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V2006 Richtlinienmotion (SP) „Verbindliche Grundlagen für die Pro-Kopf-Beiträge an Kinder- und Jugendvereine“


Beantwortung und Abschreibung; Direktion Bildung und Soziales


Vorstosstext


Der Gemeinderat wird beauftragt, verbindliche Grundlagen für die Vergabe der Pro-Kopf-Beiträge an Kinder- und Jugendvereine zu schaffen. Dabei regelt er insbesondere die zwingenden Voraussetzungen für die Berechtigten (Rechtsform, Anzahl Mitglieder usw.) sowie die Anforderungen an den Zweck und die Häufigkeit des Angebots (inkl. allfällige Abstufung des Beitrags) und die Sicherstellung der ordentlichen Verwendung der Beiträge (z. B. Berichterstattung). 


Dabei sind vor allem Vereine und Organisationen zu unterstützen, die ein Angebot gewährleisten, das den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, regelmässig und über einen längeren Zeitpunkt hinweg innerhalb einer gleichbleibenden Gruppe aktiv zu sein. Dies gilt insbesondere für Sportvereine, Pfadi, Spielgruppen u.ä.


Begründung


Vorauszuschicken ist, dass die SP Köniz mit dieser Motion die Pro-Kopf-Beiträge im Grundsatz in keiner Art und Weise in Frage stellt. Die Antworten des Gemeinderats auf die Interpellationen V1919[footnoteRef:1] und V1920[footnoteRef:2] lassen jedoch den Schluss zu, dass die Pro-Kopf-Beiträge weder nach klaren Kriterien gesprochen werden noch dass ein klarer Leistungsauftrag an die Vereine und Organisationen besteht. So werden offenbar bei der Vergabe der Pro-Kopf-Beiträge weder die Dauer noch die Häufigkeit des Angebots überprüft. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Organisation, die einmal im Jahr einen Anlass gemeinsam mit den Kindern der erwachsenen Mitglieder durchführt, ebenso Fr. 50.- pro gemeldetes Mitglied erhält, wie jene Vereine, die wöchentliche Trainings speziell für Kinder und Jugendliche anbieten, einen Mitgliederbeitrag verlangen, ihre Trainer_innen entlöhnen, aus- und weiterbilden sowie Hallenmiete bezahlen müssen. Des Weiteren wird nicht überprüft, ob die gemeldeten Kinder und Jugendlichen der Organisationen und Vereine überhaupt Mitgliederbeiträge entrichten und wie hoch diese sind. Daraus folgend stellt sich die Frage, ob die gegenwärtige Vorgehensweise bei der Vergabe der Pro-Kopf-Beiträge zielführend sei. Insbesondere ob eine stufenweise Tarifierung den Angeboten nicht eher gerecht würde. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob Organisationen und Vereine, die eine firmenähnliche Struktur aufweisen und/oder über die Gemeindegrenzen hinaus aktiv sind, für ihr Angebot innerhalb der Gemeinde Pro-Kopf-Beiträge erhalten sollen, oder ob eine allfällige Unterstützung solcher Organisationen und Vereine nicht anders geregelt werden müsse. [1: https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/15769/2019-12-02_T05_V1919_Wie%20unterst%C3%BCtzt%20die%20Gemeinde%20K%C3%B6niz%20Vereine.pdf]  [2: https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/15654/2019-11-04_T14_V1920_Beitr%C3%A4ge%20f%C3%BCr%20Kinder-%20und%20Jugendvereine.pdf] 






Betrachtet man die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von den Pro-Kopf-Beiträgen profitierten, stellt man fest, dass diese zwischen 2004-2016 praktisch stabil blieb: 2004-2007 wurden durchschnittlich 2603[footnoteRef:3] Pro-Kopf-Beiträge gesprochen, 2016 waren es total 2625 Beiträge.[footnoteRef:4] 2019 hingegen wurden insgesamt 3180 Kinder und Jugendliche unterstützt. Die Zunahme um 580 Kinder und Jugendliche in den letzten drei Jahren lässt zumindest aufhorchen. Mit dem Könizer Bevölkerungswachstum[footnoteRef:5] kann dies nicht zusammenhängen, dieses nahm in den letzten drei Jahren nicht überproportional zu. Die beträchtliche Zunahme an gesprochenen Pro-Kopf-Beiträgen ab 2016 ist ein weiterer Grund für eine gründliche Überprüfung der Vergabe-Kriterien. [3: https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/2813/2007-08-27_T05_V0711_Beitraege-Kinder-Jugendarbeit.pdf]  [4: https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/14269/2018-05-28_T05_V1719_Kinder-Jugendvereine.pdf]  [5:  https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/15441/200121_entwicklung_wohnbevoelkerung_seit_1850.pdf] 






10. Februar 2020


Eingereicht


10. Februar 2020


Unterschrieben von 30 Parlamentsmitgliedern


Käthi von Wartburg, Franziska Adam, Christian Roth, Vanda Descombes, Arlette Münger, Claudia Cepeda, Lydia Feller, Tanja Bauer, Ruedi Lüthi, David Müller, Simon Stocker, Mathias Rickli, Christina Aebischer, Dominique Bühler, Sandra Röthlisberger, Roland Akeret, Andreas Lanz, Beat Biedermann, Toni Eder, Lucas Brönnimann, Dominic Amacher, Beat Haari, Heidi Eberhard, Adrian Burren, Reto Zbinden, Adrian Burkhalter, Fritz Hänni, Heinz Nacht, David Burren, Kathrin Gilgen


Antwort des Gemeinderates


Formelle Prüfung (nur bei Motion)


Im  Rahmen  seiner  allgemeinen  Zuständigkeiten legt  der  Gemeinderat  Grundlagen  wie  sie von den Motionären gefordert werden fest (Grundsätze, Weisung, Verordnung).


Fazit:  Mit  der Erheblicherklärung  dieser  Motion  gibt  das  Parlament  dem  Gemeinderat  eine Richtlinie vor (Beilage 1 Motionsprüfung).


Ausgangslage


Die bisherigen Grundsätze zur Ausrichtung von Kinder- und Jugendbeiträgen an Vereine und Organisationen bestehen schon seit längerer Zeit und wurden in den vergangenen Jahren nur minimal angepasst. Es gab in den letzten Jahren auch keinen direkten Anlass zu einer grundsätzlichen Überarbeitung, da die Gesuche, wie von den Motionären bemerkt, jahrelang in einem üblichen Rahmen eingereicht wurden und mit den Beiträgen auch jene Vereine/Organisaitionen finanziert wurden, die tatsächlich regelmässige Angebote für die Kinder und Jugendlichen bereitstellten. Insbesondere im vergangenen Jahr 2019 nahm zwar nicht die Anzahl der Gesuchsteller, jedoch die Anzahl der gemeldeten Kinder markant zu. 


Der Gemeinderat stellte fest, dass die heutigen Grundsätze über die Ausrichtung von Beiträgen zu vage sind und zu wenig konkrete Anforderungen an die Anbieter stellen. Aus den Gesuchseingaben geht zu wenig hervor, um was für Angebote es sich explizit handelt, mit welcher Regelmässigkeit diese bereitgestellt werden und wie gewährleistet ist, dass die Beiträge auch tatsächlich Kindern und Jugendlichen zugute kommen. 


Am 19.6.2019 hat der Gemeinderat deshalb die Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport, BSS, mit der Überarbeitung der Grundsätze zur Ausrichtung von Pauschalbeiträgen für Kinder und Jugendliche beauftragt. 


In der Zwischenzeit hat die Abteilung BSS eine überarbeitete Version der Grundsätze eingereicht (Beilage 2 Grundsätze), welche der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4.6.2020 beschlossen hat. Die angepassten Grundsätze sollen per 1.1.2021 in Kraft treten. In diesem Jahr wurden die Pauschalbeiträge noch anhand der bisherigen Grundsätze und Gesuchsformulare beantragt.


Ziel der vorgenommenen Anpassungen


Mit den geänderten Grundsätzen soll entsprechend dem Anliegen der Motion erreicht werden, dass künftig lediglich jene Vereine und Jugendorganisationen mit „Pro-Kopf“-Beiträgen unterstützt werden, die auch tatsächlich ein regelmässiges Angebot für Kinder und Jugendliche bereitstellen. Bei Angeboten für gemischte Altersgruppen (Erwachsene und Kinder/Jugendliche) muss zudem gewährleistet sein, dass die Beiträge tatsächlich der richtigen Altersgruppe zugute kommen. Um dies zu erreichen, wurden insbesondere die nachfolgenden Kriterien neu geschaffen:


· Die Beiträge müssen nachweislich den Kindern und Jugendlichen zugute kommen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.


Der Zweck muss neu auf dem Gesuchsformular genau umschrieben werden.





· Sitz und Aktivitätenschwerpunkt der Einrichtungen müssen in der Regel in der Gemeinde Köniz sein.


Mit der neuen Formulierung „in der Regel“ können auch Ausnahmen zugelassen werden wie z.B. der Eishockeyclub Schwarzwasser, dessen Angebot ausserhalb der Gemeindegrenze bereitgestellt wird. 





· Die Einrichtung darf nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.


Mit dieser Vorgabe werden Angebote ausgeschlossen, die einen rein geschäftlichen Zweck verfolgen.


Ausgeschlossen werden damit ebenfalls Spielgruppen. Für diese ist neu eine separate Finanzierung ausserhalb dieser Richtlinien vorgesehen (siehe nachfolgend).





· Das Angebot muss politisch und konfessionell neutral und für jedermann zugänglich sein.


Damit werden keine Angebote finanziert, welche z.B. nur für Kinder bereitgestellt werden, deren Eltern einer bestimmten Gruppierung angehören. Es wird damit aber nicht ausgeschlossen, dass z.B. durch eine Kirche organisierte Angebote mitfinanziert werden. Lediglich das Angebot selbst muss für alle Kinder zugänglich sein (z.B. Jungschar).





· Voraussetzung für den Bezug von „Pro-Kopf“-Beiträgen ist, dass die Kinder/Jugendlichen mindestens 12 Mal im Jahr aktiv an den Angeboten der Einrichtung (Training, Veranstaltungen etc.) teilnehmen.


Neu muss nebst dem Gesuchsformular sowie der Liste der Kinder auch ein Tätigkeitsprogramm für das laufende Jahr sowie bei Erstgesuch die Statuten, Leitbild o.ä. eingereicht werden. Entsprechend den Hinweisen auf dem Gesuchsformular (Beilage 3 Gesuchsformular) behält sich die zuständige Abteilung vor, allenfalls weitere Auskünfte oder Unterlagen wie z.B. Anwesenheitslisten o.ä. zu verlangen.


Ziel der „Pro-Kopf“-Beiträge ist die Finanzierung von regelmässigen Angeboten, wobei der Begriff regelmässig wenig aussagekräftig ist. Auch ein einmal jährlich durchgeführter Anlass kann als regelmässig bezeichnet werden. Mit dem Festlegen von mind. 12 Mal aktiver Teilnahme soll gewährleistet werden, dass mindestens monatlich ein Angebot bereitgestellt und auch besucht wird. 





· Andere Beiträge: Anstelle von „Pro-Kopf“-Beiträgen können alternativ Beiträge für Infrastruktur, bestimmte Projekte oder Veranstaltungen etc. beantragt werden. Die Beiträge erfolgen in der Regel in Form einer Defizitgarantie bis zu max. CHF 1‘000.00 pro Jahr.


Die neue Gesuchsmöglichkeit wird geschaffen, damit auch z.B. Elternclubs und Familien- oder Quartierorganisationen, die sich durchaus ebenfalls für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen einsetzen, weiterhin Beiträge erhalten können, auch wenn sie kein regelmässiges Angebot bereitstellen. Die Formulierung „in der Regel“ lässt zu, dass in Ausnahmefällen für bestimmte Projekte auch fixe Beiträge oder auch Beiträge über CHF 1‘000.00 ausgerichtet werden können.





Für die Eingabe von Gesuchen für „Pro-Kopf“-Beiträge wurde der Einreichetermin beim 30. April belassen, andere Beiträge können jedoch bis Ende November beantragt werden. Die Hauptzielgruppe sind Vereine und Organisationen mit einem regelmässigen Angebot, also jene, die nach wie vor „Pro-Kopf“-Beiträge beantragen werden. Diese Gesuche sollten wie bisher möglichst rasch behandelt werden können. Danach ist bekannt, wie viel Geld noch für weitere Beiträge wie Projektbeiträge zur Verfügung steht. 


Projekte können zudem allenfalls auch kurzfristig im Herbst für das Jahresende geplant und durchgeführt werden. Ein späterer Eingabetermin macht daher auch aus diesem Grund Sinn.





Auf die Vorgabe einer bestimmten Rechtsform oder einer minimalen Anzahl Mitglieder wurde explizit verzichtet. Wichtig scheint vielmehr, dass der Zweck der Unterstützung von regelmässigen Angeboten für Kinder- und Jugendliche mit den neuen Vorgaben erreicht wird. Dies ist aus Sicht des Gemeinderates mit den angepassten Grundsätzen gegeben. 


Verzichtet wurde auch auf eine Abstufung der „Pro Kopf“-Beiträge. Da die Organisation nicht gewinnbringend sein darf und der Verwendungszweck genau beschrieben sein muss, ist es auch gerechtfertigt, allen Organisationen den gleichen Beitrag pro Kind/Jugendliche auszurichten. Eine Art Abstufung ist zudem durch die Schaffung anderer, ebenfalls zweckgebundener Beiträge für Organisationen, die nicht „Pro-Kopf“-beitragsberechtigt sind, gegeben.


Spielgruppen


Die Spielgruppen erhielten bisher durch die Gemeinde einerseits Infrastrukturbeiträge, konnten gleichzeitig aber auch Pauschal- bzw. „Pro Kopf“-Beiträge beziehen. Voraussetzung für den Erhalt dieser Beiträge war die Mitgliedschaft beim „Verein Spielgruppen Köniz“. Mit der neuen Vorgabe, dass die Organisation keine kommerziellen Zwecke verfolgen darf, fallen die Pauschalbeiträge für die Spielgruppen weg. Es ist deshalb vorgesehen, mit dem Verein Spielgruppen künftig eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen, ähnlich wie dies in der Stadt Bern gehandhabt wird. Die Leistungsvereinbarung wurde bereits mit den Co-Präsidentinnen des Vereins Spielgruppen Köniz besprochen und wird zurzeit durch die Abteilung BSS erarbeitet.


Finanzen


Im bisherigen Umfang von rund CHF 15‘000.00 wird ein Teil des Budgets für Pauschalbeiträge an die Spielgruppen geleistet, so dass diese zusammen mit den bisherigen Infrastukturbeiträgen gleichviel Leistungen erhalten wie bisher. Die Abteilung BSS schätzt, dass mit den neuen Grundsätzen im Umfang von weiteren rund CHF 20‘000.00 bis CHF 30‘000.00 weniger Gesuche für die Ausrichtung von „Pro-Kopf“-Beiträgen eingehen werden. Dieser Betrag kann für die Bewilligung anderer Beiträge wie Projekt- oder Infrastrukturbeiträge eingesetzt werden.


Insgesamt kann man davon ausgehen, dass der bisher für Pauschalbeiträge budgetierte Betrag nicht mehr ausgeschöpft wird.


Abschreibung


Der Gemeinderat erachtet den Vorstoss mit den Ausführungen im Bericht als erfüllt. Gemäss dem Geschäftsreglement des Parlaments werden Motionen mit Richtliniencharakter nach der traktandierten Behandlung der gemeinderätlichen Berichterstattung im Parlament stillschweigend abgeschrieben. Sofern die Motion erheblich erklärt wird, gilt die stillschweigende Abschreibung.


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:


Die Motion wird erheblich erklärt.





Köniz, 05. August 2020





Der Gemeinderat





Beilagen


1) Formelle Prüfung der Motion vom 26.2.2020


2) [bookmark: _GoBack]Grundsätze über die Ausrichtung von Beiträgen für Kinder und Jugendliche an Vereine und Organisationen im Freizeitbereich 


3) Gesuchsformular
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	Beilage 2





			GRUNDSÄTZE ÜBER DIE AUSRICHTUNG VON PAUSCHALBEITRÄGEN 


FÜR KINDER UND JUGENDLICHE











1.	Gesetzliche Grundlagen


· Beschluss des Parlaments vom 19. Oktober 1981


· Beschluss des Gemeinderates Nr. 900/96 vom 16. Oktober 1996


· Beschluss des Gemeinderates Nr. 330/07 vom 6. Juni 2007


· Beschluss des Parlaments vom 27. August 2007


· Beschluss des Parlaments vom 04. Dezember 2017








2.	Grundsatz und Rechtsanspruch


2.1.	Grundsatz


	Die Gemeinde Köniz unterstützt Einrichtungen (Vereine, Organisationen und Gruppen) mit Beiträgen für Angebote im Kinder- und Jugendfreizeitbereich.


	Beitragsberechtigt sind Einrichtungen, die sich für die Anliegen, Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Ziel und Zweck ist es, die Lebenskompetenz der Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz zu fördern.


	Sitz und Aktivitätenschwerpunkt der Einrichtungen müssen in der Gemeinde Köniz sein.


	Ausgeschlossen sind Einrichtungen, welche für die gleiche Aufgabenerfüllung bereits andere Gemeindebeiträge erhalten.























2.2.	Rechtsanspruch


	Auf die Ausrichtung eines Beitrages besteht kein Rechtsanspruch, weder dem Grundsatz noch der Höhe nach.


3.	Art und Höhe der Beiträge


Die Höhe der Pauschalbeiträge wird jeweils im Rahmen der Budgetierung durch den Gemeinderat festgesetzt.





















































4.	Inkrafttreten


Die Grundsätze treten auf den 01.01.2018 in Kraft und ersetzen die Grundsätze  über  die  Ausrichtung  von  Kinder-  und  Jugendbeiträgen  vom 1. Januar 2008.











VORGEHEN FÜR DAS EINREICHEN VON GESUCHEN





1.	Publikation


Die zuständige Fachabteilung publiziert jeweils Ende Februar die Aufforderung zur Gesuchseinreichung im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde.





2. 	Beitragsgesuche


Die Beitragsgesuche sind bis 30. April an obenstehende Adresse zu richten. Später eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.


	


Dem Gesuch sind beizulegen:





· Mitgliederverzeichnis der beitragsberechtigten Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz (Name, Vorname, Geburtsjahr und Adresse – Stichtag 1. März des laufenden Jahres)


· Einzahlungsschein





Die Beiträge werden Ende Mai nach Kontrolle der Mitgliederverzeichnisse durch die zuständige Fachabteilung ausgerichtet.


























			GRUNDSÄTZE ÜBER DIE AUSRICHTUNG VON BEITRÄGEN


FÜR KINDER UND JUGENDLICHE


AN VEREINE UND ORGANISATIONEN IM FREIZEITBEREICH
































1.	Grundsatz und Rechtsanspruch


1.1.	Grundsatz


	Die Gemeinde Köniz unterstützt Einrichtungen (Vereine, Organisationen und Gruppen) mit Beiträgen für Angebote im Kinder- und Jugendfreizeitbereich.


	Beitragsberechtigt sind Einrichtungen, die sich für die Anliegen, Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Ziel und Zweck ist es, die Lebenskompetenz der Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz zu fördern.


	Die Beiträge müssen nachweislich den Kindern und Jugendlichen zugute kommen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.


	Sitz und Aktivitätenschwerpunkt der Einrichtungen müssen in der Regel in der Gemeinde Köniz sein.


	Die Einrichtung darf nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.


	Das Angebot muss politisch und konfessionell neutral und für jedermann zugänglich sein.


	Ausgeschlossen sind Einrichtungen, welche für die gleiche Aufgabenerfüllung bereits andere Gemeindebeiträge erhalten.


1.2.	Rechtsanspruch


	Auf die Ausrichtung eines Beitrages besteht kein Rechtsanspruch, weder dem Grundsatz noch der Höhe nach.


3.	Art und Höhe der Beiträge


3.1.	„Pro-Kopf“-Beiträge:


	Voraussetzung für den Bezug von „Pro-Kopf“-Beiträgen ist, dass die Kinder/Jugendlichen mindestens 12 Mal im Jahr aktiv an den Angeboten der Einrichtung (Training, Veranstaltungen etc.) teilnehmen. Die Höhe der „Pro-Kopf“-Beiträge wurde durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 25.4.2018 auf CHF 50.00 festgelegt. 





3.2.	Andere Beiträge:


	Anstelle von „Pro-Kopf“-Beiträgen können alternativ Beiträge für Infrastruktur, bestimmte Projekte oder Veranstaltungen etc. beantragt werden. Die Beiträge erfolgen in der Regel in Form einer Defizitgarantie bis zu max. CHF 1‘000.00 pro Jahr. Die Höhe wird durch die Fachstelle festgelegt und ist abhängig vom Angebot und dem zur Verfügung stehenden Budget.


3.3.	Beitragsbudget:


	Die Gesamthöhe der Beiträge wird jeweils im Rahmen der Budgetierung durch den Gemeinderat festgesetzt und durch das Parlament beschlossen. Bei allfälligen Budgetüberschreitungen ist das Eingangsdatum des Gesuches massgebend für die Beitragsbewilligung.


























4.	Publikation


	Die zuständige Fachstelle publiziert jeweils Ende Februar die Aufforderung zur Gesuchseinreichung im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde.


5.	Einreichefrist und Gesuchsbeilagen


5.1.	„Pro-Kopf“-Beiträge:


	Die Beitragsgesuche sind bis 30. April an obenstehende Adresse zu richten. Später eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.	


	Gesuchsbeilagen:	


· Mitgliederverzeichnis der beitragsberechtigten Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz (Name, Vorname, Geburtsjahr und Adresse – Stichtag 1. März des laufenden Jahres)


· Tätigkeitsprogramm


· Bei Erstgesuch: Statuten, Leitbild o.ä.





Die Auszahlung erfolgt in der Regel Ende Mai nach Kontrolle der Mitgliederverzeichnisse.





5.2.	Andere Beiträge:


Die Beitragsgesuche können bis 30. November an obenstehende Adresse gerichtet werden. Später eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.


	


	Gesuchsbeilagen:	


· Angebotsbeschrieb


· Budget für das Angebot oder die Veranstaltung etc.


· Bei Erstgesuch: Statuten, Leitbild o.ä.





Die Auszahlung erfolgt erst nach Einreichen der Angebots- oder Veranstaltungsabrechnung.





6.	Inkrafttreten


[bookmark: _GoBack]Die Grundsätze treten per 01.01.2021 in Kraft und ersetzen die Grundsätze  über  die  Ausrichtung  von  Kinder-  und  Jugendbeiträgen  vom 1. Januar 2018.


























koeniz / 346780 






Traktandum 9/Beilage/2_PARA V2006 Motion -SP- Verbindliche Grundlagen fuer die Pro-Kopf-Beitraege an Kinder- und Jugendvere.docx

[image: ]


			[image: Logo-Koeniz-V]


			Direktion Bildung und Soziales


Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport





			Stapfenstrasse 13


Postfach 700


3098 Köniz





T 031 970 92 13


aji@koeniz.ch


www.koeniz.ch
































			


Gesuch zur Entrichtung von Beiträgen an Vereine und Jugendorganisationen


für das Jahr 2020

















Angaben Einrichtung  (Verein, Organisation etc.)


			


Name der Trägerschaft:		





Name Kontaktperson:		





Strasse:		





PLZ / Ort:		





Tel:	Privat:	Geschäft:	





Mail:		

















Angaben zum Angebot


			


Beschrieb:		





		





			


	














Zahlungsempfänger


			


IBAN-Nr.:		





Name Kontoinhaber:		





Strasse/Nr.		





Adresszusatz:		





Plz./Ort:		





















































Wir beantragen folgende Beiträge:








	„Pro-Kopf“-Beiträge





	Anderer Beitrag: (z.B. Infrastruktur, Veranstaltung etc.)





	gewünschte Beitragshöhe: CHF _________________








Verwendungszweck	(Bitte beschreiben Sie die Verwendung der Beiträge. Es muss gewähr-		leistet sein, dass diese für Kinder und Jugendliche eingesetzt werden.)








_____________________________________________________________________________





_____________________________________________________________________________





_____________________________________________________________________________





_____________________________________________________________________________





_____________________________________________________________________________





_____________________________________________________________________________








Beilagen





„Pro-Kopf“-Beiträge:


· Mitgliederliste der beitragsberechtigten Kinder und Jugendlichen enthaltend Name, Vorname, 
Adresse und Jahrgang


· Tätigkeitsprogramm 2020, woraus die Voraussetzungen gemäss Punkt 3.1 ersichtlich sind.


· Bei Erstgesuchen: Statuten, Leitbild o.ä.





Anderer Beitrag:


· Angebotsbeschrieb


· Budget für das Angebot oder die Veranstaltung etc. 


· Bei Erstgesuchen: Statuten, Leitbild o.ä.


 


Die Gemeinde behält sich vor, zusätzliche Angaben/Unterlagen zu verlangen.








Mit der Unterschrift bestätigt der Gesuchsteller die Richtigkeit der gemachten Angaben. Zusätzlich wird bestätigt, 


dass das Angebot politisch und konfessionell neutral und für alle zugänglich ist.


dass das Angebot nicht kommerziell ist.











Ort / Datum:	Unterschrift:
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			Direktion Präsidiales und Finanzen


Stabsabteilung





			Landorfstrasse 1


3098 Köniz





031 970 91 11


www.koeniz.ch




















			[bookmark: adresse]


			Cornelia Rauch


Stv. Gemeindeschreiberin


T 031 970 92 02


cornelia.rauch@koeniz.ch








[bookmark: Datum][bookmark: tm_kurzz]Köniz, 26. Februar 2020  rc








[bookmark: Betreff]V2006 Motion (SP) "Verbindliche Grundlagen für die Pro-Kopf-Beiträge an Kinder- und Jugendvereine"


Formelle Prüfung der Motion








Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-


stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu. 





Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:


Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu.





Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, verbindliche Grundlagen für die Vergabe der Pro-Kopf-Beiträge an Kinder- und Jugendvereine zu schaffen. 


Er soll insbesondere die zwingenden Voraussetzungen für die Berechtigten regeln (Rechtsform, Anzahl Mitglieder usw.) sowie die Anforderungen an den Zweck und die Häufigkeit des Angebots (inkl. allfällige Abstufung des Beitrags) und die Sicherstellung der ordentlichen Verwendung der Beiträge (z. B. Berichterstattung). 


Dabei sind vor allem Vereine und Organisationen zu unterstützen, die ein Angebot gewährleisten, das den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, regelmässig und über einen längeren Zeitpunkt hinweg innerhalb einer gleichbleibenden Gruppe aktiv zu sein. Dies gilt insbesondere für Sportvereine, Pfadi, Spielgruppen u.ä.





[bookmark: _GoBack]Im Rahmen seiner allgemeinen Zuständigkeiten legt der Gemeinderat Grundlagen wie sie von den Motionären gefordert werden fest (Grundsätze, Weisung, Verordnung).





Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie vor.








Cornelia Rauch


Stv. Gemeindeschreiberin
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[bookmark: _GoBack]V2007 Richtlinienmotion (Junge Grüne, Grüne, SP, Mitte-Fraktion (BDP, CVP, EVP, glp)) „Pilotprojekt für Mobility Pricing in Köniz“


Beantwortung und Abschreibung; Direktion Planung und Verkehr


Vorstosstext


Der Gemeinderat wird beauftragt, beim Bund das Interesse für die Durchführung eines mindestens regionalen Pilotprojekts für Mobility Pricing bekanntzugeben. Er setzt sich dabei für eine soziale und wirtschaftlich verträgliche Lösung ein. 


Begründung


Am 13. Dezember hat der Bundesrat das weitere Vorgehen zum Mobility Pricing beschlossen.[footnoteRef:1] Beim Mobility Pricing werden benützungsabhängige Verkehrsabgaben erhoben, insbesondere mit dem Ziel, die Finanzierung der Infrastruktur verursachergerechter sicherzustellen und Verkehrsspitzen zu glätten. Der Bund beabsichtigt unter anderem, die Grundlagen für Pilotversuche in Kantonen und Gemeinden zu schaffen. Die Gemeinde Köniz soll nun Interesse bekunden und so die Chance für die Durchführung eines Pilotversuchs sichern. [1:  www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-77534.html ] 



Ein Pilotversuch in Köniz, idealerweise zusammen mit der Region[footnoteRef:2], sollte dazu genutzt werden, die Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele der Mobilitätsstrategie der RKBM[footnoteRef:3] –insbesondere Verkehr auf nachhaltigere Verkehrsmittel zu «verlagern» – auszuloten. Das Anliegen unterstützt zusätzlich das kommunale Legislaturziel 1.1.3[footnoteRef:4] «Massnahmen zur ressourcenschonenden Umsetzung des künftigen Mobilitätsbedarfs planen und umsetzen» sowie die durch die kommunale Energiestrategie[footnoteRef:5] beziehungsweise Fuss-Velo-Köniz definierten Verlagerungsziele[footnoteRef:6].  [2:  In der Stadt Bern wurde bereits ein ähnlicher Vorstoss eingereicht, in weiteren umliegenden Gemeinden sind solche in Arbeit.]  [3:  https://www.bernmittelland.ch/de/themen/verkehr/projekte/mobilitaetsstrategie-2040.php]  [4:  https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/14709/180823_legislaturplan_18_21.pdf]  [5:  https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/3799/Energiestrategie.pdf]  [6:  https://www.koeniz.ch/public/upload/assets/15071/2019-03-18_T04_Fuss-Velo-Koeniz.pdf] 



Ein Pilotversuch bietet die Chance, verschiedene Umsetzungsvarianten zu prüfen. Ziel ist es, soziale, umweltfreundliche und innovative Lösungen für das Mobility Pricing zu entwickeln.





Köniz, 23.03.2020


David Müller





Begründung der Dringlichkeit: Der Bund hat das weitere Vorgehen im Dezember 2019 bekannt gegeben und ist auf der Suche nach Pilotgemeinden. Wenn Köniz ein Versuch für Mobility Pricing machen will, muss die Gemeinde im April 2020 beim Bund ihr Interesse dafür bekunden. 


Eingereicht


30. März 2020


Unterschrieben von 13 Parlamentsmitgliedern


David Müller, Casimir von Arx, Arlette Münger, Dominique Bühler, Iris Widmer, Franziska Adam, Toni Eder, Ruedi Lüthi, Christian Roth, Roland Akeret, Matthias Müller, Andreas Lanz, Käthi von Wartburg, 


Antwort des Gemeinderates


Formelle Prüfung (nur bei Motion)


Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-


stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu.





Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:


Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder 
Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu.





Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, beim Bund das Interesse für die Durchführung eines mindestens regionalen Pilotprojekts für Mobility Pricing bekanntzugeben. Er soll sich dabei für eine soziale und wirtschaftlich verträgliche Lösung einsetzen.


Im Rahmen seiner allgemeinen Zuständigkeiten setzt sich der Gemeinderat für die Anliegen der Gemeinde ein und vertritt diese nach aussen.


Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie vor.


Ausgangslage


Mobility Pricing ist ein Ansatz für verursachergerechtere Preise für die Benützung des öffentlichen Verkehrs und des motorisierten Individualverkehrs.[footnoteRef:7] Mit Mobility Pricing sollen die Verkehrsteilnehmenden insgesamt nicht mehr, sondern anders bezahlen. Das übergeordnete Ziel des Mobility Pricing des Bundes ist es zu prüfen, wie die Verkehrsinfrastruktur besser genutzt werden kann, damit zu hohe Spitzenauslastungen und teure Ausbauten möglichst vermieden werden können. Je nach Ausgestaltung des Ansatzes sind verschiedene Themen zu prüfen: [7:  Vgl. https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/mobility-pricing.html] 






· fahrleistungsabhängige Tarifierung


· zeitlich differenzierte Tarifierung


· streckenabhängige Tarifierung


· Glättung der (tages- oder wochenzeitlichen) Verkehrsspitzen


· Umlagerung der Verkehrsfinanzierung von pauschal- (Steuern, Abgaben) auf kilometerabhängige Tarife





Am Beispiel des Kantons Zug haben erste Analysen des Bundes gezeigt, dass Mobility Pricing einen wesentlichen Beitrag zum Glätten von Verkehrsspitzen in verkehrlich stark belasteten oder überlasteten Agglomerationen leisten kann.





Mit der vorliegenden Motion soll der Gemeinderat beauftragt werden, beim Bund ein Interesse für die Durchführung eines mindestens regionalen Pilotprojekts für Mobility Pricing bekanntzugeben, und sich dabei für eine soziale und wirtschaftlich verträgliche Lösung einzusetzen. Anlass des Vorstosses ist der im Motionstext zitierte Bundesratsbeschluss vom Dezember 2019. Dabei hat das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) den Auftrag erhalten, Kantone sowie Städte und Gemeinden zu suchen, die Pilotversuche mit Mobility Pricing – oder Elementen davon – durchführen möchten.


Die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) hat daraufhin am 16. März 2020 in einem auch an die Gemeinde Köniz gegangenen Schreiben die Gemeinden und Städte aufgefordert, ein allfälliges Interesse an einem Pilotversuch Mobility Pricing bis am 20. April 2020 der BVD zu melden.


Interessensbekundung Gemeinde Köniz


Verkehr macht nicht vor Gemeindegrenzen Halt. Deshalb werden im Agglomerationsraum Bern sinnvollerweise zahlreiche gemeindeübergreifende Themen des Verkehrs im Rahmen der Regionalkonferenz Bern Mittelland (RKBM) erarbeitet, diskutiert, koordiniert und gemeinsam beschlossen. Die Gemeinde Köniz ist in der RKBM sowohl in verschiedensten Arbeitsgruppen, Begleitgruppen als auch in den massgeblichen Kommissionen vertreten.


Der Könizer Gemeinderat ist wie der Motionär der klaren Ansicht, dass Pilotversuche zu Mobility Pricing ein Thema der Region sind. Eine kommunale Eingabe als Agglomerationsgemeinde empfindet der Gemeinderat nicht als sinnvoll, zu stark ist das Verkehrsgeschehen regional vernetzt.





Der Eingang der vorliegenden Motion und die Antwortverfassung für die BVD-Anfrage durch den Gemeinderat haben sich unter Berücksichtigung der Geschäftsfristen zeitlich überlagert. Um die Antwortfrist der BVD und die Einreichefrist beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) einhalten zu können, musste der Gemeinderat das Antwortschreiben bereits vorgängig an seiner Sitzung vom 22. April 2020 genehmigen und an die BVD versenden (Beilage 1). 





Der Gemeinderat bestätigt im Antwortschreiben sein grundsätzliches Interesse, im Rahmen einer regionalen Koordination am Thema Mobility Pricing mitzuarbeiten. Aufgrund der erwähnten regionalen Themenzuständigkeit – sowie der anfangs April 2020 akuten Lage mit dem COVID-19-Virus, welche die Ressourcen der Gemeinde klar einschränkte – verzichtete der Gemeinderat auf die Einreichung einer kommunalen Projektskizze und hat den Bereich Verkehr der RKBM aufgefordert, eine regionale Skizze zu erarbeiten und bezüglich Mobility Pricing die Federführung wahrzunehmen.


Das dafür zuständige regionale Gremium der RKBM (Verkehrskommission) hat an seiner Sitzung vom 23. April 2020 allerdings entschieden, auf eine Einreichung einer Projektskizze zu verzichten.





Das ASTRA hat eine Kontaktnahme mit Interessenten auf die zweite Jahreshälfte hin in Aussicht gestellt. Sollte zu einem anderen, späteren und noch nicht bekannten Zeitpunkt ein regionaler Antrag der RKBM für einen Pilotversuch Mobility Pricing zustande kommen und genehmigt werden, verspricht sich der Gemeinderat davon unter anderem einen Betrag zur tageszeitlich besseren Glättung der Verkehrsspitzen. Weniger Staubildung in den Zentrumsbereichen, geringere Emissionen durch den Verkehr, eine fairere, weil verursachergerechtere Finanzierung der Verkehrskosten und ein aktives Mitgestalten an zukünftigen Finanzierungsmodellen der Verkehrsinfrastrukturen sind die Themen, von deren Lösung auch die Gemeinde Köniz zukünftig profitieren könnte.





Abschreibung


Gemäss dem Geschäftsreglement des Parlaments werden Motionen mit Richtliniencharakter nach der traktandierten Behandlung der gemeinderätlichen Berichterstattung im Parlament stillschweigend abgeschrieben.


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:


Die Motion wird erheblich erklärt.





Köniz, 10. Juni 2020





Der Gemeinderat


Beilagen


1) V2007 Motion Pilotprojekt Mobility Pricing Motionsprüfung


2) Antwortschreiben Köniz zu Pilotversuche Mobility Pricing
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[bookmark: Betreff]V2007 Motion (Junge Grüne, Grüne, SP, Mitte Fraktion (BDP, CVP, EVP, glp )) "Pilotprojekt für Mobility Pricing in Köniz "


Formelle Prüfung der Motion








Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-


stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu. 





Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:


Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Reglementsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter einer Richtlinie zu.





Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, beim Bund das Interesse für die Durchführung eines mindestens regionalen Pilotprojekts für Mobility Pricing bekanntzugeben. Er soll sich dabei für eine soziale und wirtschaftlich verträgliche Lösung einsetzen.





Im Rahmen seiner allgemeinen Zuständigkeiten setzt sich der Gemeinderat für die Anliegen der Gemeinde ein und vertritt diese nach aussen.





[bookmark: _GoBack]Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie vor.








Cornelia Rauch


Stv. Gemeindeschreiberin
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Kanton Bern



Bau- und Verkehrsdirektion
Reiterstrasse 11
3011 Bern



Köniz, 22. April 2020



Pilotversijche Mobility Pricing



Sehr geehrte Damen und Herren



Die Gemeinde Köniz bedankt sich bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern für die
Anfrage vom lt3. März 2020 zur möglichen Bereitschaft für die Durchführung eines Pilotver-
suchs zu Mobility Pricing.
Wir sind der Ansicht, dass Pilotversuche zu Mobility Pricing ein Thema der Region sind. Der
Gemeinderat hätte es daher begrüsst, wenn zumindest in der Kernagglomeration Bern die An-
frage über die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) erfolgt wäre.



Inhaltlich bestätigt die Gemeinde Köniz ihr grundsätzliches Interesse, im Rahmen regionaler
Koordination am Thema Mobility Pricing mitzuarbeiten. Aufgrund der erwähnten regionalen Zu-
ständigkeit sowie der aktuellen Lage (Corona) mit beschränkten Ressourcen verzichtet die Ge-
meinde Köniz auf die Einreichung einer kommunalen Projektskizze.



Freundliche (3rüsse



Im Namen des Gemeinderats



Annemarie Berlinger-Staub
Gemeindepräsidentin



Cornelia Rauch



Stv. Gemeindeschreiberin



w!y - " 'r' [;3' i'
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V2010 Interpellation (Mitte-Fraktion BDP-CVP-EVP-glp, Grüne, Junge Grüne) „Zum Könizer Gemeindeanteil am Lastenausgleich öffentlicher Verkehr in Zusammenhang mit dem geplanten ÖV-Umsteigeknoten in Kleinwabern“


Beantwortung; Direktion Planung und Verkehr


Vorstosstext


Der öffentliche Verkehr im Kanton Bern wird, sofern der Bund nicht mitfinanziert, vom Kanton und von den Gemeinden getragen. Der Anteil der Gemeinden bestimmt sich durch das Verkehrsangebot auf dem Gemeindeterritorium und die Grösse der Wohnbevölkerung. Die Einzelheiten sind im Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich[footnoteRef:1] geregelt. [1:  https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1820] 



Das in Kleinwabern geplante zusätzliche Verkehrsangebot (Tram, S-Bahn) schlägt für die Gemeinde Köniz, basierend auf den heutigen Berechnungsgrundlagen, jährlich mit rund 580'000 CHF[footnoteRef:2] zu Buche, die der Erfolgsrechnung belastet werden. Wird das Angebot wie geplant gebaut, entsteht eine Umsteigebeziehung auf grüner Wiese (Balsigermatte) zwischen Tram und S-Bahn. Ohne diese Umsteigebeziehung bzw. mit einer blossen Tramlinienverlängerung bis zum heutigen Siedlungsrand würden die jährlichen Kosten rund 320'000 CHF[footnoteRef:3] tiefer ausfallen. [2:  https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/balsigergut-so-viel-kostet-der-oevknoten/story/19297019]  [3:  http://www.wabern.ch/index.php?section=media1&act=download&path=%2Fmedia%2Farchive1%2F2020%2F&file=Wabern_Spiegel_02_2020.pdf, S. 6] 



Dies wirft die Frage auf, welcher Nutzen für die Gemeinde Köniz diesen Ausgaben für einen Verkehrsknoten in grosser Distanz zu Wohnungen und Arbeitsplätzen und unweit anderer S-Bahn-Haltestellen gegenübersteht. Der Frage kommt angesichts der sehr angespannten Finanzlage in Köniz besondere Bedeutung zu.


Am Freitag, den 13. März, fand der «Runde Tisch» zur Tramlinienverlängerung nach Kleinwabern statt. Auch dort wurde die erwähnte Frage gestellt. Der Vorsteher DPV hielt fest, dass die erwähnten Berechnungen im Wesentlichen korrekt seien. Zudem sagte er, der Kanton sei bereit, der Gemeinde bei den wiederkehrenden Kosten für den ÖV-Umsteigeknoten in Kleinwabern entgegenzukommen, solange dessen Nutzen für die Gemeinde nicht vorhanden sei. Auch der Direktor der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion war an diesem Anlass anwesend.





Der Gemeinderat ist gebeten, folgende Fragen zu beantworten:


1. Welche Absicht betreffend Entlastung der Gemeinde Köniz bei den wiederkehrenden Kosten für den ÖV-Umsteigeknoten in Kleinwabern besteht seitens Kanton und Gemeinde? Mit was für einem Betrag kann ungefähr gerechnet werden?


2. Gibt es bereits eine schriftliche Vereinbarung? Wenn ja, was besagt diese? Wenn nein, wann ist mit einer solchen zu rechnen?


3. Welches ist die rechtliche Grundlage, auf der der Kanton der Gemeinde beim Lastenausgleich ÖV entgegenkommen kann?


4. Sind dem Gemeinderat aus Köniz oder aus anderen Gemeinden Beispiele bekannt, in denen der Kanton ein ähnliches Entgegenkommen zeigte? Wenn ja, wie sah dieses aus (Dauer und Umfang)?





Köniz, Mai 2020


Eingereicht


25. Mai 2020


Unterschrieben von 8 Parlamentsmitgliedern


Casimir von Arx, Christina Aebischer, Dominique Bühler, Iris Widmer, Toni Eder, Roland Akeret, Matthias Müller, Andreas Lanz


Antwort des Gemeinderates


Welche Absicht betreffend Entlastung der Gemeinde Köniz bei den wiederkehrenden Kosten für den ÖV-Umsteigeknoten in Kleinwabern besteht seitens Kanton und Gemeinde? Mit was für einem Betrag kann ungefähr gerechnet werden?


Der Kanton Bern mit dem dafür zuständigen Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV) und die Gemeinde Köniz haben keine Absicht betreffend eine Entlastung der Gemeinde Köniz bei den wiederkehrenden Kosten für den ÖV-Umsteigeknoten in Kleinwabern. Basierend auf einer Äusserung des Direktors der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, es bestünde die Möglichkeit, über eine Entlastung zu verhandeln, ergab eine Prüfung der rechtlichen Grundlagen (vgl. Frage 3), dass diesbezüglich kein Spielraum besteht.


Die Beiträge der Gemeinden an die ÖV-Erschliessung ihrer Bevölkerung sind in Art. 12 ÖVG[footnoteRef:4] und gemäss dem kantonalen Kostenschlüssel geregelt (sogenannte "ÖV-Punkte", gemäss Art. 29 FILAG[footnoteRef:5]).  Der ÖV-Beitrag der Gemeinde Köniz betrug 2019 rund CHF 6.36 Mio. Davon entfielen beispielsweise je rund 18 Prozent (je rund CHF 1.1 Mio.) auf die Linie 10 sowie auf die ÖV-Erschliessung in Wabern (Tram, Busse, S-Bahn). Mit der Realisierung der Tramlinienverlängerung und des ÖV-Knotens Kleinwabern verbessert sich die heute schlechte ÖV-Erschliessung im Raum Kleinwabern, Bächtelen, Weyergut, Nessleren, Metas-Areal und der zukünftigen Arealentwicklung auf der Balsigermatte massiv. Wie zum Beispiel im Ried Niederwangen und bei anderen Arealentwicklungen auch wird der ÖV-Beitrag der Gemeinde Köniz steigen, wenn neue Areale mit dem ÖV erschlossen werden. Dafür erhält der wachsende Ortsteil um Kleinwabern endlich eine zeitgemässe ÖV-Erschliessung. [4:  https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/373]  [5:  https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/652/] 






Die Folgekosten des bewilligten Projekts der Tramlinienverlängerung nach Kleinwabern wurden bereits im Parlamentsantrag vom 23. Juni 2014 transparent ausgewiesen (Abschnitt 7.10 des Parlamentsantrags):


"Beim steuerfinanzierten Teil kommt ein höherer jährlicher Beitrag an den ÖV des Kantons Bern in der laufenden Rechnung hinzu: Die zusätzlichen Haltestellen Bächtelenacker, Lindenweg und Kleinwabern führen zu entsprechenden Mehrabfahrten und damit zu einer Zunahme der ÖV-Punkte. Das Ausmass der Erhöhung ist abhängig davon, wie der Waberer Ast der Tramlinie 9 künftig verknüpft und wie hoch der Takt sein wird. Die Abklärungen dazu laufen im Rahmen des Regionalen Tramkonzepts (…). Die durch die verlängerte Tramlinie 9 bedingte Erhöhung des ÖV-Beitrages von maximal 935‘000 Franken jährlich wird sich voraussichtlich erstmals 2023 in der laufenden Rechnung niederschlagen."





Sollte der heutige Betrag wie im Interpellationstext genannt ausfallen (CHF 580'000, der genaue Betrag wird erst ein bis zwei Jahre nach Inbetriebnahme bekannt sein), wäre er deutlich tiefer als der 2014 im Parlamentsantrag genannte, oben zitierte Betrag. Der Parlamentsantrag für den Gemeindekredit wurde vom Parlament am 23. Juni 2014 in Kenntnis der Folgekosten einstimmig genehmigt.


Erfolgt die Inbetriebnahme wie heute geplant 2027, würde sich dies voraussichtlich erstmals 2029 auf die Erfolgsrechnung der Gemeinde auswirken.





Anders sieht die Sachlage bei den Investitionskosten für die Realisierung des ÖV-Knoten Kleinwaberns aus. Hier sind Beiträge von Bund und Kanton zu erwarten:


Gemäss Ziffer 7.3 der Richtlinie des Regierungsrates über die Zuständigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen im öffentlichen Verkehr (RRB 1232/2016)[footnoteRef:6] kann der Kanton der Gemeinde einen Investitionsbeitrag an die Verbesserung der Umsteigebeziehungen in Aussicht stellen. Das grosse Interesse des Kantons an einer guten Umsteigebeziehung führt dazu, dass der kantonale Beitrag etwas grösser ausfallen kann als bei "normalen" Umsteigestationen. Zudem ist vorgesehen, dass das Projekt als A-Massnahme ins Agglomerationsprogramm 4. Generation aufgenommen wird und so zusätzlich durch Bund und Kanton (Beitrag kantonales Tiefbauamt, via Strassengesetz) mitfinanziert wird. [6:  https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.acq/5d63963720ce49d7ae461299102240f7-332/3/PDF/2016.RRGR.978-RRB-DF-139420.pdf] 






Gibt es bereits eine schriftliche Vereinbarung? Wenn ja, was besagt diese? Wenn nein, wann ist mit einer solchen zu rechnen?


Nein, es besteht keine Vereinbarung und seitens des Kantons Bern keine Absicht, der Gemeinde Köniz beim Lastenausgleich ÖV entgegenzukommen.





Welches ist die rechtliche Grundlage, auf der der Kanton der Gemeinde beim Lastenausgleich ÖV entgegenkommen kann?


Die Beiträge der Gemeinden sind in Art. 12 ÖVG[footnoteRef:7] geregelt. Dabei erfolgt die Berechnung des ÖV-Beitrages gemäss Art. 29 FILAG[footnoteRef:8]. Für die Bestimmung der einzelnen Gemeindeanteile sind zu zwei Dritteln das Verkehrsangebot und zu einem Drittel die Wohnbevölkerung massgebend. Die Einzelheiten der Berechnung der Gemeindebeiträge sind in der Kostenbeitragsverordnung (KBV)[footnoteRef:9] festgelegt. [7:  https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/373]  [8:  https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/652/]  [9:  https://www.bve.be.ch/bve/de/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/oeffentlicher_verkehr/finanzierung/kostenverteilschluessel.html] 



Die Rechtsgrundlagen lassen beim Lastenausgleich keinen Spielraum zu, deshalb kann der Kanton der Gemeinde Köniz beim Lastenausgleich nicht entgegenkommen.





Sind dem Gemeinderat aus Köniz oder aus anderen Gemeinden Beispiele bekannt, in denen der Kanton ein ähnliches Entgegenkommen zeigte? Wenn ja, wie sah dieses aus (Dauer und Umfang)?


[bookmark: _GoBack]Nein, dem Gemeinderat sind keine solchen Beispiele bekannt.














Köniz, 05. August 2020





Der Gemeinderat
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[bookmark: _GoBack]V1801 Richtlinienmotion (Junge Grüne, Grüne) „Lohngleichheit in Köniz“


Abschreibung; Direktion Präsidiales und Finanzen


Ausgangslage


Am 12. Januar 2018 wurde die Motion 1801 (Junge Grüne, Grüne) „Lohngleichheit“ eingereicht. Darin wurde der Gemeinderat gebeten, die Charta „Lohngleichheit im öffentlichen Sektor“ zu unterzeichnen und die entsprechenden Massnahmen zur Schaffung von Lohngleichheit umzusetzen. Die Motion wurde an der Parlamentssitzung vom 25. Juni 2018 erheblich erklärt. 





Der Gemeinderat hat die „Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor“ am 7. November 2019 unterzeichnet.





Somit erfüllt auch die Gemeinde Köniz die verlangte Vorbildfunktion in der Förderung der Lohngleichheit der öffentlichen Hand. Mit der Unterzeichnung der 2016 lancierten Charta bekräftigen Behörden, staatsnahe Betriebe und Unternehmen mit öffentlichem Auftrag, Lohngleichheit in ihrem Einflussbereich umzusetzen – als Arbeitgebende, bei Ausschreibungen im öffentlichen Beschaffungswesen oder als Subventionsorgane. Das gemeinsame Engagement soll ein Signal an öffentliche und private Arbeitgebende aussenden.


Medieninformation vom 31. Oktober 2019


Mit der Medieninformation vom 31. Oktober 2019 wurden die Medien, das Parlament sowie die Verwaltung entsprechend informiert (s. Beilage).


Weiterführung


Mit der Unterzeichnung der Charta hat die Gemeinde Köniz ihren Willen bekräftigt, sich für die Lohngleichheit einzusetzen. Im Folgenden wird ausgeführt, wie die einzelnen Anliegen umgesetzt werden.





1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung, die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.





Die Sensibilisierung der zuständigen HR-Berater/-innen hat stattgefunden und wird durch diese laufend wahrgenommen und entsprechend umgesetzt. Alle Entscheidungen bezüglich Lohneinstufung (Rekrutierung, Individuelle Lohnentwicklung etc.) werden auf die „geschlechterneutrale“ Einreihungspraxis überprüft. Hierzu besteht auch ein separater Anwendungsleitfaden. Für Beratungsgespräche sind die HR-Berater/-innen angewiesen, die Führungsverantwortliche/-n diesbezüglich zu sensibilisieren. 





2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung nach anerkannten Standards.





Die Gemeinde Köniz hat 2018 erstmals eine Lohnüberprüfung nach anerkannten Standards vorgenommen. Die Überprüfung ergab einen Lohnunterschied von 2,4 Prozent, womit der Toleranzwert des Bundes von 5 Prozent deutlich unterschritten wurde.





Aufgrund des geschlechtsneutralen Lohnsystems in der Gemeindeverwaltung Köniz sowie der laufend vorgenommenen Überprüfungen in den Einzelfällen ist davon auszugehen, dass sich der Lohnunterschied kurzfristig nicht signifikant verändert. Auch aufgrund des guten Resultates der Überprüfung im Jahr 2018 ist die nächste detailliertere Überprüfung nach anerkannten Standards im Jahr 2021 (3-Jahresrhythmus) geplant. Die Gemeinde Köniz führt jährlich einen systematischen Lohnvergleich mit anderen Verwaltungen durch. Dieser eignet sich zugleich auch als Datenbasis für die verlangte, regelmässige Überprüfung.





3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.





Dort wo möglich, z.B. in nahestehenden Körperschaften wo die Gemeinde Köniz für die Lohnverarbeitung verantwortlich ist (Bsp. RKZ BBM, Bibliotheken), wird die Überprüfung ebenfalls gefördert.





4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Subventionswesens durch die Einführung der Kontrollmechanismen.





Entsprechende Kontrollmechanismen wurden schon vor längerer Zeit eingeführt und laufend weitergeführt.





5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau.





Am Monitoring wird regelmässig teilgenommen. Ebenfalls ist vorgesehen, das Resultat vom jeweiligen Lohnvergleich (3-Jahres-Rhythmus) Intern und Extern zu kommunizieren.


Die erste Überprüfung hat im 2018 stattgefunden und die Nächste ist im 2021 geplant.





Finanzen


Alle 3 Jahre ist mit Kosten von rund CHF 5‘000.-- für die Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung nach anerkannten Standards zu rechnen. Diese wird mit externen Partnern durchgeführt. Alle anderen Aufwendungen können mit den bestehenden Ressourcen abgedeckt werden.


Abschreibung


Gemäss dem Geschäftsreglement des Parlaments werden Motionen mit Richtliniencharakter nach der traktandierten Behandlung der gemeinderätlichen Berichterstattung im Parlament stillschweigend abgeschrieben.








Köniz, 24. Juni 2020





Der Gemeinderat


Beilagen


1) Parlamentsantrag Beantwortung vom 25. Juni 2018


2) Unterschriebene Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor vom 7. Oktober 2019


3) Medieninformation vom 31. Oktober 2019
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An



Medien gemäss Verteiler
Parlament, Verwaltung z.K.



Medieninformation vom 31 . Oktober 2019



Köniz setzt sich für Lohngleichheit ein



Die Gemeinde Köniz will in der Förderung der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau
ein Vorbild sein. Der Gemeinderat hat die Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sek-
tor unterzeichnet. Er erfüllt damit auch eine Forderung des Parlaments.



Mit der Unterzeichnung der Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sektor manifestiert der
Gemeinderat, dass er sich als Arbeitgeber und im Beschaffungswesen für die Lohngleichheit
einsetzen will. Gefordert hatte diesen Schritt im vergangenen Jahr auch das Gemeindeparla-
ment. Es überwies einen Vorstoss für Lohngleichheit in Köniz und verlangte die Unterzeichnung
der Charta.



Die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann ist in Köniz seit Jahren ein Thema. Seit 2012
wird ein geschlechtsneutrales Lohnsystem angewendet. 2018 wurde erstmals eine Lohnüber-
prüfung nach anerkannten Standards vorgenommen. Die Überprüfung ergab einen Lohnunter-
schied von 2,4 Prozent, womit der Toleranzwert des Bundes von 5 Prozent deutlich unterschrit-
ten wurde.



Auch im Beschaffungswesen wird in der Gemeinde Köniz auf Lohngleichheit geachtet. Anbieter
müssen hinsichtlich Lohngleichheit die Gesetzgebung oder den Gesamtarbeitsvertrag der
Branche einhalten.



Mit der Unterzeichnung der Charta will der Gemeinderat die Anstrengungen im Bereich Lohn-
gleichheit weiterführen. Das Ziel ist eine weitere Reduktion der Lohnunterschiede.



Auskunftspersonen



Gemeinderat: Annemarie Berlinger-Staub, Gemeindepräsidentin
T 031 970 92 02



Verwaltung: Manfred Rohrer, Leiter Personalabteilung
T 031 970 9710
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Die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann ist ein Grundprinzip der



Bundesverfassung und ein Grundwert unserer Gesellschaft. Dem öffentlichen Sektor kommt in



der Förderung der beruflichen Gleichstellung und der Bekämpfung jeder Form der Diskriminierung eine
Vorbildfunktion zu.



Die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor bekräftigt die Entschlossenheit, den verfas-



sungsmässigen Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen. Sie manifestiert
den Willen von Bund, Kantonen und Gemeinden, sich als Arbeitgebende, bei Ausschreibungen im öf-



fentlichen Beschaffungswesen oder als Subventionsorgane für die Lohngleichheit einzusetzen.



Gestützt auf diese Charta setzen sich die Unterzeichnenden für folgende Anliegen ein:



1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG)



bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung,



die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.



2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung
nach anerkannten Standards.



3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten
Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.



4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Sub-



ventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen.



5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die



Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.



Um das Engagement zu vereinfachen, stellt das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann EBG den Unterzeichnenden dieser Charta unter www.gleichstellung-schweiz.ch eine Inter-



netplattform bereit, auf der allen Verwaltungen Informationen und Instrumente zur Verfügung stehen:
Statistiken, rechtliche Grundlagen, Analyse-Tool Logib, Tutorials, Helpline, Hinweise auf Workshops,



Selbstdeklaration der Anbieterin/des Anbieters, Liste mit Fachpersonen usw.



Gfü2- f-10,43,
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1801 Motion (Junge Grüne, Grüne) „Lohngleichheit in Köniz“ 



Beantwortung; Direktion Präsidiales und Finanzen 



Vorstosstext 



Antrag 



 



Der Gemeinderat wird gebeten, die Charta „Lohngleichheit im öffentlichen Sektor“ zu unter-



zeichnen und die entsprechenden Massnahmen zur Schaffung von Lohngleichheit umzusetzen. 



 



Begründung 



 



Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in der Bundesverfassung verankert und doch beste-



hen im Durchschnitt noch immer 7.4% unerklärbare Lohnunterschiede (BFS 2017). Auch im 



öffentlichen Sektor ist dieser unerklärbare Unterschied mit knapp 7% beträchtlich. Die öffentli-



che Hand soll ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und die berufliche Gleichstellung offen le-



ben. Aus diesem Grund lancierte Bundesrat Alain Berset 2016 die Charta „Lohngleichheit im 



öffentlichen Sektor“. Bis heute haben sich 12 Kantone und 25 Gemeinden zur Charta bekennt, 



darunter der Kanton Bern, die Stadt Bern und die Gemeinde Muri b. Bern. Die Bestrebungen 



zeigen bereits Wirkung: Am 11. Januar 2018 war in der BZ zu lesen, dass sich die Stadt Bern 



mit noch 1.8% unerklärbarem Unterschied auf gutem Weg befindet. 



 



Als fortschrittliche Gemeinde ist es an der Zeit, dass sich Köniz diesem Thema annimmt und die 



Gleichstellung weiterbringt. Gemäss dem Bericht „Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung, 



Übersicht über das Engagement des öffentlichen Sektors“ des Eidgenössischen Büros für die 



Gleichstellung von Frau und Mann EBG von 2016 werden in Köniz weder Lohngleichheitsana-



lysen beim Verwaltungspersonal noch Lohngleichheitskontrollen bei öffentlichen Beschaffungen 



durchgeführt. Als Instrument zur Förderung der Lohngleichheit wird lediglich ein funktionsbezo-



genes, geschlechterneutrales Lohnsystem aufgeführt. Solch ein System bildet zwar den Rah-



men für die Lohngleichheit, bietet aber weder die nötige Datengrundlage für Verbesserungen 



noch garantiert es die diskriminierungsfreie Umsetzung. Eine regelmässige Überprüfung der 



Lohngleichheit nach anerkannten Standards ist deshalb unabdinglich. 



 



Mit der Unterschrift zur Charta kann sich Köniz klar für die Lohngleichheit aussprechen und 



beitragen, das in der Bundesverfassung aufgeführte Grundprinzip der Gleichstellung umzuset-



zen. 



Eingereicht 



12. Januar 2018 



Unterschrieben von 22 Parlamentsmitgliedern 



Elena Ackermann, David Müller, Iris Widmer, Christina Aebischer, Dominique Bühler, Mathias 



Rickli, Ruedi Lüthi, Tanja Bauer, Bruno Schmucki, Katja Niederhauser, Markus Willi, Toni Eder, 



Arlette Münger, Casimir von Arx, Katja Niederhauser, Vanda Descombes, Barbara Thür, Chris-



tian Roth, Werner Thut, Roland Akeret, Cathrine Liechti, Heidi Eberhard 
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Antwort des Gemeinderates 



1. Formelle Prüfung 



Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie 



vor (Beilage 1: Motionsprüfung durch die Stv. Gemeindeschreiberin vom 6. Februar 2018). 



2. Ausgangslage 



Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat aufgefordert, die Charta „Lohngleichheit im 



öffentlichen Sektor“ zu unterzeichnen. Die Charta will erwirken, dass die öffentliche Hand Frau-



en und Männern für gleichwertige Arbeit gleiche Löhne zahlt(s. Beilage 2).. Bis heute haben 13 



Kantone, 29 Gemeinden und der Bund die Lohncharta unterzeichnet  



 



Die Unterzeichneten erklären mit ihrer Unterschrift die Absicht, fünf Anliegen zu verfolgen. Sie 



sensibilisieren für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG), über-



prüfen die Einhaltung der Lohngleichheit bei sich regelmässig und fördern die Überprüfung bei 



ihnen nahestehenden Körperschaften. Weiter halten sie die Lohngleichheit auch bei öffentlichen 



Beschaffungen und Subventionen ein und schliesslich informieren sie über die konkreten Er-



gebnisse ihres Engagements. 



3. Position des Gemeinderats 



Der Gemeinderat unterstützt die Gleichstellung von Frau und Mann und die Bekämpfung jeder 



Form von Diskriminierung. Mit der Unterzeichnung der Charta kann und will er eine Vorbildrolle 



in Sachen Lohngleichheit einnehmen und ein öffentlichkeitswirksames Bekenntnis zur Gleich-



stellung von Frau und Mann abgeben.  Zugleich kann die Gemeinde Köniz ihre Position als 



moderne und attraktive Arbeitgeberin weiter stärken. 



4. Aktueller Stand sowie mögliche Massnahmen 



Aktueller Stand 



Die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann ist der Gemeinde Köniz wichtig und auch auf-



grund der politischen Diskussion in den letzten Jahren stets präsent. Auch wenn diesbezüglich 



kein umfassendes Konzept vorhanden ist, wurden in den vergangenen Jahren einige Grundla-



gen zum Thema Gleichstellung geschaffen. So wurde 2004 die Fachgruppe Gleichstellung ge-



gründet und mit dem neuen Personalreglement 2012 ein geschlechtsneutrales Lohnsystem 



eingeführt. Bei Anstellungen wird der Lohn unabhängig vom Geschlecht im 4-Augen-Prinzip 



durch die Personalabteilung berechnet und geprüft. Zuständig für das Thema Lohn ist in erster 



Linie der Gemeinderat, aber auch die Abteilungsleitenden und die Personalabteilung. Im 2018 



wurde erstmals eine Lohnüberprüfung nach anerkannten Standards vorgenommen. Der Lohn-



unterschied zwischen Männern und Frauen liegt mit 2,4% unter der angewandten Toleranz-



grenze des Bundes von 5%. 



 



Auch im Beschaffungswesen wird in der Gemeinde Köniz auf die Lohngleichheit geachtet. Ge-



mäss der kantonal-bernischen Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV, 



BSG 731.21) werden Anbieterinnen vom Verfahren ausgeschlossen, wenn sie ihrem Personal 



nicht Arbeitsbedingungen bieten, die hinsichtlich Lohngleichheit für Mann und Frau der Gesetz-



gebung oder dem Gesamtarbeitsvertrag der Branche entsprechen (Art. 24 Abs. 1 Bst. f ÖBV). 



Zum heutigen Zeitpunkt ist es üblich, den Kontrollaufwand in diesem Bereich tief zu halten. 



Gemäss einer Auskunft der zentralen kantonalen Koordinationsstelle Beschaffung wird zurzeit 



in praktisch allen Kantonen auf die Selbstdeklaration der Anbieterinnen und Anbieter abgestellt. 



Das Gesagte gilt auch für Gemeinwesen, welche die Charta unterzeichnet haben. 



 



Mögliche Massnahmen 



Mit der Unterzeichnung der Charta würde sich der Gemeinderat bereit erklären, die Einhaltung 



der Lohngleichheit regelmässig nach anerkannten Standards zu überprüfen. Eine solche Über-



prüfung wurde im 2018 zum ersten Mal durchgeführt und könnte künftig z.B. alle zwei bis drei 



Jahre wiederholt werden.  
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Inwiefern eine regelmässige Überprüfung der Lohngleichheit in der Gemeinde nahestehenden 



Körperschaften (z.B. Musikschule, Bibliotheken, etc.) gefördert werden kann, müsste noch ge-



prüft werden, da diese Institutionen zusammen lediglich rund 25 Mitarbeitende aufweisen. 



 



Weiter könnte durch eine umfassende und bewusste Sensibilisierung der Mitarbeitenden und 



Vorgesetzten, welche für die Lohnfestsetzung zuständig sind, der aktuelle Lohnunterschied von 



2.4% weiter reduziert werden. Eine Sensibilisierung könnte beispielsweise im Rahmen von sys-



tematischer Informationsvermittlung und Schulungen erfolgen. 



 



Betreffend Beschaffungswesen wird die Gemeinde Köniz mit Stadt und Kanton Bern in Kon-



takt bleiben. Falls dort weitergehende Kontrollmechanismen eingeführt würden, so würde sich 



die Gemeinde Köniz bemühen, Schritt zu halten.  



 



Die Charta fordert zudem, dass regelmässig über die konkreten Ergebnisse des Engagements 



im Thema Lohngleichheit informiert wird. Dies würde  die Teilnahme am Monitoring des Eid-



genössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann beinhalten. Im Rahmen des Mo-



nitorings nähme die Gemeinde Köniz Stellung zu den geplanten bzw. umgesetzten Massnah-



men. Das Monitoring wird jährlich durchgeführt, die Resultate werden auf der Website des eid-



genössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann veröffentlicht.  



5. Finanzen 



Die diesjährige Überprüfung der Lohngleichheit nach anerkannten Standards durch die perin-



nova Unternehmensberatung kostete die Gemeinde rund CHF 5‘000 (inkl. Präsentation und 



Besprechung der Resultate). Diese Kosten würden bei einer regelmässigen Überprüfung ca. 



alle zwei bis drei Jahre anfallen. 



 



Für die Sensibilisierung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten, welche für die Lohnfestsetzung 



zuständig sind, wäre mit einem gewissen internen Aufwand zu rechnen. Da es aber hierzu noch 



kein konkretes Konzept gibt, kann im heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage zu den Kosten 



gemacht werden.  



 



Da die aktuelle Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann unter der Toleranzschwelle des 



Bundes von 5% liegt, rechnen wir nur mit einem minimalen finanziellen Aufwand für die Umset-



zung weiterer Massnahmen. 



6. Fazit 



Der Gemeinderat ist bereit, die vorliegende Charta „Lohngleichheit im öffentlichen Sektor“ zu 



unterzeichnen und die Umsetzung der Massnahmen anzustreben.  



Antrag 



Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 



Die Motion wird erheblich erklärt. 



Köniz, 16. Mai 2018 



 



Der Gemeinderat 



Beilagen 



1) Formelle Prüfung der Motion vom 6. Februar 2018 



2) Charta 
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Köniz, 6. Februar 2018 rc



V180l Motion (Junge Grüne, Grüne) "Lohngleichheit in Köniz"
Formelle Prüfung der Motion



Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen-
stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeindera-
tes liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu.



Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes:
Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Regle-
mentsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Mo-
tion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter
einer Richtlinie zu.



Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat gebeten, die Charta ,,Lohngleichheit im öf-
fentlichen Sektor" zu unterzeichnen und die entsprechenden Massnahmen zur Schaffung von
Lohngleichheit umzusetzen.



Der Gemeinderat ist für die Führungsaufgaben verantwortlich und erlässt gemäss Artikel 4 Per-
sonalreglement die Grundsätze über die Personalpolitik der Gemeinde. Die Umsetzung der An-
liegen der Charte wie Lohngleichheitsanalysen beim Verwaltungspersonal und Lohngleichheits-
kontrollen bei öffentlichen Beschaffungen würden Kosten auslösen, welche gemäss Artikel 6?I
GO in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegen.



Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine
Richtlinie vor.



Cornelia Rauch
Stv. Gemeindeschreiberin











Charta 
der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor



Die Charta fordert den öffentlichen Sektor auf, seine Kompetenzen  
und seine Partnerschaften für die Lohngleichheit zu nutzen



Die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann ist ein Grundprinzip der 
Bundesverfassung und ein Grundwert unserer Gesellschaft. Dem öffentlichen Sektor kommt in  
der Förderung der beruflichen Gleichstellung und der Bekämpfung jeder Form der Diskriminierung eine 
Vorbildfunktion zu.



Die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor bekräftigt die Entschlossenheit, den verfas-
sungsmässigen Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen. Sie manifestiert  
den Willen von Bund, Kantonen und Gemeinden, sich als Arbeitgebende, bei Ausschreibungen im öf-
fentlichen Beschaffungswesen oder als Subventionsorgane für die Lohngleichheit einzusetzen.



Gestützt auf diese Charta setzen sich die Unterzeichnenden für folgende Anliegen ein:



1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) 
bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung, 
die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.



2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung 
nach anerkannten Standards.



3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten 
Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.



4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Sub-
ventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen.



5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die 
Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.



Um das Engagement zu vereinfachen, stellt das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann EBG den Unterzeichnenden dieser Charta unter www.gleichstellung-schweiz.ch eine Inter-
netplattform bereit, auf der allen Verwaltungen Informationen und Instrumente zur Verfügung stehen: 
Statistiken, rechtliche Grundlagen, Analyse-Tool Logib, Tutorials, Helpline, Hinweise auf Workshops, 
Selbstdeklaration der Anbieterin/des Anbieters, Liste mit Fachpersonen usw.



Ort, Datum, Unterschrift
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[bookmark: _GoBack]V1802 Postulat (SVP) „Aufwertung Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli“


Abschreibung; Direktion Bildung und Soziales


Ausgangslage


Im V1802 Motion der SVP „Aufwertung Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli" vom 6. Februar 2018 wird der Gemeinderat aufgefordert einen Ausbau der Aula sowie eine Beteiligung an der Sanierung des Saales der Kirchgemeinde zu prüfen. Die Motion wurde an der Parlamentssitzung vom 27.08.2018 als Postulat erheblich erklärt.


Sanierung Kirchgemeindehaus Niederscherli


Das Kirchgemeindehaus Niederscherli (KGH) soll saniert werden. Von Seiten Gemeinde können seit Jahren von der Jugendarbeit Räume im KGH Niederscherli bisher gratis genutzt werden. Das KGH wird auch von verschiedenen Vereinen für Veranstaltungen genutzt. Ebenfalls ist eine Spielgruppe seit längerer Zeit in Räumen des KGH eingemietet.





Die Finanzlage der Gemeinde ist aktuell angespannt und sie befindet sich in einer Sparsituation. Der Auftrag des Parlaments, die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde zu überprüfen, wurde ausgeführt. 





Der Gemeinderat sieht zurzeit keine Möglichkeit, eine weitere freiwillige Aufgabe – sprich, sich finanziell an der Sanierung des KGH zu beteiligen – wahrzunehmen.


Die Sanierung des KGH Niederscherli soll sich vordergründig nach den Bedürfnissen seitens der Kirche richten. Ein Zuwarten auf eine Beteiligung der Gemeinde ist im jetzigen Zeitpunkt unrealistisch. Ein gegenseitiger Informationsaustausch Kirche/Gemeinde soll weiterhin stattfinden.


Ausbau Aula Niederscherli


Eine Abklärung der Situation vor Ort hat ergeben, dass nur eine voll ausgebaute Küche im 1. Stock den nötigen Mehrwert für Vereine darstellen würde. Ein Kapazitätsausbau der Aula auf 200-300 Personen wäre nur mit grösseren baulichen Eingriffen möglich. Der bauliche Brandschutz und die Fluchtwege erfordern auch in Bezug auf den Einbau einer Küche Anpassungen an der Gebäudestruktur. Der Einbau einer Küche kann zudem nur realisiert werden, wenn gleichzeitig Schulraum reduziert wird. Auch ein Lagerraum oder Garderobenräume in unmittelbarer Nähe der Aula würden Schul-, Lagerraum oder Räumlichkeiten der Bibliothek reduzieren. 


Die Schülerzahlen im Raume Niederscherli sind in der Zwischenzeit wieder angestiegen. 





			SUS Niederscherli


			


			


			


			





			Schuljahr


			Oberstufe


			Mittelstufe


			Eingangsstufe


			KbF


			Total





			


			


			


			


			


			





			2018/2019


			113


			81


			63


			12


			269





			2019/2020


			131


			77


			69


			13


			290





			2020/2021


			137


			85


			69


			13


			304











Daher sieht es der Gemeinderat als irrational an, Investitionen in einen Ausbau der Aula und einer Küche zu tätigen. Der damit reduzierte Schulraum würde mittelfristig wieder fehlen. Die finanziell sehr angespannte Situation der Gemeinde erlaubt es zudem nicht, einen solchen Ausbau zu priorisieren, stehen doch in den nächsten Jahren hohe Investitionen bei der Erstellung und Sanierung von dringend benötigten Schulräumen an.


Im 2019 fanden in der Aula der Schule Niederscherli zwei grössere Anlässe durch Vereine statt. Weitere Veranstaltungen waren entweder von der Gemeinde oder der Schule aus organisiert. Obwohl genau solche Anlässe für die obere Gemeinde und deren Vereinstätigkeiten sehr wichtig sind, rechtfertigen sie dennoch nicht einen Ausbau in dieser Grössenordnung. Für grössere Anlässe steht den Vereinen im Umkreis von wenigen Kilometern die Aula in Schliern oder die Aula im Oberstufenzentrum Köniz mit zum Teil voll ausgebauten Küchen zur Verfügung. 


Für kleinere infrastrukturelle Verbesserungen, die eine optimalere Organisation von Anlässen in der Aula Niederscherli ermöglichen würden, ist der Gemeinderat gerne bereit, in Absprache mit der Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport sowie der Abteilung Gemeindebauten im Rahmen des ordentlichen Unterhalts- und Vereinsbudgets Anpassungen zu realisieren.


Finanzen


Sowohl eine Beteiligung an der Sanierung des Kirchgemeindehauses, als auch der Ausbau der Aula in Niederscherli, sind aktuell im Investitionsplan nicht integriert. Für beide Projekte müssten mit Investitionen im "sechsstelligen " oder im tiefen "siebenstelligen" Bereich gerechnet werden. 


Antrag


Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:


1. Das Postulat wird abgeschrieben.	





Der Gemeinderat


Beilagen


1) Parlamentsantrag Beantwortung vom 27.08.2018
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V1802 Motion (SVP) „Aufwertung Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli“ 



Beantwortung; Direktion Bildung und Soziales 



Vorstosstext 



Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, eine Vorlage zur Aufwertung und 
Nutzung der Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli für Schule und Vereine zu erarbeiten. 
Insbesondere sollen folgende Massnahmen erarbeitet werden: 
 



1. Einbau einer Küche mit Buffet zur Bewirtschaftung des Publikums entsprechend der 
Saalgrösse (200-300 Gäste), mit entsprechendem Koch- und Essgeschirr und Küchen-
apparaten. Dabei sollen verschiedene Varianten geprüft werden. 
a) Minimal, zB. Kücheneinrichtungen für Cateringbetrieb, Zubereitung Heissgetränke, 
Kühlmöglichkeiten für Speisen und Getränke, entsprechende Abwaschmöglichkeiten, 
Ausgabebuffet/Theke 
b) Vollausstattung, zB. Komplette Kücheneinrichtung, Kochmöglichkeit und Kochge-
schirr entsprechende Abwaschmöglichkeit, Ausgabebuffet/Theke 



2. Einrichten/Bau von Räumlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Aula 
stehen, d.h. Räumlichkeiten für die temporäre und/oder ständige Lagerung von Requisi-
ten, Instrumenten, Material für Vorstellungen und Aufführungen, Garderobenräu-
me/Umziehen, Maske usw. 



3. Ausbau der Aula in der bestehenden Grundfläche/Bausubstanz (Galerie, kleiner bauli-
che Anpassungen). Dabei soll die max. mögliche und sinnvolle Kapazität des Saals 
überprüft werden. 



4. Erarbeiten eines Nutzungskonzepts für Schule und Vereine, der Aula selbst sowie der 
betroffenen Räume, Fläche und Parkplätze. 



Begründung 



In Niederscherli und Umgebung gibt es zahlreiche Vereine, die auf eine Infrastruktur zur Auffüh-



rung von Konzerten, Laien-Theater, Turnvorstellungen usw. angewiesen sind. Die Einnahmen 



aus Eintritten und Bewirtung sichern die finanziellen Mittel der Vereine und damit deren Exis-



tenz. 



Seit rund 10 Jahren steht der Saal des ehemaligen Restaurant Bären, Niederscherli dafür nicht 



mehr zur Verfügung. Die Aktivitäten haben sich in die Aula des Schulhauses Bodengässli, in 



das Kirchgemeindehaus oder in die Nachbarsgemeinde Oberbalm verlagert. Die Situation ver-



schärft sich aktuell, das nun der letzte Restaurantsaal im oberen Gemeindegebiet (Restaurant 



Hirschen, Mittelhäusern), nicht mehr zur Verfügung steht. 



Die Aula ist Lokal geeignet. Sie ist zentral in Niederscherli auf dem Schulhausareal gelegen, 



wichtige Infrastruktur wie Bühne, Beleuchtung, Mobiliar, WC-Anlagen usw. sind vorhanden. 



Was aber fehlt ist eine Küche, die der Grösse und Nutzung des Saales entspricht, ebenso Ge-



schirr und Besteck mit entsprechenden Infrastruktur (Lager- und Abwaschmöglichkeit). 



Weiter sind keine geeigneten Räumlichkeiten vorhanden, die die Nutzung verschiedenen Par-



teien vereinfacht oder überhaupt ermöglicht. Musikinstrumente, Requisiten und Material der 



Schule oder Vereine müssen umständlich abtransportiert werden (tagsüber Bedürfnisse der 



Schule, abends und am Wochenende Nutzung durch Vereine). 



Mit der Aufwertung der Aula wird ansässigen Vereinen von Niederscherli und Umgebung (Ga-



sel, Mengestorf, Mittelhäusern usw.), wieder die für die Existenz und Selbständigkeit nötige 



Infrastruktur geboten. 



Eingereicht 



06. Februar 2018 
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Unterschrieben von 34 Parlamentsmitgliedern 



Bernhard Lauper, Adrian Burren, David Burren, Adrian Burkhalter, Kathrin Gilgen, Fritz Hänni, 



Heinz Nacht, Reto Zbinden, Erica Kobel-Itten, Toni Eder, Vanda Descombes, Tanja Bauer, 



Casimir von Arx, Roland Akeret, Mathias Robellaz, Dominic Amacher, Ronald Sonderegger, 



Barbara Thür, Bernhard Zaugg, Dominique Bühler, Iris Widmer, Elena Ackermann, David Mül-



ler, Thomas Marti, Ruedi Lüthi, Bruno Schmucki, Markus Willi, Arlette Münger, Christian Roth, 



Werner Thut, Astrid Nusch, Heidi Eberhard, Cathrine Liechti, Katja Niederhauser, Mathias Rickli  



Antwort des Gemeinderates 



1. Formelle Prüfung (nur bei Motion) 



Mit der Erheblicherklärung dieser Motion erteilt das Parlament dem Gemeinderat einen ver-



pflichtenden Auftrag. 



2. Ausgangslage 



Schon 1949 wurde ein Vertrag erstellt, der sicherstellt, dass wenn die Gemeinde auf dem 



Grundstück Eyboden Veranstaltungen oder sportliche Anlässe durchführt, die Festwirtschaft 



vom jeweiligen Inhaber des Gasthofes zum Bären durchgeführt werden darf. Beim Bau der 



Schulanlage in den 1980ern wurde daher auf einen Vollausbau mit Gastroküche verzichtet. 



Heute gibt es das Restaurant in dieser Form nicht mehr und der grosse Saal steht den Vereinen 



nicht mehr zur Verfügung. Nach dem Bau der Aula in Schliern Blindenmoos inklusive Gastrokü-



che, 1994, hat der Gemeinderat im darauffolgenden Jahr beschlossen, keine Gastroküchen 



mehr bei Schulaulas einzurichten. Dieser Beschluss ist noch gültig. 



3. Punkt 1 der Motion 



Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Aula im ersten Stock ist und dass sinnvollerweise eine 



vollausgebaute Küche im selben Stockwerk platziert sein sollte. Niederscherli hat zwar aktuell 



stabile Schülerzahlen, jedoch ist in einigen Quartieren bereits ein Generationenwechsel im 



Gange und die Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport möchte keinesfalls Schul-



raum abgeben, um einen Küchenausbau zu realisieren. Möglichkeiten bestehen andererseits im 



Bereich des Erdgeschosses, wo aktuell eine kleine Teeküche sowie ein Hauswartsbüro ange-



siedelt sind. Die kleine Teeküche wird schon jetzt zeitweise von den Vereinen benutzt. Im jetzi-



gen Betrieb stellt sich heraus, dass es umständlich ist, solche Einrichtungen über zwei Stock-



werke verteilt zu haben. Es muss sehr genau gegenübergestellt werden, welche Projektlösun-



gen einen reellen Mehrwert darstellen könnten. Es wäre irrational hohe Investitionen zu machen 



und schlussendlich die Gastroküche trotzdem am falschen Ort, beziehungsweise im falschen 



Stockwerk zu haben. 



4. Punkt 2 der Motion 



Lagerräume sind in einem Schulhaus ein sehr kostbares Gut. Es ist schwierig, Freiräume für 



Vereine in einem Schulhaus mit Unter-, Mittel- und Oberstufenstruktur zu finden. Umzieh- und 



Garderobenräume für Theateraufführungen müssten ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Aula 



sein. Auch hier besteht die Gefahr, dass Schulraum verloren gehen würde. 



5. Punkt 3 der Motion 



Die bestehende Aula (ohne Bühne) hat aktuell ein Fassungsvermögen von 150 Personen. Die-



se Zahl wird in erster Linie ausgehend von der Anzahl und der Breite der Fluchttüren bestimmt. 



In der Aula Niederscherli sind aktuell 2 Fluchttüren bestehend. Würde eine Erhöhung der Kapa-



zität durch den Bau einer Galerie in Betracht gezogen, müsste man gleichzeitig eine weitere 



Fluchttüre einbauen. Erschwerend kommt dazu, dass sich die Aula im ersten Stock befindet 



und deshalb alle Fluchtwege über bestehende oder neu zu bauende Fluchttreppen führen 



müssten. 
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6. Punkt 4 der Motion 



Es braucht wohl kein grosses Konzept. Die Schule kann die Aula während der Schulzeit unein-



geschränkt nutzen. Ab 17:30 Uhr ist die Fachstelle Anlagen und Sport für die Vermietung zu-



ständig und wendet die „Verordnung über die Benützung der Schul- und Sportanlagen durch 



Dritte“ an. Hier gilt wie bis anhin, dass eine Aula einer Schulanlage (Ausnahme Mehrzweckan-



lage Oberwangen) nicht an Private vermietet werden kann. Neue Räume müssten klar zugeteilt 



werden. Die Gemeinde hat mit dem „Fuss-Velo Köniz Konzept“ das Ziel, Fussgänger, Velo- und 



öffentlichen Verkehr zu fördern. Zusätzliche Parkplätze sollen nicht geplant werden. Die beste-



henden Parkplätze sind nach der Schulzeit nutzbar. Der Pausenplatz ist bei grossen Veranstal-



tungen ebenfalls als Parkplatz nutzbar. Der Veranstalter soll jeweils entsprechend Leute für die 



Einweisung von Fahrzeugen zur Verfügung stellen. 



7. Sanierung des Kirchgemeindehauses Niederscherli 



Wie bereits in der Begründung erwähnt, wird das Kirchgemeindehaus in Niederscherli bereits 



oft von Vereinen benützt. Die Kirchgemeinde hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildung, 



soziale Einrichtungen und Sport und der Abteilung Gemeindebauten ein Raumprogramm für die 



zukünftige Sanierung und Ausbau des Kirchgemeindehauses erstellt. Seitens Gemeinde sind 



Räume für Jugendarbeit, Psychomotorik und die Erweiterung des bestehenden Saales zu ei-



nem kombinierbaren Saal mit 200 m2 Grundfläche und einer Gastroküche im Vordergrund. 



Dieses Projekt hat den Vorteil, dass alle Bedürfnisse im Rahmen eines Gesamtkonzeptes auf-



genommen und umgesetzt werden können. 



8. Gegenüberstellung der Lösungen 



Die in der Motion aufgezeigten Bedürfnisse der Vereine der Umgebung von Niederscherli sind 



nachvollziehbar. Es besteht jedoch die Gefahr, dass mit einem Ausbau der Aula der Schulanla-



ge Niederscherli Bodengässli schlussendlich ein Flickwerk entstehen würde. Dieses Flickwerk 



könnte zwar gewisse Verbesserungen bringen, jedoch nicht alle Bedürfnisse abdecken. Der 



Gemeinderat wird entscheiden, ob an der heutigen Praxis festgehalten wird, keine Gastrokü-



chen in Schulanlagen einzubauen. Der Vorteil des Projektes der Kirchgemeinde ist der Um-



stand, dass dieses erstens nicht diesem Grundsatz unterliegt und zweitens, dass durch die 



Einflussnahme und Mitfinanzierung der Gemeinde Köniz ein gewinnbringendes Projekt entste-



hen könnte, das schlussendlich die oben erwähnten Punkte der Motion erfüllen könnte. Ein 



weiterer Vorteil wäre, dass bei dieser Lösung kein Schulraum verloren gehen würde.  



Beide Möglichkeiten bedingen genaue Abklärungen und es soll danach abgewogen werden, 



welcher Ansatz sich dann für eine eventuelle Ausführung eignet. 



9. Finanzen 



Aktuell sind nicht explizit Gelder im Investitionsplan für einen Ausbau der Aula in Niederscherli 



vorgesehen. Es ist zu früh um beurteilen zu können, wie hoch die Investitionen bei einem Pro-



jekt der Aula Niederscherli Bodengässli ausfallen würden. Es kann jedoch festgehalten werden, 



dass mit Sicherheit ein Projekt in der finanziellen Kompetenz des Parlamentes, das heisst über 



CHF 200‘000.00, entstehen dürfte. Für das Kirchgemeindehaus ist in der Erfolgsrechnung der 



Liegenschaftsverwaltung eine Summe von CHF 80‘000.00 im Jahr 2019 vorgesehen; dies vor 



allem zur Finanzierung der Projektierung. Die tatsächlichen Kosten beider Projekte sind stark 



von deren Dimensionierung abhängig und können mit dem heutigen Wissensstand nicht genau 



erörtert werden. 



10. Zusammenfassung 



Aufgrund der oben dargelegten Ausführungen möchte der Gemeinderat die beiden Projekte 



genauer prüfen lassen und danach entscheiden ob, wie und welches Projekt weiterverfolgt wer-



den soll. 
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Antrag 



Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 



Die Motion wird als Postulat erheblich erklärt. 



 



Köniz, 13. Juni 2018 



 



Der Gemeinderat 



 



Beilagen 



1) Formelle Prüfung der Motion vom 9.März 2018 
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Köniz, 9. März 2018  rc 
 
 
1802 Motion (SVP) „Aufwertung Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli Motion“ 
Formelle Prüfung der Motion 
 
Gemäss der gemeinderätlichen Weisung HA 11 prüft der Gemeindeschreiber, ob der Gegen- 
stand von eingereichten Motionen im ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Gemeindera-
tes liegt. In diesem Fall käme einer Motion der Charakter einer Richtlinie zu.  
 
Die reglementarische Grundlage in Art. 53 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Parlamentes: 



Eine Motion verpflichtet den Gemeinderat, einen bestimmten Beschlusses- oder Regle-
mentsentwurf vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen. Soweit der Gegenstand der Mo-
tion in der ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates liegt, kommt ihr der Charakter 
einer Richtlinie zu. 



 
Mit der vorliegenden Motion wird der Gemeinderat beauftragt, eine Vorlage zur Aufwertung und 
Nutzung der Aula Schulanlage Bodengässli Niederscherli für Schule und Vereine zu erarbeiten.  
 
Insbesondere sollen folgende Massnahmen erarbeitet werden 



1. Einbau einer Küche mit Buffet 
a) Minimalausstattung 
b) Vollausstattung 



2. Einrichten/Bau von Räumlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Aula 
stehen 



3. Ausbau der Aula in der bestehenden Grundfläche/Bausubstanz 
4. Erarbeiten eines Nutzungskonzepts für Schule und Vereine 



 
Die Ausgaben für eine Realisierung der vorgeschlagenen Massnahmen hängen davon ab, in 
welchem Umfang die Aufwertung der Aula umgesetzt würde. Die Kosten sind deshalb nicht klar 
abschätzbar, würden jedoch voraussichtlich in die Zuständigkeit des Parlaments fallen. 
 
Gemäss Art. 48 lit. a GO beschliesst das Parlament einmalige Ausgaben über CHF 200‘000 bis 
2 Millionen Franken und gemäss Art. 48 lit. b GO jährlich wiederkehrende Ausgaben über CHF 
60‘000 bis 1 Million Franken 
 
Fazit: Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat einen 
verpflichtenden Auftrag. 
  



Beilage 1 
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Anmerkung: Die vorliegende Motionsprüfung hat – im Falle der Realisierung des Projekts - kei-
ne Auswirkungen auf die Bestimmung der Zuständigkeit zur Genehmigung des entsprechenden 
Kredits. Hierfür sind die Bestimmungen der Gemeindeordnung massgebend. 
 
 
Cornelia Rauch 
Stv. Gemeindeschreiberin 
 












Traktandum 14/Verschiedenes.docx

			[image: logo_word]


			





			Parlamentssitzung 14. September 2020


			Traktandum 16 














Seite 2/2











[bookmark: _GoBack]Verschiedenes
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